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An die 
Mitglieder
des Haupt- und Finanzausschusses
der Stadt Erkelenz

Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen

Coronaschutzverordnung NRW vom 29. September 2022 

Die bisherige Teilnahmeregelung („3G-Regel“) und die Verpflichtung zum Tragen einer Maske 
sind entfallen.

Allgemeine Verhaltensempfehlungen zum Infektionsschutz 
(vgl. Anlage 1 zur Coronaschutzverordnung):

Ein Kontakt mit anderen Personen sollte unbedingt vermieden werden, wenn typische Sym-
ptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 oder eine akute Infektion vorliegen.

In Innenräumen und dort, wo die Mindestabstände zu anderen Personen nicht eingehalten wer-
den können und keine anderen Schutzmaßnahmen greifen, kann das Risiko einer Ansteckung 
durch Tröpfcheninfektionen oder Aerosole durch das Tragen einer medizinischen Maske - oder 
noch wirksamer durch das Tragen einer FFP2-Maske - erheblich reduziert werden. Gerade in 
Innenräumen mit vielen unbekannten Personen wird daher das Tragen einer Maske bis auf Wei-
teres empfohlen.

Bei Begegnungen mit fremden Personen und auch bei zufälligen kurzen Kontakten mit Bekann-
ten sollte ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. 

23.11.2022

E i n l a d u n g

Hiermit lade ich Sie zur 14. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses ein.

Sitzungstermin: Donnerstag, 08.12.2022, 18:00 Uhr

Ort, Raum: Altes Rathaus, Markt 25, 41812 Erkelenz
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Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 Mitteilungen des Bürgermeisters

2 Angelegenheit/en aus der 15. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaftsför-
derung, Verkehr und Digitalisierung am 06.12.2022

2.1 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbauflächen östlich 
Sisalweg), Erkelenz-Holzweiler
hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der frühzeitigen Beteili-
gung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB, der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB und Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie Feststellungsbe-
schluss
Vorlage: A 61/657/2022

2.2 Bebauungsplan Nr. 0700.4 „Sisalweg", Erkelenz-Holzweiler
hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der frühzeitigen Beteili-
gung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB sowie Beschluss zur öffentlichen Ausle-
gung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
Vorlage: A 61/658/2022

2.3 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze", Erkelenz-Gerderath
hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der frühzeitigen Beteili-
gung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB, der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB und Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie Satzungsbeschluss 
gemäß § 10 BauGB
Vorlage: A 61/659/2022

2.4 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I/1 „Stadtkern", Erkelenz-Mitte
hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der frühzeitigen Beteili-
gung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB, der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB und Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie Satzungsbeschluss 
gemäß § 10 BauGB
Vorlage: A 61/660/2022

2.5 Antrag der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Erkelenz vom 20.06.2022: Tiny-House-Siedlung
Vorlage: A 61/665/2022

2.6 Digitalstrategie für die Stadt Erkelenz
Vorlage: CDO/010/2022
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3 Angelegenheit/en aus der 15. Sitzung des Ausschusses für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und 
Umwelt am 07.12.2022

3.1 Förderprogramm Klimaschutz und Klimaanpassung in Erkelenz 2023
Vorlage: RKS/017/2022

3.2 Klima-Check für politische Beschlussvorlagen
Vorlage: RKS/018/2022

3.3 Fortschreibung Straßen- und Wegekonzept Stadtgebiet Erkelenz gemäß § 8a Kommunalab-
gabengesetz
Vorlage: A 66/461/2022

4 Berücksichtigung von Namen verstorbener Erkelenzer Bürgerinnen bei zukünftigen 
Straßennamenvergaben
Vorlage: A 10/253/2022

5 Haushaltswirtschaftliche Angelegenheiten

5.1 Zustimmung zu erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlun-
gen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW
Vorlage: A 20/598/2022
Anmerk.: Soweit zustimmungsbedürftige Geschäftsvorfälle vorliegen, werden diese zusammen mit 
den Sitzungsvorlagen zugesandt.

5.2 Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßigen 
Verpflichtungsermächtigungen in der Zeit vom 22.10.2022 - 18.11.2022
Vorlage: A 20/599/2022

Nichtöffentlicher Teil

1 Mitteilungen des Bürgermeisters

2 Sachstandsberichte über Vergabeverfahren
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3 Angelegenheit/en aus der 15. Sitzung des Ausschusses für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und 
Umwelt am 07.12.2022

3.1 Gewährung von Zuschüssen für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen an privaten 
Denkmälern
Vorlage: A 63/006/2022

Mit freundlichen Grüßen 

Stephan Muckel
Bürgermeister



Beschlussvorlage

Federführend:
Planungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 61/657/2022
öffentlich

14.11.2022
Amt 61 Thomas Balzhäuser

37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbauflächen 
östlich Sisalweg), Erkelenz-Holzweiler

hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der frühzeiti-
gen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB, der öffentlichen 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB sowie Feststellungsbeschluss
Beratungsfolge:
Datum Gremium

06.12.2022 Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung
08.12.2022 Haupt- und Finanzausschuss
14.12.2022 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
In seiner Sitzung am 15.02.2022 hat der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, 
Verkehr und Digitalisierung der Stadt Erkelenz die Aufstellung der 37. Änderung des Flächennut-
zungsplanes (Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz Holzweiler, beschlossen und die Verwal-
tung beauftragt, einen Entwurf der Flächennutzungsplanänderung zu erarbeiten. In der Sitzung 
wurde ferner beschlossen, zu dem Entwurf der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes (Wohn-
bauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz Holzweiler, die Öffentlichkeit frühzeitig gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange frühzeitig gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB sowie den Bezirksausschuss Holzweiler/Immerath zu beteiligen.

Ziel und Zweck der 37. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz ist die 
Darstellung von Wohnbauflächen am nördlichen Ortsrand von Holzweiler. Der Geltungsbereich hat 
eine Größe von ca. 1,9 ha. Der seit der Leitentscheidung 2016 feststehende Erhalt der Ortschaft 
Holzweiler hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken geführt. Um diese Nach-
frage mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung in Einklang zu bringen, soll in diesem 
Bereich ein Bebauungsplan auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen eine Wohnbebauung 
ermöglichen.

Bebauungspläne sind gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Mit 
der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 0700.4 „Sisalweg“, Erkelenz-Holzweiler, im Parallelver-
fahren geschaffen werden. 



Vorlage A 61/657/2022 der Stadt Erkelenz                                                            Seite: 2/3

Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB, § 34 LPIG). Die An-
frage gemäß § 34 (1) LPLG wurde mit Schreiben vom 24.03.2021 an die Bezirksregierung Köln ge-
stellt. Mit Schreiben vom 02.07.2021 wurde eine Vereinbarkeit mit den raumordnerischen Zielen in 
Aussicht gestellt. Die landesplanerische Anfrage nach § 34 (5) LPlG ist mit dem Entwurfsstand der 
Unterlagen am 17.10.2022 gestellt worden.

1. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
Die öffentliche Bekanntmachung des Termins der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit ge-
mäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde mit Amtsblatt Nr. 12 vom 21.06.2022 bekannt gemacht.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde vom 27.06.2022 bis 17.07.2022 in der Stadt-
verwaltung Erkelenz sowie über das Internet durchgeführt. Seitens der Öffentlichkeit wurden wäh-
rend des Beteiligungsverfahrens keine Stellungnahmen vorgetragen.

2. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB

Das Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde mit Schreiben vom 27.06.2022 an die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden kann, eingeleitet.
Seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden während des Beteili-
gungsverfahrens abwägungsrelevante Stellungnahmen vorgetragen, die in der Anlage - Stellung-
nahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange - zur Abwägung und Beschlussfassung aufgelistet sind.

3. Beteiligung des Bezirksausschusses
Der Bezirksausschuss Holzweiler/Immerath wurde aufgrund örtlicher Zuständigkeit mit Schreiben 
vom 27.06.2022 beteiligt.

4. Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Nach Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitali-
sierung vom 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses vom 15.09.2022 und des Rates der 
Stadt Erkelenz vom 21.09.2022 wurde der Entwurf der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz Holzweiler, nach Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 
18 vom 30.09.2022 in der Zeit vom 10.10.2022 bis 11.11.2022 öffentlich ausgelegt und ins Internet 
eingestellt.
Während der öffentlichen Auslegung wurden keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen aus der 
Öffentlichkeit vorgetragen.

5. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentliche Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 10.10.2022 
über die öffentliche Auslegung unterrichtet und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt.
Seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden während des Beteili-
gungsverfahrens abwägungsrelevante Stellungnahmen zum Entwurf des Bauleitplanes vorgetra-
gen, die in der Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Abwägung und Beschlussfassung aufgelistet sind.

In dieser Sitzung soll über die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
BauGB und die während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorgetragenen Stel-
lungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB entschieden und der Feststellungsbeschluss gefasst werden.
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Beschlussentwurf (als Empfehlung an Haupt- und Finanzausschuss und Rat):
„1. Über die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB von 
der Öffentlichkeit und den Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und die während 
der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorgetragenen Stellungnahmen zum Entwurf 
der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes (Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz Hol-
zweiler, wird nach Abwägung aller erkennbaren öffentlichen und privaten Belangen, wie in der als 
Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange – zur Beschlussvorlage der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz Holzweiler, beigefügten Abwägungstabelle vorge-
schlagen, entschieden. Die Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Die 37. Änderung des Flächennutzungsplanes (Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz 
Holzweiler, wird unter Berücksichtigung dieser Beschlüsse beschlossen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Die Kosten der Bauleitplanung werden durch einen städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt 
Erkelenz und der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz GmbH & Co. KG 
(GEE) sichergestellt.

Anlagen:
Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trä-
gern öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz Holzweiler
 
Anlage - Übersicht über den Geltungsbereich der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz Holzweiler
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Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage 

der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz-Holzweiler - im Ausschuss für 
Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 06.12.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 08.12.2022 und des 

Rates am 14.12.2022  

 
lfd. 

Nr. 
Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

  
Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der frühzeitigen Beteiligung vom 27.06.2022 bis 17.07.2022 

gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

1 Öffentlichkeit 

Schreiben vom  

  

  Es wurden keine Stellungnahmen abgegeben.   

    

Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der Offenlage vom 10.10.2022 bis 11.11.2022 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

1 Öffentlichkeit 

Schreiben vom 

  

 Es wurden keine Stellungnahmen abgegeben.   

    

    

    

    

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 27.06.2022 

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

1 Bezirksregierung Köln - Dez. 54 

Wasserwirtschaft - Obere Wasserbehörde, Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz 
Schreiben vom 12.07.2022 

  

 Trinkwasserversorgung: 

Ziel und Zweck der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz ist die Darstel-

lung von Wohnbauflächen am nördlichen Ortsrand Holzweilers. Mit der Darstellung von Wohn-

bauflächen soll der Siedlungsbereich der Ortslage nördlich arrondiert werden. Dies soll durch 

den im Parallelverfahren aufzustellenden Bebauungsplan Nr. 0700.4 „Sisalweg“ Erkelenz-
Holzweiler erfolgen. Zu dem Bauleitplanverfahren Nr. 0700.4 ist meinerseits bereits Stellung 

genommen worden. Die darin ausgeführten Erläuterungen gelten hier analog: 

 

Die Hinweise der Bezirksregierung Köln – Dezernat 54 werden zur Kenntnis 

genommen. Die Belange des vorbeugenden Trinkwasserschutzes werden 

bei der weiteren Planung berücksichtigt. 

Die Stellungnahme der Bezirksregierung 

Köln – Dezernat 54 wird zur Kenntnis 

genommen. 
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Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage 

der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz-Holzweiler - im Ausschuss für 
Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 06.12.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 08.12.2022 und des 

Rates am 14.12.2022  

 
lfd. 

Nr. 
Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

  
Die Bezirksregierung Köln setzt zum besonderen Schutz der öffentlichen Trinkwasserversor-

gung Wasserschutzgebiete fest. In diesen Gebieten können Handlungen verboten oder einge-

schränkt, sowie die Duldung von Maßnahmen angeordnet werden. Das Plangebiet liegt inner-

halb der Zone lllB des geplanten Wasserschutzgebietes Holzweiler. Aufgrund des voranschrei-

tenden Tagebaus und der Verlagerung der Abbruchkante nach Westen ist die Darstellung des 
geplanten Wasserschutzgebietes in der Form nicht mehr aktuell. Das geplante Wasserschutz-

gebiet bzw. das zugrundeliegende Einzugsgebiet ist anhand einer Brunnengalerie abgegrenzt 

worden, die aktuell nicht mehr zur Trinkwassergewinnung genutzt wird. Der Grund ist die Lage 

innerhalb des genehmigten Abbaugebiets des Tagebaus Garzweiler. 

Die gegenwärtig und bis auf weiteres genutzten Brunnen befinden sich weiter westlich und 
liegen parallel zur Landstraße zwischen Holzweiler und Keyenberg. Für das Einzugsgebiet der 

aktuell genutzten Brunnenanlagen ist derzeit kein Wasserschutzgebiet geplant, sodass sich 

hieraus keine Regelungen ergeben können. Grundsätzlich sei in diesem Zusammenhang noch 

anzumerken, dass die derzeit genutzten Brunnen aufgrund ihrer Lage in absehbarer Zeit eben-

falls nicht mehr zur Trinkwassergewinnung genutzt werden können, sodass die Verlegung der 
WGA Holzweiler an einen neuen Standort geplant ist. Das Plangebiet wird somit nach jetzigem 

Stand zukünftig nicht innerhalb einer Wasserschutzzone liegen. 

Dennoch sollten die Belange des vorbeugenden Trinkwasserschutzes bei der weiteren Planung 

berücksichtigt werden, da das geplante Vorhaben im Umfeld derzeit genutzter Trinkwasserge-

winnungsanlagen liegt. Eine Gefährdung ist nach jetzigem Kenntnisstand nicht zu erwarten, 
sodass dem Vorhaben gegenüber grundsätzlich keine Bedenken bestehen. 

Abschließend noch der Hinweis, dass zum Schutz des Grundwassers generell die Allgemeine 

Sorgfaltspflicht nach § 5 des Wasserhaushaltsgesetzes gilt. Demnach ist „Jede Person […] 

verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer verbunden sein kön-

nen, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um 
1. eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden, 

2. eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers 

sicherzustellen, 

3. die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und 

4. eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden.“ 
 

Ansonsten erkenne ich keine Betroffenheit in den Zuständigkeiten von Dezernat 54 der Be-
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Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage 

der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz-Holzweiler - im Ausschuss für 
Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 06.12.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 08.12.2022 und des 

Rates am 14.12.2022  

 
lfd. 

Nr. 
Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

  
zirksregierung Köln (Obere Wasserbehörde). 

 

2 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) 

Referat Infra I 3 

Schreiben vom 11.07.2022 

  

 Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden Belange 
der Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. Vorbehaltlich einer gleichbleibenden 

Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher 

Belange keine Einwände. 

 

Die Stellungnahme des Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 

Dienstleistungen der Bundeswehr wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme des Bundesamt für 
Infrastruktur, Umweltschutz und Dienst-

leistungen der Bundeswehr wird zur 

Kenntnis genommen. 

3 Deutsche Telekom Technik GmbH: West PTI 24 

Schreiben vom 29.06.2022 
  

 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauf-

tragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie 

alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stel-

lungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

 
Gegen die Planung haben wir keine Bedenken. 

 

Die Stellungnahme der Deutsche Telekom Technik GmbH wird zur Kenntnis 

genommen.  

Die Stellungnahme der Deutsche Tele-

kom Technik GmbH wird zur Kenntnis 

genommen. 

4 Erftverband 

Schreiben vom 27.07.2022 
  

 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht seitens des Erftverbandes bestehen gegen die v. g. Planung 
keine Bedenken, lediglich möchten wir auf folgendes Hinweisen: 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der geplanten Wasserschutzzone 3B der Wassergewin-

nungsanlage Holzweiler (Wasserschutzgebiet Holzweiler). Aus der Schutzgebietsverordnung 

können sich Beschränkungen der Grundstücksnutzung ergeben. 

 

Die Hinweise des Erftverband werden zur Kenntnis genommen. Aus der 

Stellungnahme der Bezirksregierung Köln, Dezernat 54 (Wasserwirtschaft) 

(s.lfd. Nr. 1) geht hervor, dass das Plangebiet zwar innerhalb der Zone lllB 
des geplanten Wasserschutzgebietes Holzweiler liegt, jedoch aufgrund des 

voranschreitenden Tagebaus und der Verlagerung der Abbruchkante nach 

Westen die Darstellung des geplanten Wasserschutzgebietes nicht mehr 

aktuell ist. Das geplante Wasserschutzgebiet bzw. das zugrundeliegende 

Einzugsgebiet ist anhand einer Brunnengalerie abgegrenzt worden, die 
aktuell nicht mehr zur Trinkwassergewinnung genutzt wird. Der Grund ist 

die Lage innerhalb des genehmigten Abbaugebiets des Tagebaus Garzwei-

Die Stellungnahme des Erftverband wird 

zur Kenntnis genommen. 
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ler. Das Plangebiet wird somit nach jetzigem Stand zukünftig nicht inner-

halb einer Wasserschutzzone liegen. 

 

5 Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen Landesbetrieb 

Schreiben vom 21.07.2022 
  

 zu o. g. Verfahren gebe ich im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung folgende Informationen 
und Hinweise: 

 

Erdbebengefährdung 

 

Es wird auf die Bewertung der Erdbebengefährdung hingewiesen, die bei Planung und Bemes-
sung üblicher Hochbauten gemäß den Technischen Baubestimmungen des Landes NRW mit 

DIN 4149:2005-04 „Bauten in deutschen Erdbebengebieten“ zu berücksichtigen ist. Die Erdbe-

bengefährdung wird in DIN 4149:2005 durch die Zuordnung zu Erdbebenzonen und geologi-

schen Untergrundklassen eingestuft, die anhand der Karte der Erdbebenzonen und geologi-

schen Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland 1 : 350 000, Bundesland Nordrhein-
Westfalen (Geologischer Dienst NRW 2006) bestimmt werden. In den Technischen Baubestim-

mungen des Landes Nordrhein-Westfalen wird auf die Verwendung dieser Kartengrundlage 

explizit hingewiesen. 

 

Das hier relevante Planungsgebiet ist folgender Erdbebenzone / geologischer Untergrund- 
klasse zuzuordnen: 

 Stadt Erkelenz, Gemarkung Holzweiler: 2 / T 

 

Bemerkung: DIN 4149:2005 wurde durch den Regelsetzer zurückgezogen und durch die Teile 1, 

1/NA und 5 des Eurocode 8 (DIN EN 1998) ersetzt. Dieses Regelwerk ist jedoch bislang bauauf-
sichtlich nicht eingeführt. Anwendungsteile, die nicht durch DIN 4149 abgedeckt werden, sind 

als Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies betrifft hier insbesondere DIN EN 1998, Teil 5 

„Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte“. Auf die Berücksichtigung der 

Bedeutungskategorien für Bauwerke gemäß DIN 4149:2005 bzw. Bedeutungsklassen der rele-

vanten Teile von DIN EN 1998 und der jeweils entsprechenden Bedeutungsbeiwerte wird aus-
drücklich hingewiesen. Dies gilt insbesondere z. B. für große Wohnanlagen etc. 

Die Hinweise der Behörde Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen Lan-

desbetrieb werden zur Kenntnis genommen. Es wird ein Hinweis zur Erd-

bebengefährdung im Bebauungsplan ergänzt. Der Hinweis zum Baugrund 

wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis zum Schutzgut Boden wird im 

Rahmen des Umweltberichtes berücksichtigt. 

Die Stellungnahme der Behörde Geologi-
scher Dienst Nordrhein-Westfalen Lan-

desbetrieb wird zur Kenntnis genommen. 

Den Anregungen bzw. Hinweisen zu 

Erdbebengefährdung und Schutzgut 

Boden wird auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung gefolgt. 
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Baugrund 

 

Südlich der Planfläche verläuft den mir vorliegenden Informationen zufolge von West nach Ost 

der Kueckhovener Sprung. Dieser ist nach meinem Kenntnisstand nicht seismisch aktiv. Ein 
Hinweis zu den Sümpfungseinflüssen ist bereits im Bebauungsplan enthalten. Der Baugrund ist 

objektbezogen zu untersuchen und zu bewerten. 

 

Schutzgut Boden 

 
Informationen zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (Umweltbericht) für 

das Schutzgut Boden, zur Verwendung von Mutterboden sowie zur Nutzung der Karte der 

schutzwürdigen Böden: 

Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes Boden 

Nach der Karte der schutzwürdigen Böden (3. Auflage) sind im Rahmen der Beschreibung und 
Bewertung des Schutzgutes die betroffenen Böden, deren Bodenschutzstufen und Bodenfunk-

tionen zu benennen. Zudem sind die Folgen des Eingriffs auf das Schutzgut Boden zu bewer-

ten. Hinweise zu den Böden im Plangebiet können über die Karte der schutzwürdigen Böden 

auf GEOportal.NRW (https://www.geoportal.nrw/)  abgerufen werden: 

 GeoViewer > Adresseingabe (Adressfeld) > Geographie und Geologie > Boden und Geologie > 
IS BK50 Bodenkarte von NRW 1 : 50 000 – WMS > Bewertung und Auswertungen zum Boden-

schutz > Schutzwürdigkeit der Böden (3. Auflage) > Schutzwürdigkeit – naturnahe und natur-

ferne Böden. 

Kompensationsmaßnahmen für den Verlust an schutzwürdigen Böden sind folgender Veröf-

fentlichung zu entnehmen (Kap. 3.7, S. 24): 
 Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB - Leitfaden für die Praxis der Bodenschutz-

behörden in der Bauleitplanung (https://www.labo-

deutschland.de/documents/umweltpruefung_494.pdf) 

 

Verwendung von Mutterboden 
Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist bei Errichtung oder Änderung von baulichen 

Anlagen der Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung 

https://www.geoportal.nrw/
https://www.labo-deutschland.de/documents/umweltpruefung_494.pdf
https://www.labo-deutschland.de/documents/umweltpruefung_494.pdf
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zu schützen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung zu lagern und 

später wieder einzubauen. 

 

6 Kreis Heinsberg 

Schreiben vom 27.07.2022 
  

 Seitens der unteren Bodenschutzbehörde, der unteren Naturschutzbehörde sowie der unteren 
Wasserbehörde werden keine Bedenken geäußert. 

 

Das Gesundheitsamt sowie die untere Immissionsschutzbehörde nehmen wie folgt Stellung: 

 

Gesundheitsamt: 
Aus gesundheitsaufsichtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen das Bauvorhaben, sofern 

die Immissionsgrenzwerte der TA-Lärm und TA-Luft eingehalten werden und eine gesundheit-

liche Beeinträchtigung der umliegenden Bevölkerung auch durch Altlasten des Bodens nicht zu 

besorgen ist. Ein Schutz des Trinkwassers muss gewährleistet sein. 

 
 

Untere Immissionsschutzbehörde: 

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen gegen das Bauvorhaben keine Bedenken, 

sofern die Immissionsgrenzwerte der TA-Lärm, TA-Luft und GIRL (Geruchsimmissionsrichtlinie) 

eingehalten werden, die aufgrund möglicher landwirtschaftlicher Immissionen durch Pestizide 
und Gülle sowie Stäube aus dem benachbarten Braunkohle-Tagebau auftreten können. 

 

Die Stellungnahme des Kreis Heinsberg  - Unter Bodenschutzbehörde und 

Untere Wasserbehörde - wird zur Kenntnis genommen. 

 

 
 

Die Hinweise des Kreis Heinsberg – Gesundheitsamt werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

 
 

 

 

Die Hinweise des Kreis Heinsberg – Untere Immissionsschutzbehörde 

werden zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme des Kreis Heinsberg 

wird zur Kenntnis genommen. 

7 Landesbetrieb Straßenbau NRW: Regionalniederlassung Niederrhein - Hauptsitz Mönchengla-

dbach 

Schreiben vom 27.06.2022 

  

 es bestehen vom Grundsatz her keine Bedenken aus Sicht der hiesigen Niederlassung. 

 
Ich weise jedoch darauf hin, dass gegenüber dem Landesbetrieb Straßenbau, weder jetzt noch 

in Zukunft aus dieser Planung Ansprüche auf aktiven und/oder passiven Lärmschutz oder ggfls. 

erforderlich werdende Maßnahmen bzgl. der Schadstoffausbreitung geltend gemacht werden 

können. Außerdem wird auf das Problem der Schallreflektion hingewiesen. 

Die Hinweise des Landesbetrieb Straßenbau NRW werden zur Kenntnis 

genommen. 

Die Stellungnahme des Landesbetrieb 
Straßenbau NRW wird zur Kenntnis  

genommen. 
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8 Landwirtschaftskammer NRW: Kreisstellen Heinsberg, Viersen 

Schreiben vom 12.07.2022 
  

 aufgrund der Größe und Lage der überplanten landwirtschaftlichen Flächen werden Bedenken 
gegen die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen zurückgestellt. 

 

 

Die Stellungnahme der Landwirtschaftskammer wird zur Kenntnis genom-

men. 

 

Die Stellungnahme der Landwirtschafts-

kammer wird zur Kenntnis genommen. 

9 LVR: Amt für Liegenschaften 

Schreiben vom 26.07.2022 
  

 hiermit möchte ich Sie innerhalb meiner Stellungnahme darüber informieren, dass keine 

Betroffenheit bezogen auf Liegenschaften des LVR vorliegt und daher keine Bedenken gegen 
die o.g. Maßnahme geäußert werden. 

 

Diese Stellungnahme gilt nicht für das LVR Amt für Denkmalpflege im Rheinland in Pulheim 

und das LVR- Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland in Bonn; es wird darum gebeten, 

deren Stellungnahmen gesondert einzuholen. 
 

Die Hinweise des LVR – Amt für Liegenschaften werden zur Kenntnis ge-

nommen. Das LVR – Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland wurde 

beteiligt. Es wurde keine Stellungnahme abgegeben. 

Die Stellungnahme des LVR – Amt für 

Liegenschaften wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

10 NEW Netz GmbH 

Schreiben vom 07.07.2022 
  

 Wir haben Ihre Anfrage geprüft und teilen Ihnen mit, dass gegen diese keine Bedenken vorlie-

gen. 

 

Die Stellungnahme der NEW-Netz AG wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme der NEW-Netz AG 

wird zur Kenntnis genommen. 

11 Vodafone West GmbH 
Schreiben vom 29.07.2022 

  

 
Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 

 

Die Stellungnahme der Vodafone West GmbH wird zur Kenntnis genom-

men. 

Die Stellungnahme der Vodafone West 

GmbH wird zur Kenntnis genommen. 

 

12 RWE Power AG, Liegenschaften und Liegenschaftsbetreuung 

Schreiben vom 27.06.2022 
  

 Im Bereich des geplanten Flächennutzungsplans kann es wegen des nahe gelegenen Tagebau 

Garzweiler temporär zu erhöhten Staub- und Geräuschimmissionen kommen, die belästigend 

Die Hinweise der RWE Power AG werden zur Kenntnis genommen und in die 

Begründung des Bebauungsplanes Nr. 0700.4 „Sisalweg“ aufgenommen. 

Die Stellungnahme der RWE Power AG 

wird zur Kenntnis genommen und im 
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wirken können. Die gesetzlichen und von der Bergbehörde auferlegten Immissionswerte wer-

den dabei zwar eingehalten, dennoch können ungünstige Wetterlagen und Betriebssituationen 

Belastungssituationen hervorrufen, die als störend empfunden werden. Zukünftige Bauherren 

sollten hierauf frühzeitig hingewiesen werden. 

 

Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-

nung in die Begründung aufgenommen. 

13 Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW 

Schreiben vom 08.08.2022 
  

 zu den bergbaulichen Verhältnissen erhalten Sie folgende Hinweise: 

Das o.g. Vorhaben liegt über den auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeldern „Wolff-

Holzweiler 5“ und „Wolff-Holzweiler 4“ sowie „Union 257“, alle im Eigentum der RV Rheinbraun 

Handel und Dienstleistungen GmbH, hier vertreten durch die RWE Power AG, Abt. Liegenschaf-
ten und Umsiedlung in 50416 Köln. 

 

Landesplanung 

In Kap. 3.1 der Begründung zur FNP-Änderung „Ziele der Raumordnung und Landesplanung“ 

wird die Braunkohlenplanung des Landes Nordrhein-Westfalen nicht berücksichtigt. Laut 
derzeit geltendem Braunkohlenplan Garzweiler II vom 31.03.1995 liegt die Gegenstandsfläche 

des FNP und des BP innerhalb des für den Braunkohlenabbau vorgesehenen Bereiches des 

Tagebaus Garzweiler. Hier hat die Braunkohlengewinnung Vorrang vor anderen Arten der 

Flächennutzung. Somit würde eine Flächennutzungsplanänderung der derzeitigen Landespla-

nung widersprechen. 
 

Holzweiler ist Bestandteil des vierten Umsiedlungsabschnittes des Tagebaus Garzweiler. Der 

Braunkohlenplan für die Umsetzung der Umsiedlungen im vierten Umsiedlungsabschnittes 

wurde bisher nicht genehmigt. Zufolge der Leitentscheidung vom 05.07.2016 „Eine nachhaltige 

Perspektive für das Rheinische Revier“ ist die bergbauliche Inanspruchnahme der Ortslage 
Holzweiler nicht mehr vorgesehen. In den entsprechend erstellten Scoping-Unterlagen vom 

20.02.2018 für einen neuen Braunkohlenplan ist die Inanspruchnahme der Gegenstandsfläche 

nicht vorgesehen. In diesem Zusammenhang ist eine Umsetzung des Vorhabens grundsätzlich 

möglich, jedoch sollten die Entscheidungen der FNP-Änderung und des BP im Einklang mit der 

Braunkohlenplanung stehen. Daher wird empfohlen, die Vorhaben erst nach Abschluss der 
Braunkohlenplanänderung zu genehmigen. Die RWE Power AG hat in ihrer Stellungnahme vom 

Die Hinweise der Bezirksregierung Arnsberg werden zur Kenntnis genom-

men. Der Hinweis zu Landesplanung wird im Rahmen der Begründung 
berücksichtig. Eine Vereinbarkeit mit den raumordnerischen Zielen wurde 

von der Bezirksregierung Köln im Rahmen der Anfrage gemäß § 34 (1) LPLG 

in Aussicht gestellt. Die landesplanerische Anfrage nach § 34 (5) LPlG liegt 

mit dem Entwurfsstand der Unterlagen der Bezirksregierung Köln vor. 

Die Nichtinanspruchnahme Holzweilers wurde im Eckpunktepapier „Stär-
kung von Versorgungssicherheit und Klimaschutz – Klarheit für die Men-

schen im Revier (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz) vom 

04.10.2022 bestätigt. Der Zeitpunkt des Abschlusses der Braunkohlen-

planänderung ist aktuell allerdings noch nicht absehbar. Daher wird die 

vorliegende Planung in Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln sowie 
im Sinne einer positiven Entwicklung der Ortschaft Holzweiler auf Grundla-

ge des Bauleitplanverfahrens weitergeführt. 

 

Die Hinweise im Bebauungsplan zu möglichen Auswirkungen des Tagebaus 

bzw. der Sümpfungsmaßnahmen auf Bodenbewegungen werden im Be-
bauungsplan angepasst. Eine Beteiligung der RWE  

Power AG sowie des Erftverbands (s. lfd. Nr. 4 und 12) hat stattgefunden. Es 

wurden keine Bedenken geäußert. 

Die Stellungnahme der Bezirksregierung 

Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und 

Energie in NRW wird zur Kenntnis ge-

nommen. Den Anregungen bzw. Hinwei-

sen zu Landesplanung und Auswirkun-
gen des Tagebaus wird gefolgt. 



Stadt Erkelenz - Planungsamt -  Seite 9 von 15 

 

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage 

der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbauflächen östlich Sisalweg), Erkelenz-Holzweiler - im Ausschuss für 
Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 06.12.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 08.12.2022 und des 

Rates am 14.12.2022  

 
lfd. 

Nr. 
Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

  
26.07.2022 keine grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben geäußert. 

 

Auswirkungen des Braunkohlenabbaus 

Durch den Braunkohlenabbau und die damit verbundene Grundwasserabsenkung sind weitere 

bergbauliche Auswirkungen auf die geplante Bebauung nicht auszuschließen. Weitere Informa-
tionen bitte ich bei der RWE Power AG anzufragen. Abschließend ist zu erwähnen, dass der 

Planungsbereich nach den hier vorliegenden Unterlagen (Differenzenpläne mit Stand: 

01.10.2018 aus dem Revierbericht, Bericht 1, Auswirkungen der Grundwasserabsenkung, des 

Sammelbescheides - Az.: 61.42.63 -2000-1 -) von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkoh-

lenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen ist. Für die Stellungnahme wur-
den folgende Grundwasserleiter (nach Einteilung von Schneider & Thiele, 1965) betrachtet: 

Oberes Stockwerk, 9B, 8, 7, 6D, 6B, 2 - 5, 09, 07 Kölner Scholle, 05 Kölner Scholle. 

 

Folgendes sollte berücksichtigt werden: 

Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Betrieb der Braun-
kohlentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunahme der 

Beeinflussung der Grundwasserstände im Planungsgebiet in den nächsten Jahren ist nach 

heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist nach Beendigung der bergbaulichen 

Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. Sowohl im Zuge der 

Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als auch bei einem späteren Grundwas-
serwiederanstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen möglich. Diese können bei 

bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Die Ände-

rungen der Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten bei 

Planungen und Vorhaben Berücksichtigung finden. Ich empfehle Ihnen diesbezüglich, zu 

zukünftigen Planungen, sowie zu Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen eine Anfrage an die 
RWE Power AG, Stüttgenweg 2 in 50935 Köln, sowie für konkrete Grundwasserdaten an den 

Erftverband, Am Erftverband 6 in 50126 Bergheim, zu stellen.  

 

Soweit eine entsprechende grundsätzliche Abstimmung mit dem Feldeseigentümer / Berg-

werksunternehmer nicht bereits erfolgt ist, empfehle ich, diesem in Bezug auf mögliche zu-
künftige bergbauliche Planungen, zu bergbaulichen Einwirkungen aus bereits umgegangenem 

Bergbau sowie zu dort vorliegenden weiteren Informationen bzgl. Bergschadensrelevanter 
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Fragestellungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Möglicherweise liegen dem Feldes-

eigentümer / Bergwerksunternehmer auch Informationen zu Bergbau in dem betreffenden 

Bereich vor, der hier nicht bekannt ist. Insbesondere sollte dem Feldeseigentümer / Berg-

werksunternehmer dabei auch Gelegenheit gegeben werden, sich zum Erfordernis von Anpas-

sungs- oder Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Bergschäden zu äußern. Diese Frage-
stellung ist grundsätzlich privatrechtlich zwischen Grundeigentümer / Vorhabensträger und 

Bergwerksunternehmer / Feldeseigentümer zu regeln. 

 

Bearbeitungshinweis: 

Diese Stellungnahme wurde bezüglich der bergbaulichen Verhältnisse auf Grundlage des 
aktuellen Kenntnisstandes erarbeitet. Die Bezirksregierung Arnsberg hat die zugrunde liegen-

den Daten mit der zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben erforderlichen Sorgfalt erhoben 

und zusammengestellt. Die fortschreitende Auswertung und Überprüfung der vorhandenen 

Unterlagen sowie neue Erkenntnisse können zur Folge haben, dass es im Zeitverlauf zu abwei-

chenden Informationsgrundlagen auch in Bezug auf den hier geprüften Vorhabens- oder Plan-
bereich kommt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Daten 

kann insoweit nicht übernommen werden. 

 

Soweit Sie als berechtigte öffentliche Stelle Zugang zur Behördenversion des Fachinformati-

onssystems „Gefährdungspotenziale des Untergrundes in NRW“ (FIS GDU) besitzen, haben Sie 
hierdurch die Möglichkeit, den jeweils aktuellen Stand der hiesigen Erkenntnisse zur bergbau-

lichen Situation zu überprüfen. Details über die Zugangs- und Informationsmöglichkeiten 

dieses Auskunftssystems finden Sie auf der Homepage der Bezirksregierung Arnsberg 

(www.bra.nrw.de) mithilfe des Suchbegriffs „Behördenversion GDU“. Dort wird auch die Mög-

lichkeit erläutert, die Daten neben der Anwendung ebenfalls als Web Map Service (WMS) zu 
nutzen. 
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lfd. 

Nr. 
Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

  
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 10.10.2022  

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

1 Erftverband 

Schreiben vom 18.10.2022 
  

 

aus wasserwirtschaftlicher Sicht seitens des Erftverbandes bestehen gegen die v. g. Planung 

keine Bedenken, lediglich möchten wir auf folgendes Hinweisen: Das Plangebiet befindet sich 

innerhalb der geplanten Wasserschutzzone 3B der Wassergewinnungsanlage Holzweiler (Was-

serschutzgebiet Holzweiler). Aus der Schutzgebietsverordnung können sich Beschränkungen 

der Grundstücksnutzung ergeben. 

Die Hinweise des Erftverband werden zur Kenntnis genommen. Aus der 

Stellungnahme der Bezirksregierung Köln, Dezernat 54 (Wasserwirtschaft) 

(s.lfd. Nr. 1) im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung geht hervor, dass das 

Plangebiet zwar innerhalb der Zone lllB des geplanten Wasserschutzgebie-

tes Holzweiler liegt, jedoch aufgrund des voranschreitenden Tagebaus und 

der Verlagerung der Abbruchkante nach Westen die Darstellung des ge-

planten Wasserschutzgebietes nicht mehr aktuell ist. Das geplante Wasser-

schutzgebiet bzw. das zugrundeliegende Einzugsgebiet ist anhand einer 

Brunnengalerie abgegrenzt worden, die aktuell nicht mehr zur Trinkwas-

sergewinnung genutzt wird. Der Grund ist die Lage innerhalb des geneh-

migten Abbaugebiets des Tagebaus Garzweiler. Das Plangebiet wird somit 

nach jetzigem Stand zukünftig nicht innerhalb einer Wasserschutzzone 

liegen. 

Die Stellungnahme des Erftverband wird 

zur Kenntnis genommen. 

2 Kreis Heinsberg 

Schreiben vom 04.11.2022 
  

 Seitens der unteren Wasserbehörde sowie der unteren Naturschutzbehörde werden keine 

Bedenken geäußert. 

 
Das Gesundheitsamt, die untere Bodenschutzbehörde sowie die untere Immissionsschutzbe-

hörde nehmen wie folgt Stellung: 

 

Gesundheitsamt: 

Aus gesundheitsaufsichtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen das Bauvorhaben, sofern 
die Immissionsgrenzwerte der TA-Lärm und TA-Luft eingehalten werden und eine gesundheit-

liche Beeinträchtigung der umliegenden Bevölkerung, auch durch Altlasten des Bodens, nicht 

Die Stellungnahme des Kreis Heinsberg - Untere Wasserbehörde und untere 

Naturschutzbehörde - wird zur Kenntnis genommen. 

 
Die Hinweise des Kreis Heinsberg – Gesundheitsamt werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 
 

 

Die Stellungnahme des Kreis Heinsberg 

wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. 
Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

  
zu besorgen ist. Ein Schutz des Trinkwassers muss gewährleistet sein. 

 

Untere Bodenschutzbehörde: 

Gegen die 37.Änderung des Bebauungsplanes „Wohnbauflächen östlich Sisalweg, Erkelenz 

Holzweiler“ bestehen aus Sicht des Bodenschutzes sowie aus altlastentechnischer Sicht keine 
grundsätzlichen Bedenken. Zurzeit liegen der unteren Bodenschutzbehörde keine Erkenntnis-

se über Altlast-Verdachtsflächen bzw. Altlasten vor. 

 

Untere Immissionsschutzbehörde: 

Bei derzeitigem Planungstand bestehen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht erhebliche 
Bedenken. 

 

1. Planerische Abwägung 

Im Rahmen der planerischen Abwägung ist das Rücksichtnahmegebot gem. § 1 Abs. 6 BauGB 

zu beachten, wonach u. a. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse zu berücksichtigen sind. Auch müssen bauliche Nutzungen wie Wohnungen Rücksicht 

auf die Umweltauswirkungen von einwirkenden Gewerbebetrieben oder aber Freizeit- oder 

Sportanlagen nehmen. Das Abwägungsgebot fordert gem. § 1 Abs. 7 BauGB, dass nicht in einen 

immissionsschutzrechtlichen Konflikt hineingeplant werden darf. Die öffentlichen und privaten 

Belange sind im Vorfeld gerecht gegeneinander und untereinander abzuwägen. 
 

Um dem Rücksichtnahme- und Abwägungsgebot des BauGB sowie dem Trennungsgrundsatz 

des BImSchG gerecht zu werden, muss die Vorhabenträgerin im weiteren Verlauf sowohl die 

betroffenen Betriebsbereiche als auch die schutzbedürftigen Gebiete sachgerecht ermitteln, 

bewerten und abwägen. Eine sachgerechte Ermittlung ist aus immissionsschutzrechtlicher 
Sicht bei jetzigem Planungsstand nicht gegeben (siehe hierzu auch Kapitel 9.2 der Begründung 

zum Bebauungsplan Nr. 68 - „An der Heinsberger Straße“, S. 18). 

 

2. Haustechnische Anlagen 

Klimageräte, Kühlgeräte, Lüftungsanlagen, Luft-Wärme-Pumpen und Mini-Blockheizkraftwerke 
verursachen durch ihren Betrieb Geräusche, welche im Wohnumfeld immer wieder zu Be-

schwerden führen. Stationäre Geräte stellen Geräuschquellen dar, die nicht von außen auf die 

 

 

 

Die Hinweise des Kreis Heinsberg – Untere Bodenschutzbehörde werden 

zur Kenntnis genommen. 
 

 

 

Die Hinweise des Kreis Heinsberg – Untere Immissionsschutzbehörde 

werden zur Kenntnis genommen. Der Hinweis der unteren Immissions-
schutzbehörde zu haustechnischen Anlagen wurde in den parallel in Auf-

stellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 0700.4 „Sisalweg“, Erkelenz-

Holzweiler aufgenommen. 

Die erheblichen Bedenken der unteren Immissionsschutzbehörde wurden 

auf Nachfrage fälschlicherweise dem vorliegenden Verfahren zugeordnet. 
Aus diesem Grund wurde eine erneute Stellungnahme (s. lfd. Nr. 3) abgege-

ben. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

  
Wohngebiete einwirken, sondern inmitten der Wohngebiete vielfach punktuell lokalisiert sind 

und dort dauerhaft die Geräuschkulissen bestimmen. Werden die zulässigen Geräuschimmissi-

onen (z. B. in allgemeinen Wohngebieten nachts 40 dB(A) an Schlaf-/Wohnräumen) überschrit-

ten, kann dies zu aufwendigen Nachbesserungen an den Anlagen bzw. deren Standorten 

führen. Zur Vorbeugung von Konflikten und kostenintensiven Nachbesserungen sollten daher 
bereits bei der Planung notwendige und geeignete Maßnahmen berücksichtigt werden. 

 

Es wird darum gebeten, den folgenden Hinweis mit in die textlichen Festsetzungen aufzuneh-

men: „Die Errichtung und der Betrieb von Klima-, Kühl- und Lüftungsanlagen, Luft- und Wär-

mepumpen sowie Blockheizkraftwerken hat unter Beachtung des ‚Leitfaden für die Verbesse-
rung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten‘ der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 

für Immissionsschutz - LAI (www.lai-immissionsschutz.de) zu erfolgen.“  

 

3 Kreis Heinsberg 

Schreiben vom 07.11.2022 
  

 Untere Immissionsschutzbehörde: 
gegen die o.g. Planungen bestehen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken 

 

Die Stellungnahme des Kreis Heinsberg, Untere Immissionsschutzbehörde 
wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme des Kreis Heinsberg, 
Untere Immissionsschutzbehörde wird 

zur Kenntnis genommen. 

4 Straßen NRW, Regionalniederlassung Niederrhein 

Schreiben vom 10.10.2022 
  

 ich verweise auf meine Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung. 

es bestehen vom Grundsatz her keine Bedenken aus Sicht der hiesigen Niederlassung. 

 
Ich weise jedoch darauf hin, dass gegenüber dem Landesbetrieb Straßenbau, weder jetzt noch 

in Zukunft aus dieser Planung Ansprüche auf aktiven und/oder passiven Lärmschutz oder ggfls. 

erforderlich werdende Maßnahmen bzgl. Der Schadstoffausbreitung geltend gemacht werden 

können. Außerdem wird auf das Problem der Schallreflektion hingewiesen. 

 

Die Stellungnahme von Straßen NRW, Regionalniederlassung Niederrhein 

wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme von Straßen NRW, 

Regionalniederlassung Niederrhein wird 

zur Kenntnis genommen. 

5 Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle Heinsberg 
Schreiben vom 07.11.2022 

  

 wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 12.07.2022. Neue Aspekte hinsichtlich landwirt-

schaftlicher Belange sind in den aktuellen Unterlagen nicht erkennbar. 

Die Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, 

Kreisstelle Heinsberg wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme der Landwirtschafts-

kammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle 
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 Heinsberg wird zur Kenntnis genommen. 

6 LVR - Amt für Liegenschaften 

Schreiben vom 11.11.2022 
  

 bezugnehmend zur Beteiligung 37. FNP Änd. Erkelenz-Holzweiler nehme ich aus Fachsicht der 
LVR-Kulturlandschaftspflege Stellung zu den Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut 

"Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter".  

Zur der gemeldeten Fehlanzeige von meiner Kollegin Frau Schwabe vom 29.06.2022 möchte an 

dieser Stelle eine Ergänzung zum Kulturellen Erbe im Planungsgebiet geben, da aktuelle wis-

senschaftliche Erkenntnisse kürzlich zu einer neuen Ausweisung des erhaltenswerten Kultur-
landschaftsbereiches Holzweiler geführt haben. Im Kulturlandschaftsportal KuLaDig ist dieser 

bereits unter folgendem Link hinterlegt: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-344031 

 

Dieser wird auch zukünftig im Kulturlandschaftlichen Fachbeitrag zum Regionalplan Köln 

geführt. Wir empfehlen daher die Aufnahme des neuen Kulturlandschaftsbereiches 478 Holz-
weiler in den aktuellen Umweltbericht und eine Prüfung, in wie weit wertgebende Merkmale 

negativ von der Planung betroffen sind. Nach einer ersten Sichtung ist dies hier aber nicht der 

Fall. 

 

Gegen die Planung werden daher grundsätzlich keine weiteren Bedenken erhoben. 
 

Die Stellungnahme des LVR Amt für Liegenschaften wird zur Kenntnis 

genommen. Der Empfehlung, den Kulturlandschaftsbereich im Umweltbe-

richt zu berücksichtigen, wird auf Ebene der vorliegenden Flächennut-

zungsplanänderung als auch im Rahmen des parallel in Aufstellung befind-

lichen Bebauungsplanes Nr. 0700.4 „Sisalweg“, Erkelenz-Holzweiler ge-
folgt. 

Die Stellungnahme des LVR Amt für 

Liegenschaften wird zur Kenntnis ge-

nommen. Der Empfehlung, den Kultur-

landschaftsbereich im Umweltbericht zu 

berücksichtigen, wird im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung gefolgt. 

7 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

Schreiben vom 11.10.2022 
  

 durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden Belange 

der Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. Vorbehaltlich einer gleichbleibenden 

Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher 

Belange keine Einwände. 
 

Die Stellungnahme des Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 

Dienstleistungen der Bundeswehrwird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme des Bundesamt für 

Infrastruktur, Umweltschutz und Dienst-

leistungen der Bundeswehr wird zur 
Kenntnis genommen. 

8 Deutsche Telekom Technik GmbH T NL West, PTI 24 

Schreiben vom 11.10.2022 
  

 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 

Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauf-

Die Stellungnahme der Deutsche Telekom Technik GmbH wird zur Kenntnis 

genommen. 

Die Stellungnahme der Deutsche Tele-

kom Technik GmbH wird zur Kenntnis 
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tragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie 

alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stel-

lungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

Gegen die Planung haben wir keine Bedenken. 
 

genommen. 

9 NEW Netz GmbH 

Schreiben vom 11.10.2022 
  

 Wir haben Ihre Anfrage geprüft und teilen Ihnen mit, dass gegen diese keine Bedenken vorlie-

gen. 

 

Die Stellungnahme der NEW Netz GmbH wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme der NEW Netz GmbH 

wird zur Kenntnis genommen. 

10 Westnetz GmbH: Regionalzentrum Neuss – Netzplanung 
Schreiben vom 11.10.2022 

  

 Wir haben die Unterlagen auf unsere Belange geprüft. Hier unsere Stellungnahme: 

 

Wir sind von dieser Maßnahme nicht betroffen. Daher bestehen unsererseits keine Einwände 

gegen den obigen Flächennutzungsplan. 

Die Stellungnahme der Westnetz GmbH wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme der Westnetz GmbH 

wird zur Kenntnis genommen. 
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öffentlich
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Amt 61 Jürgen Schöbel

Bebauungsplan Nr. 0700.4 "Sisalweg", Erkelenz-Holzweiler

hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der frühzeiti-
gen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB sowie Beschluss 
zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Behördenbeteiligung 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
Beratungsfolge:
Datum Gremium

06.12.2022 Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung
08.12.2022 Haupt- und Finanzausschuss
14.12.2022 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung der Stadt 
Erkelenz hat in seiner Sitzung am 15.02.2022 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 0700.4 „Si-
salweg“, Erkelenz-Holzweiler, beschlossen und die Verwaltung beauftragt, einen Entwurf des Be-
bauungsplanes zu erarbeiten. In der Sitzung wurde ferner beschlossen zu dem Entwurf des Bebau-
ungsplanes die Öffentlichkeit frühzeitig gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange frühzeitig gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie den Bezirksausschuss Hol-
zweiler/Immerath zu beteiligen.
Ziel und Zweck der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 0700.4 „Sisalweg“ ist die Bereitstellung 
von Wohnbaugrundstücken zur Wohnraumversorgung und örtlichen Entwicklung des Ortes Holz-
weiler. Hierzu soll am nördlichen Ortsrand auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen die 
Entwicklung von Wohnbaugrundstücken erfolgen. Weiterhin soll die bestehende lückenhafte 
Wohnbebauung an der Friedrich-Gelsam-Straße in den Geltungsbereich integriert werden, um eine 
geordnete künftige städtebauliche Entwicklung am Ortsrand zu ermöglichen. Der Geltungsbereich 
hat eine Größe von ca. 2,9 Hektar und geht aus der Anlage hervor.

1. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
Die öffentliche Bekanntmachung des Termins der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit ge-
mäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde mit Amtsblatt Nr. 12 vom 21.06.2022 bekannt gemacht.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde vom 27.06.2022 bis 17.07.2022 in der Stadt-
verwaltung Erkelenz sowie über das Internet durchgeführt. Seitens der Öffentlichkeit wurden wäh-
rend des Beteiligungsverfahrens eine Stellungnahme vorgetragen.
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2. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB

Das Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde mit Schreiben vom 27.06.2022 an die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden kann, eingeleitet.
Seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden während des Beteili-
gungsverfahrens abwägungsrelevante Stellungnahmen vorgetragen, die in der Anlage - Stellung-
nahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange - zur Abwägung und Beschlussfassung aufgelistet sind.

3. Beteiligung des Bezirksausschusses
Der Bezirksausschuss Holzweiler/Immerath wurde mit Schreiben vom 27.06.2022 beteiligt.

In dieser Sitzung soll über die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 
BauGB vorgetragenen Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB entschieden und der Beschluss 
zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB gefasst werden und die Behördenbeteiligung 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB eingeleitet werden.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Haupt- und Finanzausschuss und Rat):
„1. Über die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB von der Öffentlich-

keit und 4 Abs. 1 BauGB von den Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vor-
getragenen Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 0700.4 „Sisalweg“, Er-
kelenz-Holzweiler, wird nach Abwägung aller erkennbaren öffentlichen und privaten Be-
langen, wie in der als Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange – zur Beschlussvorlage des Bebau-
ungsplans Nr. 0700.4 „Sisalweg“, Erkelenz-Holzweiler, beigefügten Abwägungstabelle vor-
geschlagen, entschieden. Die Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellung-
nahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - ist Bestandteil dieses 
Beschlusses.

2. Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 0700.4 „Sisalweg“, Erkelenz-Holzweiler, ist unter Be-
rücksichtigung dieser Beschlüsse auf die Dauer eines Monats gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öf-
fentlich auszulegen. Die Behörden sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen“

Finanzielle Auswirkungen:
Die Kosten der Bauleitplanung werden durch einen städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt 
Erkelenz und der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz GmbH & Co. KG 
(GEE) sichergestellt.

Anlagen:
Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trä-
gern öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage des Bebauungsplans Nr. 0700.4 „Sisalweg“, Erke-
lenz-Holzweiler

Anlage - Übersicht über den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 0700.4 „Sisalweg“, Erkelenz-
Holzweiler
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Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der frühzeitigen Beteiligung vom 27.06.2022 bis 17.07.2022 

gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Ö 1 Öffentlichkeit 

Schreiben vom 17.07.2022 

  

 Die Erschließung des Neubaugebietes In Holzweiler ist sehr wünschenswert und sinnvoll. Allerdings am geplan-

ten Standort nicht vollständig unkritisch zu sehen. Nachdem ich die Ausführungen zum Bebauungsplan gelesen 

habe, habe ich in zwei Bereichen Bedenken.  
 

Punkt 7.3 Immissionsschutz: Verweise auf den herannahenden Tagebau Garzweiler fehlen gänzlich. Dieser wird 

nach jetzigem Stand bis auf 400m an die Wohnbebauung heranreichen und somit besonders die Häuser im 

nördlichen Bereich (im Plan Felder 309 u. 319) betreffen. Dadurch kommt es zu erheblichen Immissionen durch 

Lärm, Schmutz und Licht. Hierbei wurde die Frage aufgeworfen, ob die neue Bebauung grundsätzlich in die 
Immissionsschutzplanung einbezogen wurde - sprich: werden die 400m von der aktuellen oder der zukünftigen 

Bebauungsgrenze berechnet, oder werden die Abstände zur Wohnbebauung hier noch geringer? 

 

Punkt 10 Hinweise/ Beeinflussung des Grundwassers durch den Tagebau Garzweiler: Es wird auf die Mög-

lichkeit von Bodenbewegungen durch Absenkung und Anstieg des Grundwassers hingewiesen, klar wird nicht, 
welche Auswirkung dies haben kann. Die Möglichkeit von Bergschäden an der Wohnbebauung kann dadurch 

ansteigen, dies sollten Menschen, die dort bauen bewusst sein. Daher sollte dies im Bebauungsplan ergänzt 

werden. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die zu 

erwartenden Randlage am Tagebau Garzweiler wurde im 

Umweltbericht sowie in der Begründung zum vorliegen-
den Bebauungsplan u.a. vor dem Hintergrund des Immis-

sionsschutz berücksichtigt und ergänzt. Die geplante 

Bebauung bzw. der nördliche Rand befindet sich in einer 

Linie zum nördlichen Rand der Bestandsbebauung im 

Kindsfeld. Durch die vorliegende Planung findet somit 
keine Verschiebung des „Ortsrandes“ in diesem Bereich 

statt, welche Einfluss auf den durch die RWE Power AG 

einzuhaltenden Abstand der im Zuge des Tagebaus ange-

dachten Immissionsschutzmaßnahmen hat.  

Die Hinweise im Bebauungsplan zu möglichen Auswir-
kungen des Tagebaus bzw. der Sümpfungsmaßnahmen 

auf Bodenbewegungen werden im Bebauungsplan ange-

passt. Dies entspricht dem Hinweis der Bezirksregierung 

Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW (s. lfd. 

Nr.13) 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen. Den Anregungen bzw. Hin-

weisen zu Auswirkungen des Tagebaus 
wird gefolgt. 

    

    

    

Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der Offenlage vom xy.xy. bis xy.xy.xyxy 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

1 Öffentlichkeit 

Schreiben vom 

  

    

2    
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 27.06.2022 

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

1 Bezirksregierung Köln - Dez. 54 

Wasserwirtschaft - Obere Wasserbehörde, Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz 

Schreiben vom 12.07.2022 

  

 Trinkwasserversorgung: 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 0700.4 „Sisalweg“ ermöglicht die Siedlungserweiterung von Holzwei-

ler nach Norden. Dabei werden zwei bisherige Sackgassen so miteinander verbunden, dass eine durchgängige 

Befahrbarkeit entsteht und gleichzeitig ca. 30 Baugrundstücke für Einfamilienhäuser entstehen können. Durch 

die Erweiterung werden landwirtschaftliche Nutzflächen im Außenbereich in Anspruch genommen, sodass im 

Parallelverfahren der Flächennutzungsplan der Stadt Erkelenz geändert werden muss. 
 

Die Bezirksregierung Köln setzt zum besonderen Schutz der öffentlichen Trinkwasserversorgung Wasser-

schutzgebiete fest. In diesen Gebieten können Handlungen verboten oder eingeschränkt, sowie die Duldung 

von Maßnahmen angeordnet werden. Das Plangebiet liegt innerhalb der Zone lllB des geplanten Wasser-

schutzgebietes Holzweiler. 
Aufgrund des voranschreitenden Tagebaus und der Verlagerung der Abbruchkante nach Westen ist die Darstel-

lung des geplanten Wasserschutzgebietes in der Form nicht mehr aktuell. Das geplante Wasserschutzgebiet 

bzw. das zugrundeliegende Einzugsgebiet ist anhand einer Brunnengalerie abgegrenzt worden, die aktuell 

nicht mehr zur Trinkwassergewinnung genutzt wird. Der Grund ist die Lage innerhalb des genehmigten Abbau-

gebiets des Tagebaus Garzweiler. 
Die gegenwärtig und bis auf weiteres genutzten Brunnen befinden sich weiter westlich und liegen parallel zur 

Landstraße zwischen Holzweiler und Keyenberg. Für das Einzugsgebiet der aktuell genutzten Brunnenanlagen 

ist derzeit kein Wasserschutzgebiet geplant, sodass sich hieraus keine Regelungen ergeben können. Grundsätz-

lich sei in diesem Zusammenhang noch anzumerken, dass die derzeit genutzten Brunnen aufgrund ihrer Lage 

in absehbarer Zeit ebenfalls nicht mehr zur Trinkwassergewinnung genutzt werden können, sodass die Verle-
gung der WGA Holzweiler an einen neuen Standort geplant ist. Das Plangebiet wird somit nach jetzigem Stand 

zukünftig nicht innerhalb einer Wasserschutzzone liegen. 

Dennoch sollten die Belange des vorbeugenden Trinkwasserschutzes bei der weiteren Planung berücksichtigt 

Die Hinweise der Bezirksregierung Köln – Dezernat 54 

werden zur Kenntnis genommen.   

Die Stellungnahme der Bezirksregierung 
Köln – Dezernat 54 wird zur Kenntnis 

genommen. 
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werden, da das geplante Vorhaben im Umfeld derzeit genutzter Trinkwassergewinnungsanlagen liegt. Eine 

Gefährdung ist nach jetzigem Kenntnisstand nicht zu erwarten, sodass dem Vorhaben gegenüber grundsätzlich 

keine Bedenken bestehen. 

 

Abschließend noch der Hinweis, dass zum Schutz des Grundwassers generell die Allgemeine Sorgfaltspflicht 
nach § 5 des Wasserhaushaltsgesetzes gilt. Demnach ist „Jede Person […] verpflichtet, bei Maßnahmen, mit 

denen Einwirkungen auf ein Gewässer verbunden sein können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt 

anzuwenden, um 

1. eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden, 

2. eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers sicherzustellen, 
3. die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und 

4. eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden.“ 

 

Ansonsten erkenne ich keine Betroffenheit in den Zuständigkeiten von Dezernat 54 der Bezirksregierung Köln 

(Obere Wasserbehörde). 
 

2 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) 

Referat Infra I 3 

Schreiben vom 11.07.2022 

  

 durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden Belange der Bundeswehr 

berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. 

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung 
seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände. 

 

Die Stellungnahme des Bundesamt für Infrastruktur, 

Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr wird 
zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme des Bundesamt für 

Infrastruktur, Umweltschutz und Dienst-

leistungen der Bundeswehr wird zur 
Kenntnis genommen. 

3 Deutsche Telekom Technik GmbH: West PTI 24 

Schreiben vom 29.06.2022 
  

 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberech-

tigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 

Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie 

folgt Stellung: 

 

Gegen die Planung haben wir keine Bedenken. 

Die Stellungnahme der Deutsche Telekom Technik GmbH 

wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme der Deutsche Tele-
kom Technik GmbH wird zur Kenntnis 

genommen. 
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4 Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen Landesbetrieb 

Schreiben vom 21.07.2022 
  

 zu o. g. Verfahren gebe ich im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung folgende Informationen und Hinweise: 

 
Erdbebengefährdung 

 

Es wird auf die Bewertung der Erdbebengefährdung hingewiesen, die bei Planung und Bemessung üblicher 

Hochbauten gemäß den Technischen Baubestimmungen des Landes NRW mit DIN 4149:2005-04 „Bauten in 

deutschen Erdbebengebieten“ zu berücksichtigen ist. Die Erdbebengefährdung wird in DIN 4149:2005 durch die 
Zuordnung zu Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen eingestuft, die anhand der Karte der 

Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland 1 : 350 000, Bun-

desland Nordrhein-Westfalen (Geologischer Dienst NRW 2006) bestimmt werden. In den Technischen Baube-

stimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen wird auf die Verwendung dieser Kartengrundlage explizit hinge-

wiesen. 
Das hier relevante Planungsgebiet ist folgender Erdbebenzone / geologischer Untergrund- 

klasse zuzuordnen: 

• Stadt Erkelenz, Gemarkung Holzweiler: 2 / T 

 

Bemerkung: DIN 4149:2005 wurde durch den Regelsetzer zurückgezogen und durch die Teile 1, 1/NA und 5 des 
Eurocode 8 (DIN EN 1998) ersetzt. Dieses Regelwerk ist jedoch bislang bauaufsichtlich nicht eingeführt. Anwen-

dungsteile, die nicht durch DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies 

betrifft hier insbesondere DIN EN 1998, Teil 5 „Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte“. Auf 

die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke gemäß DIN 4149:2005 bzw. Bedeutungsklassen 

der relevanten Teile von DIN EN 1998 und der jeweils entsprechenden Bedeutungsbeiwerte wird ausdrücklich 
hingewiesen. Dies gilt insbesondere z. B. für große Wohnanlagen etc. 

 

Baugrund 

 

Südlich der Planfläche verläuft den mir vorliegenden Informationen zufolge von West nach Ost der Kueckhove-
ner Sprung. Dieser ist nach meinem Kenntnisstand nicht seismisch aktiv. Ein Hinweis zu den Sümpfungseinflüs-

sen ist bereits im Bebauungsplan enthalten. Der Baugrund ist objektbezogen zu untersuchen und zu bewerten. 

 

Die Hinweise der Behörde Geologischer Dienst Nordrhein-

Westfalen Landesbetrieb werden zur Kenntnis genom-

men. Es wird ein Hinweis zur Erdbebengefährdung im 

Bebauungsplan ergänzt. Der Hinweis zum Baugrund wird 

zur Kenntnis genommen. Der Hinweis zum Schutzgut 
Boden wird im Rahmen des Umweltberichtes berücksich-

tigt. 

Die Stellungnahme der Behörde Geolo-

gischer Dienst Nordrhein-Westfalen 

Landesbetrieb wird zur Kenntnis ge-

nommen. Den Anregungen bzw. Hin-

weisen zu Erdbebengefährdung und 
Schutzgut Boden wird gefolgt. 
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Schutzgut Boden 

 

Informationen zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (Umweltbericht) für das Schutzgut 

Boden, zur Verwendung von Mutterboden sowie zur Nutzung der Karte der schutzwürdigen Böden: 

Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes Boden 
Nach der Karte der schutzwürdigen Böden (3. Auflage) sind im Rahmen der Beschreibung und Bewertung des 

Schutzgutes die betroffenen Böden, deren Bodenschutzstufen und Bodenfunktionen zu benennen. Zudem sind 

die Folgen des Eingriffs auf das Schutzgut Boden zu bewerten.  

 

Hinweise zu den Böden im Plangebiet können über die Karte der schutzwürdigen Böden auf GEOportal.NRW 
(https://www.geoportal.nrw/) abgerufen werden: 

• GeoViewer > Adresseingabe (Adressfeld) > Geographie und Geologie > Boden und Geologie > IS BK50 Boden-

karte von NRW 1 : 50 000 – WMS > Bewertung und Auswertungen zum Bodenschutz > Schutzwürdigkeit der 

Böden (3. Auflage) > Schutzwürdigkeit – naturnahe und naturferne Böden. 

 
Kompensationsmaßnahmen für den Verlust an schutzwürdigen Böden sind folgender Veröffentlichung zu 

entnehmen (Kap. 3.7, S. 24): 

• Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB - Leitfaden für die Praxis der Bodenschutzbehörden in der 

Bauleitplanung (https://www.labo-deutschland.de/documents/umweltpruefung_494.pdf) 

 
Verwendung von Mutterboden 

Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist bei Errichtung oder Änderung von baulichen Anlagen der 

Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu schützen. Er ist vordring-

lich im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung zu lagern und später wieder einzubauen. 

 

5 Kreis Heinsberg 
Schreiben vom 27.07.2022 

  

 Seitens der unteren Bodenschutzbehörde, der unteren Immissionsschutzbehörde sowie der unteren Wasser-

behörde werden keine Bedenken geäußert. 

 

Das Gesundheitsamt sowie die untere Naturschutzbehörde nehmen wie folgt Stellung: 

 
Gesundheitsamt: 

Aus gesundheitsaufsichtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen den Bebauungsplan, sofern die Immissi-

 

 

 

Die Hinweise des Kreis Heinsberg – Gesundheitsamt 

werden zur Kenntnis genommen.  
 

 

Die Stellungnahme des Kreis Heinsberg 

wird zur Kenntnis genommen 



Stadt Erkelenz - Planungsamt -  Seite 6 von 15 

 

Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage 

des Bebauungsplans Nr. 0700.4 „Sisalweg“, Erkelenz-Holzweiler- im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digi-
talisierung am 06.12.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 08.12.2022 und des Rates am 14.12.2022 

 
lfd. 

Nr. 
Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

  
onsgrenzwerte der TA-Lärm und TA-Luft eingehalten werden und eine gesundheitliche Beeinträchtigung der 

umliegenden Bevölkerung auch durch Altlasten des Bodens nicht zu besorgen ist. Ein Schutz des Trinkwassers 

muss gewährleistet sein. 

 

Die beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkun-
gen auf den Menschen unter Punkt 2.3.4 im Bebauungsplan Nr. 0700.4 "Sisalweg", Erkelenz-Holzweiler, Teil 2: 

Umweltbereich, sollten im weiteren Verlauf des Verfahrens beachtet werden. 

 

Untere Naturschutzbehörde: 

Gegen die Planung bestehen aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde keine grundsätzlichen Bedenken. Das 
Plangebiet befindet sich außerhalb von besonders geschützten Teilen von Natur und Landschaft. 

 

Artenschutzrechtliche Konflikte konnten nicht ermittelt werden, dennoch sollte die Erschließung vorzugsweise 

im Winterhalbjahr durchgeführt werden. Sofern Gehölze entnommen werden müssen, sind diese vorab durch 

eine ökologische Baubegleitung auf das Vorkommen geschützter Arten hin zu untersuchen. Im Fokus liegen 
hier insbesondere mögliche Fledermausquartiere. 

 

Im weiteren Verfahren ist ein landschaftspflegerischer Begleitplan zu erstellen, der die Eingriffe in Natur und 

Landschaft erfasst, bewertet und entsprechende Kompensationsmaßnahmen formuliert. Zum Holzweiler Fließ 

ist ein ausreichend breiter Pufferstreifen einzuplanen, um möglichen späteren Konflikten zwischen Natur und 
Wohnbebauung entgegenzuwirken. Ein grüngeprägter Abschluss nach Norden hin ist wünschenswert und 

gemäß den Unterlagen auch geplant. In diesem Zusammenhang ist hinsichtlich der ordnungsgemäßen Umset-

zung der Pflanzmaßnahmen eine Kontrolle durch die Stadt unerlässlich, da ansonsten zu befürchten ist, dass 

es zu Missachtungen der gestalterischen Vorgaben kommt. 

 
Des Weiteren sollten konkrete Festsetzungen zur Gestaltung der Vorgärten und Gärten formuliert werden, um 

der Entstehung von Stein- und Kiesschüttungen sowie der Anlage von Kunstrasen auf RCL-Material vorzubeu-

gen. 

 

Brandschutz 
Gegen die Planungen bestehen seitens der Brandschutzdienststelle keine Bedenken, wenn folgende Punkte 

beachtet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass folgende Anforderungen zu erfüllen sind: 

 

1.  Öffentliche Verkehrsfläche 

 

 

 

 

 
 

 

 

Die Stellungnahme des Kreis Heinsberg – Untere Natur-

schutzbehörde wird zur Kenntnis genommen. Der Eingriff 
bzw. der Ausgleich werden im Rahmen des Umweltbe-

richts dargestellt. Der erforderliche Ausgleichsbedarf des 

festgestellten ökologischen Defizits wird vollständig über 

das Ökokonto der Stadt Erkelenz geleistet. Hierzu ist eine 

Abstimmung mit dem Kreis am 17.11.2022 erfolgt. Dem-
entsprechend ist auch kein gesonderter landschaftspfle-

gerischer Begleitplan (LBP)erforderlich. Hinsichtlich der 

Vorgärten enthält der Bebauungsplan eine Festsetzung 

die u.a. die Begrünung und Wasserdurchlässigkeit sicher-

stellt. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Die Stellungnahme des Kreis Heinsberg – Brandschutz 
wird zur Kenntnis genommen. genommen. Die Anforde-

rungen an den Brand- und Rettungsschutz sind abschlie-

ßend im Rahmen der Vorhabenkonkretisierung und der 

Baugenehmigung zu klären. 
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Gebäude dürfen nur errichtet werden, wenn gesichert ist, dass ab Beginn ihrer Nutzung das Grundstück in für 

die Zufahrt und den Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsgeräten angemessener Breite an einer befahrbaren 

öffentlichen Verkehrsfläche liegt oder wenn das Grundstück eine befahrbare, öffentlich-rechtlich gesicherte 

Zufahrt zu einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche hat und die erforderlichen Anlagen zur Versorgung 

mit Löschwasser vorhanden und benutzbar sind. 
 

Wohnwege, an denen nur Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 zulässig sind, brauchen nur befahrbar zu sein, 

wenn sie länger als 50 m sind (§4BauONRW).  

 

Bei Gebäude der Klasse 4 + 5 sind entsprechend Feuerwehraufstellflächen bzw. zusätzliche Feuerwehrbewe-
gungsflächen einzuplanen (Musterrichtlinie für Flächen für die Feuerwehr). 

 

2. Löschwasserversorgung 

Die nachfolgenden Anforderungen an die Löschwasserversorgung seitens der Feuerwehren setzen im Allge-

meinen voraus, dass Hydranten ausreichend zur Verfügung stehen. Bestehen Einschränkungen seitens der 
Trinkwasserversorgung werden auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel unterirdische Löschwasserbehälter 

oder -brunnen, in Betracht gezogen. Weiterhin beziehen sich die Anforderungen nur auf den Grundschutz im 

Brandschutz für Wohngebiete, Gewerbegebiete, Mischgebiete und Industriegebiete ohne erhöhtes Sach- oder 

Personenrisiko. 

 
Das DVGW-Arbeitsblatt W 400-1:2015-02 äußert sich zu den Grundlagen der Löschwasserversorgung wie folgt: 

„Die Abstände von Hydranten müssen im Übrigen der Bebauung und Netzstruktur entsprechen. Für die Bereit-

stellung von Löschwasser ist DVGW W 405 (A) zu beachten. Die Abstände von Hydranten in Ortsnetzen, die auch 

der Löschwasserversorgung (Grundschutz) dienen, sind im Bedarfsfall abzustimmen.“ 

 
Seitens der Feuerwehren bestehen folgende Anforderungen: 

· Hydranten sind so anzuordnen, dass sie die Wasserentnahme leicht ermöglichen. 

 

· Die Löschwasserversorgung für den ersten Löschangriff zur Brandbekämpfung und zur Rettung von Personen 

muss in einer Entfernung von 75 m Lauflinie bis zum Zugang des Grundstücks von der öffentlichen Verkehrsflä-
che aus sichergestellt sein. 

 

· Entnahmestellen mit 400 l/min (24 m³/h) sind vertretbar, wenn die gesamte Löschwassermenge des Grund-

schutzes in einem Umkreis (Radius) von 300 m aus maximal 2 Entnahmestellen sichergestellt werden kann. 
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· Die Abstände von Hydranten auf Leitungen in Ortsnetzen, die auch der Löschwasserversorgung (Grundschutz) 

dienen, dürfen 150 m nicht übersteigen. Größere Abstände von Hydranten bedürfen der Kompensation durch 

andere geeignete Löschwasserentnahmestellen. 

· Der Löschwasserbedarf für den Grundschutz ist bei niedriger, in der Regel freistehender Bebauung (bis 3 
Vollgeschosse) mit 800 l/min (48 m³/h) und bei sonstiger Bebauung mit mindestens 1.600 l/min (96 m³/h) und 

für eine Dauer von mindestens 2h zu bemessen. 

 

· Der insgesamt benötigte Löschwasserbedarf ist in einem Umkreis (Radius) von 300 m nachzuweisen.  

Diese Regelung gilt nicht über unüberwindbare Hindernisse hinweg. Das sind z. B. Bahntrassen, mehrspurige 
Schnellstraßen sowie große, langgestreckte Gebäudekomplexe, die die tatsächliche Laufstrecke zu den Lösch-

wasserentnahmestellen unverhältnismäßig verlängern. 

 

· Bei der oben genannten Wasserentnahme aus Hydranten (Nennleistung) darf der Betriebsdruck 1,5 bar nicht 

unterschreiten. 
 

· Für Gewerbe- und Industriegebiete ergeben sich ggf. höhere Anforderungen aufgrund von anderen rechtlichen 

Vorgaben, z. B. Muster-Industriebau-Richtlinie. 

 

In den Vorlagen zum Bauantrag, z. B. Brandschutznachweis, sind der Löschwasserbedarf (in l/min) und der 
Löschwassernachweis für die erste Löschwasserentnahmestelle im 75 m Bereich (Lauflinie bis zum Grundstück) 

sowie für die gesamte Löschwassermenge in einem Umkreis (Radius) von 300 m darzustellen. 

Quelle: Information der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren und des Deutschen Feuerwehr-

verbandes in Abstimmung mit dem DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (2018-4) „Lösch-

wasserversorgung aus Hydranten in öffentlichen Verkehrsflächen“ 
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Sofern die obigen Anforderungen an die Löschwasserversorgung nicht hinreichend erfüllt werden können, 

müssen andere Möglichkeiten, z. B. durch unterirdische Löschwasserbehälter, -brunnen, -teiche bzw. bei zu 

großen Entfernungen weitere Hydranten erwogen werden. Die Abstimmung zur Ausführung und zur Kosten-

übernahme erfolgt im Bedarfsfall zwischen der Gemeinde und dem Wasserversorgungsunternehmen. 
 

3. Zugänglichkeit der Grundstücke / Rettungswege 

Die Bebauung der Grundstücke ist so vorzunehmen, dass der Einsatz von Feuerlöschund Rettungsgeräten ohne 

Schwierigkeiten möglich ist. Liegen Gebäude ganz oder in Teilen weiter als 50m von der öffentlichen Verkehrs-

fläche entfernt, ist eine Zufahrt für Fahrzeuge der Feuerwehr gemäß § 5 BauO NRW herzustellen. Die Zufahrt ist 
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gemäß § 5 BauO NRW herzurichten. Die Ausführung muss der Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr 

(MRFIFw) inklusive der Aufstellund Bewegungsflächen entsprechen. Die Kurvenradien sind entsprechend zu 

beachten. 

 

Zu- und Durchfahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr sind so zu befestigen, dass sie 
von Feuerwehrfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse von 16 t und einer Achslast von 10 t befahren 

werden können. 

 

Notwendige Fenster in Obergeschossen müssen im Lichten eine freie Öffnungsfläche von mindestens 0,9 m x 

1,2 m besitzen und für die Feuerwehr erreichbar sein. Die Fenster sind zur öffentlichen Verkehrsfläche oder zu 
Feuerwehrbewegungsflächen hin auszurichten §§ 14 und 37 BauO NRW. 

 

An den als zweiter Rettungsweg ausgewiesenen Fenstern muss das Aufstellen von tragbaren Leitern der Feuer-

wehr jederzeit möglich sein. Dies ist insbesondere bei Bepflanzungen und Parkflächen zu beachten (§ 14 BauO 

NRW). 
 

Für evtl. Gebäude der Gebäudeklassen 4 und 5 wird eine Aufstellfläche für Hubrettungsfahrzeuge gem. VV zu § 5 

BauO NRW benötigt, sofern diese Gebäude den zweiten Rettungsweg nicht auf andere Weise (zwei Treppen-

räume) sicherstellen. 

 
4. Hinweis 

Viele Bauvorhaben werden zwischenzeitlich u. a. auch als „Generationenhaus/ altersgerechtes oder senioren-

gerechtes Wohnen“ betitelt. In verschiedenen Nutzungseinheiten wird der zweite Rettungsweg dennoch über 

tragbare Leitern sichergestellt. Die Brandschutzdienststelle weist im Rahmen des demographischen Wandels 

auf folgendes hin: 
Der Personenkreis, der sich problemlos über diese Geräte retten lässt, wird im Laufe der nächsten Jahre eher 

kleiner werden. Das liegt zum einen an der immer älter werdenden Bevölkerung und zum anderen an der Zu-

nahme pflegebedürftiger Menschen. Auf Grund dieser Tatsache bestehen mit Sicht auf solche Bauvorhaben 

Bedenken an die Auslegung des zweiten Rettungsweges speziell für diese Nutzungsform. 

 

6 Landesbetrieb Straßenbau NRW: Regionalniederlassung Niederrhein - Hauptsitz Mönchengladbach 
Schreiben vom 27.06.2022 

  

 es bestehen grundsätzlich keine Bedenken aus Sicht der hiesigen Niederlassung. 

 

Die Hinweise des Landesbetrieb Straßenbau NRW werden 

zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise des Landesbetrieb Stra-

ßenbau NRW werden zur Kenntnis ge-
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Ich weise jedoch darauf hin, dass gegenüber dem Landesbetrieb Straßenbau, weder jetzt noch in Zukunft aus 

dieser Planung Ansprüche auf aktiven und/oder passiven Lärmschutz oder ggfls. erforderlich werdende Maß-

nahmen bzgl. der Schadstoffausbreitung geltend gemacht werden können. Außerdem wird auf das Problem 

der Schallreflektion hingewiesen. 

 

nommen. 

7 Landwirtschaftskammer NRW: Kreisstellen Heinsberg, Viersen 
Schreiben vom 12.07.2022 

  

 da in den aktuellen Unterlagen noch keine Angaben zur Kompensation gemacht wurden, regen wir vorsorglich 

an, externe Kompensation zu minimieren und zu deren Umsetzung keine (weiteren) landwirtschaftlichen 

Fläche in Anspruch zu nehmen. Wir verweisen dazu außerdem auf § 15, Abs, BNatSchG. Vorrangig bieten sich 

ökologische Aufwertungen vorhandener Strukturen, Maßnahmen in Zusammenhang mit der Wasserrahmen-

richtlinie, Entsiegelungsmaßnahmen oder Ersatzgeldzahlungen an, nachrangig kämen produktionsintegrierte 
Kompensationsmaßnamen in Betracht, z. B. aus dem Angebot der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft. 

 

Die Stellungnahme der Landwirtschaftskammer NRW: 

Kreisstellen Heinsberg, Viersen wird zur Kenntnis genom-

men. Das im Rahmen der ökologischen Eingriffsbilanzie-

rung festgestellte Defizit kann vollständig im Ökokonto 
der Stadt Erkelenz ausgeglichen werden. 

Die Stellungnahme der Landwirtschafts-

kammer NRW: Kreisstellen Heinsberg, 

Viersen wird zur Kenntnis genommen 

8 LVR: Amt für Liegenschaften 

Schreiben vom 26.07.2022 
  

 hiermit möchte ich Sie innerhalb meiner Stellungnahme darüber informieren, dass keine Betroffenheit bezogen 

auf Liegenschaften des LVR vorliegt und daher keine Bedenken gegen die o.g. Maßnahme geäußert werden. 

 
Diese Stellungnahme gilt nicht für das LVR Amt für Denkmalpflege im Rheinland in Pulheim und das LVR- Amt 

für Bodendenkmalpflege im Rheinland in Bonn; es wird darum gebeten, deren Stellungnahmen gesondert 

einzuholen. 

 

Die Hinweise des LVR – Amt für Liegenschaften werden zur 
Kenntnis genommen. Das LVR – Amt für Bodendenkmal-

pflege im Rheinland wurde beteiligt. Es wurde keine 

Stellungnahme abgegeben. 

Die Stellungnahme des LVR – Amt für 
Liegenschaften wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

9 NEW Netz GmbH 

Schreiben vom 070.07.2022 
  

 Wir haben Ihre Anfrage geprüft und teilen Ihnen mit, dass gegen diese keine Bedenken vorliegen. 

 

Die Stellungnahme der NEW-Netz AG wird zur Kenntnis 

genommen. 

Die Stellungnahme der NEW-Netz AG 

wird zur Kenntnis genommen. 

10 Erftverband 

Schreiben vom 27.07.2022 
  

 aus wasserwirtschaftlicher Sicht seitens des Erftverbandes bestehen gegen die v. g. Planung keine Bedenken, 

lediglich möchten wir auf folgendes Hinweisen: 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der geplanten Wasserschutzzone 3B der Wassergewinnungsanlage 
Holzweiler (Wasserschutzgebiet Holzweiler). Aus der Schutzgebietsverordnung können sich Beschränkungen 

Die Hinweise des Erftverband werden zur Kenntnis ge-

nommen. Aus der Stellungnahme der Bezirksregierung 

Köln, Dezernat 54 (Wasserwirtschaft) (s.lfd. Nr. 1) im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung geht hervor, dass das 

Die Stellungnahme des Erftverband wird 

zur Kenntnis genommen. 
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der Grundstücksnutzung ergeben. Plangebiet zwar innerhalb der Zone lllB des geplanten 

Wasserschutzgebietes Holzweiler liegt, jedoch aufgrund 

des voranschreitenden Tagebaus und der Verlagerung der 

Abbruchkante nach Westen die Darstellung des geplanten 

Wasserschutzgebietes nicht mehr aktuell ist. Das geplante 
Wasserschutzgebiet bzw. das zugrundeliegende Einzugs-

gebiet ist anhand einer Brunnengalerie abgegrenzt wor-

den, die aktuell nicht mehr zur Trinkwassergewinnung 

genutzt wird. Der Grund ist die Lage innerhalb des ge-

nehmigten Abbaugebiets des Tagebaus Garzweiler. Das 
Plangebiet wird somit nach jetzigem Stand zukünftig nicht 

innerhalb einer Wasserschutzzone liegen. 

11 Vodafone West GmbH 

Schreiben vom 29.07.2022 
  

 Wie sie wissen, ist Vodafone (ehem. Unitymedia) allgemein an koordinierten Mitverlegungen unserer zukunfts-

sicheren Breitband-Glasfaserinfrastruktur (FTTB, Fibre to the Building) in Neubau-Erschließungen interessiert.  

Beim o.g. Bauvorhaben sehen wir die Wirtschaftlichkeit für einen Ausbau jedoch leider als nicht gegeben, 
weswegen wir von einer Mitverlegung in diesem Fall absehen müssen. 

 

Die Stellungnahme der Vodafone West GmbH wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme der Vodafone West 

GmbH wird zur Kenntnis genommen. 

12 RWE Power AG, Liegenschaften und Liegenschaftsbetreuung 

Schreiben vom 27.06.2022 
  

 das Flurstück Gemarkung Holzweiler, Flur 2, Flurstück 305 wurde mit der GEE getauscht. 

 

Im Bereich des geplanten Bebauungsplans kann es wegen des nahe gelegenen Tagebau Garzweiler temporär 
zu erhöhten Staub- und Geräuschimmissionen kommen, die belästigend wirken können. Die gesetzlichen und 

von der Bergbehörde auferlegten Immissionswerte werden dabei zwar eingehalten, dennoch können ungünsti-

ge Wetterlagen und Betriebssituationen Belastungssituationen hervorrufen, die als störend empfunden wer-

den. Zukünftige Bauherren sollten hierauf frühzeitig hingewiesen werden. 

 

Die Hinweise der RWE Power AG werden zur Kenntnis 

genommen und in die Begründung des Bebauungsplanes 

Nr. 0700.4 „Sisalweg“ aufgenommen. 

Die Stellungnahme der RWE Power AG 
wird zur Kenntnis genommen und im 

Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-

nung in die Begründung aufgenommen. 

13 Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW 
Schreiben vom 08.08.2022 

  

 zu den bergbaulichen Verhältnissen erhalten Sie folgende Hinweise: 

Das o.g. Vorhaben liegt über den auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeldern „Wolff-Holzweiler 5“ und 

Die Hinweise der Bezirksregierung Arnsberg werden zur 

Kenntnis genommen. Der Hinweis zu Landesplanung wird 

Die Stellungnahme der Bezirksregierung 

Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und 
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„Wolff-Holzweiler 4“ sowie „Union 257“, alle im Eigentum der RV Rheinbraun Handel und Dienstleistungen 

GmbH, hier vertreten durch die RWE Power AG, Abt. Liegenschaften und Umsiedlung in 50416 Köln. 

 

Landesplanung 

In Kap. 3.1 der Begründung zur FNP-Änderung „Ziele der Raumordnung und Landesplanung“ wird die Braun-
kohlenplanung des Landes Nordrhein-Westfalen nicht berücksichtigt. Laut derzeit geltendem Braunkohlenplan 

Garzweiler II vom 31.03.1995 liegt die Gegenstandsfläche des FNP und des BP innerhalb des für den Braunkoh-

lenabbau vorgesehenen Bereiches des Tagebaus Garzweiler. Hier hat die Braunkohlengewinnung Vorrang vor 

anderen Arten der Flächennutzung. Somit würde eine Flächennutzungsplanänderung der derzeitigen Landes-

planung widersprechen. 
 

Holzweiler ist Bestandteil des vierten Umsiedlungsabschnittes des Tagebaus Garzweiler. Der Braunkohlenplan 

für die Umsetzung der Umsiedlungen im vierten Umsiedlungsabschnittes wurde bisher nicht genehmigt. Zufol-

ge der Leitentscheidung vom 05.07.2016 „Eine nachhaltige Perspektive für das Rheinische Revier“ ist die berg-

bauliche Inanspruchnahme der Ortslage Holzweiler nicht mehr vorgesehen. In den entsprechend erstellten 
Scoping-Unterlagen vom 20.02.2018 für einen neuen Braunkohlenplan ist die Inanspruchnahme der Gegen-

standsfläche nicht vorgesehen. In diesem Zusammenhang ist eine Umsetzung des Vorhabens grundsätzlich 

möglich, jedoch sollten die Entscheidungen der FNP-Änderung und des BP im Einklang mit der Braunkohlen-

planung stehen. Daher wird empfohlen, die Vorhaben erst nach Abschluss der Braunkohlenplanänderung zu 

genehmigen. Die RWE Power AG hat in ihrer Stellungnahme vom 26.07.2022 keine grundsätzlichen Bedenken 
gegen das Vorhaben geäußert. 

 

Auswirkungen des Braunkohlenabbaus 

Durch den Braunkohlenabbau und die damit verbundene Grundwasserabsenkung sind weitere bergbauliche 

Auswirkungen auf die geplante Bebauung nicht auszuschließen. Weitere Informationen bitte ich bei der RWE 
Power AG anzufragen. Abschließend ist zu erwähnen, dass der Planungsbereich nach den hier vorliegenden 

Unterlagen (Differenzenpläne mit Stand: 01.10.2018 aus dem Revierbericht, Bericht 1, Auswirkungen der 

Grundwasserabsenkung, des Sammelbescheides - Az.: 61.42.63 -2000-1 -) von durch Sümpfungsmaßnahmen 

des Braunkohlenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen ist. Für die Stellungnahme wurden 

folgende Grundwasserleiter (nach Einteilung von Schneider & Thiele, 1965) betrachtet: Oberes Stockwerk, 9B, 
8, 7, 6D, 6B, 2 - 5, 09, 07 Kölner Scholle, 05 Kölner Scholle. 

 

Folgendes sollte berücksichtigt werden: 

Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Betrieb der Braunkohlentagebaue, 

im Rahmen der Begründung berücksichtig. Dort wird 

unter Punkt 2.1. u.a. auf die politischen Entscheidung zur 

Verkleinerung des Tagebaus Garzweiler II eingegangen. 

Die Hinweise im Bebauungsplan zu möglichen Auswirkun-

gen des Tagebaus bzw. der Sümpfungsmaßnahmen auf 
Bodenbewegungen werden im Bebauungsplan angepasst. 

Eine Beteiligung der RWE Power AG sowie des Erftver-

bands (s. lfd. Nr. 10 und 12) hat stattgefunden. Es wurden 

keine Bedenken geäußert. 

Energie in NRW wird zur Kenntnis ge-

nommen. Den Anregungen bzw. Hinwei-

sen zu Landesplanung und Auswirkun-

gen des Tagebaus wird gefolgt. 
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noch über einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände 

im Planungsgebiet in den nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist 

nach Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. 

Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als auch bei einem späteren Grund-

wasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen möglich. Diese können bei bestimmten 
geologischen Situationen zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der Grundwasserflurab-

stände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung 

finden. Ich empfehle Ihnen diesbezüglich, zu zukünftigen Planungen, sowie zu Anpassungs- und Sicherungs-

maßnahmen eine Anfrage an die RWE Power AG, Stüttgenweg 2 in 50935 Köln, sowie für konkrete Grundwas-

serdaten an den Erftverband, Am Erftverband 6 in 50126 Bergheim, zu stellen. 
 

 Soweit eine entsprechende grundsätzliche Abstimmung mit dem Feldeseigentümer / Bergwerksunternehmer 

nicht bereits erfolgt ist, empfehle ich, diesem in Bezug auf mögliche zukünftige bergbauliche Planungen, zu 

bergbaulichen Einwirkungen aus bereits umgegangenem Bergbau sowie zu dort vorliegenden weiteren Infor-

mationen bzgl. Bergschadensrelevanter Fragestellungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Möglicher-
weise liegen dem Feldeseigentümer / Bergwerksunternehmer auch Informationen zu Bergbau in dem betref-

fenden Bereich vor, der hier nicht bekannt ist. Insbesondere sollte dem Feldeseigentümer / Bergwerksunter-

nehmer dabei auch Gelegenheit gegeben werden, sich zum Erfordernis von Anpassungs- oder Sicherungsmaß-

nahmen zur Vermeidung von Bergschäden zu äußern. Diese Fragestellung ist grundsätzlich privatrechtlich 

zwischen Grundeigentümer / Vorhabensträger und Bergwerksunternehmer / Feldeseigentümer zu regeln. 
 

Bearbeitungshinweis: 

Diese Stellungnahme wurde bezüglich der bergbaulichen Verhältnisse auf Grundlage des aktuellen Kenntnis-

standes erarbeitet. Die Bezirksregierung Arnsberg hat die zugrundeliegenden Daten mit der zur Erfüllung ihrer 

öffentlichen Aufgaben erforderlichen Sorgfalt erhoben und zusammengestellt. Die fortschreitende Auswertung 
und Überprüfung der vorhandenen Unterlagen sowie neue Erkenntnisse können zur Folge haben, dass es im 

Zeitverlauf zu abweichenden Informationsgrundlagen auch in Bezug auf den hier geprüften Vorhabens- oder 

Planbereich kommt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Daten kann insoweit 

nicht übernommen werden. 

 
Soweit Sie als berechtigte öffentliche Stelle Zugang zur Behördenversion des Fachinformationssystems „Ge-

fährdungspotenziale des Untergrundes in NRW“ (FIS GDU) besitzen, haben Sie hierdurch die Möglichkeit, den 

jeweils aktuellen Stand der hiesigen Erkenntnisse zur bergbaulichen Situation zu überprüfen. Details über die 

Zugangs- und Informationsmöglichkeiten dieses Auskunftssystems finden Sie auf der Homepage der Bezirksre-
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lfd. 

Nr. 
Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

  
gierung Arnsberg (www.bra.nrw.de) mithilfe des Suchbegriffs „Behördenversion GDU“. Dort wird auch die 

Möglichkeit erläutert, die Daten neben der Anwendung ebenfalls als Web Map Service (WMS) zu nutzen. 

 

    

    

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom xy.xy.xyxy  

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

1    

    

2    

    

    

    

 





Beschlussvorlage

Federführend:
Planungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 61/659/2022
öffentlich

16.11.2022
Amt 61 Thomas Reiners

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII "Gewerbegebiet Sportplätze", Erke-
lenz-Gerderath

hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der frühzeiti-
gen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB, der öffentlichen 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB sowie Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB
Beratungsfolge:
Datum Gremium

06.12.2022 Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung
08.12.2022 Haupt- und Finanzausschuss
14.12.2022 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung, und Betriebe der Stadt Erkelenz 
hat in seiner Sitzung am 11.02.2020 die Aufstellung der 1. Änderung der 3. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath, beschlossen und die Verwal-
tung beauftragt, einen Entwurf des Bebauungsplanes zu erarbeiten. 
In der Sitzung wurde ferner beschlossen, zu dem Entwurf des Bebauungsplanes die Öffentlichkeit 
frühzeitig gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
frühzeitig gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie den Bezirksausschuss Gerderath zu beteiligen.
Mit dem Beschluss zur Offenlegung des Planes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde der Titel des Bebau-
ungsplanes geändert. Er trägt nun folgenden Titel: 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Ge-
werbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath.
Zusätzlich wurde der Planbereich des Bebauungsplans derart geändert, dass dieser verkleinert 
wurde und nur das bereits bestehende Gewerbegebiet erfasst. 
Ziel und Zweck der Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet 
Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath, ist, diesen Plan auf modernes Planrecht bezüglich der Gliede-
rung des Gewerbegebietes durch die zurzeit aktuelle Abstandsliste umzustellen sowie die Steue-
rung des Einzelhandels nach dem Einzelhandelskonzept der Stadt Erkelenz in das Festsetzungsge-
füge des Bebauungsplanes zu übernehmen. Für die Flächen außerhalb des festgesetzten Gewer-
begebietes besteht kein Planungserfordernis. Der Geltungsbereich geht aus der Anlage hervor.

1. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
Die öffentliche Bekanntmachung des Termins der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit ge-
mäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde mit Amtsblatt Nr. 9 vom 13.05.2022 bekannt gemacht.
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Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde vom 30.05.2022 bis 03.06.2022 in der Stadt-
verwaltung Erkelenz sowie über das Internet durchgeführt. Seitens der Öffentlichkeit wurden wäh-
rend des Beteiligungsverfahrens keine Stellungnahmen vorgetragen.

2. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB

Das Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde mit Schreiben vom 27.04.2022 an die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden kann, eingeleitet.
Seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden während des Beteili-
gungsverfahrens abwägungsrelevante Stellungnahmen vorgetragen, die in der Anlage - Stellung-
nahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange - zur Abwägung und Beschlussfassung aufgelistet sind.

3. Beteiligung des Bezirksausschusses
Der Bezirksausschuss Gerderath wurde mit Schreiben vom 27.04.2022 beteiligt.

4. Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Nach Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitali-
sierung vom 13.09.2023, des Haupt- und Finanzausschusses vom 15.09.2022 und des Rates der 
Stadt Erkelenz vom 21.09.2022 wurde der Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII 
„Gewerbegebiet/Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath, nach Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 18 
vom 30.09.2022 in der Zeit vom 10.10.2022 bis 11.11.2022 öffentlich ausgelegt und ins Internet ein-
gestellt.
Während der öffentlichen Auslegung wurden keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen aus der 
Öffentlichkeit vorgetragen.

5. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentliche Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 10.10.2021 
über die öffentliche Auslegung unterrichtet und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt.
Seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden während des Beteili-
gungsverfahrens abwägungsrelevante Stellungnahmen zum Entwurf des Bauleitplanes vorgetra-
gen, die in der Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Abwägung und Beschlussfassung aufgelistet sind.

In dieser Sitzung soll über die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
BauGB und die während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorgetragenen Stel-
lungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB entschieden und der Satzungsbeschluss gefasst werden.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Haupt- und Finanzausschuss und Rat):
„1. Über die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB von 

der Öffentlichkeit und den Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und die 
während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorgetragenen Stel-
lungnahmen zum Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbege-
biet/Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath , wird nach Abwägung aller erkennbaren öffentli-
chen und privaten Belangen, wie in der als Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange – zur Beschluss-
vorlage der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet/Sportplätze“, Erke-
lenz-Gerderath, beigefügten Abwägungstabelle vorgeschlagen, entschieden. Die Anlage - 



Vorlage A 61/659/2022 der Stadt Erkelenz                                                            Seite: 3/3

Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange - ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der Bebauungsplan Nr. VII/1 "Gewerbegebiet Spartastraße", Erkelenz-Gerderath, wird un-
ter Berücksichtigung dieser Beschlüsse gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Für die Erarbeitung des Bebauungsplanes stehen im Haushaltsplan unter dem Produktsachkonto 
090100 542940 „Räumliche Planung / Planungs- und Gutachterkosten“ Haushaltsmittel zur Verfü-
gung.

Anlagen:
Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trä-
gern öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII 
„Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath

Anlage - Übersicht über den Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Ge-
werbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath
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Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorla-

ge der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet/Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirt-
schaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 06.12.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 08.12.2022 und des Rates am 14.12.2022 

 
lfd. 

Nr. 
Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

  
Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der frühzeitigen Beteiligung vom 30.05.2022 bis 03.06.2022 

gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

1 Öffentlichkeit 

Schreiben vom  

  

 Es wurden keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen vorgetragen.   

Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der Offenlage vom 10.10. bis 11.11.2022 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

1 Öffentlichkeit 

Schreiben vom 

  

 Es wurden keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen vorgetragen.   

2    

    

    

    

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 27.04.2022 

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

1 Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Niederrhein, Hauptsitz Mönchengladbach 

Breitenbachstr. 90, 41065 Mönchengladbach 

Mail vom 27.04.2022 

  

 Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

der B-Plan Nr. VII „Gewerbegebiet/Sportplätze“ liegt an der Landesstraße 19, im Abs. 112, im Bereich der freien 

Strecke. 

Da das Gebiet bereits in der Örtlichkeit vorhanden und erschlossen ist und es lediglich um die bauliche Ord-

nung geht, bestehen vom Grundsatz her keine Bedenken aus Sicht der hiesigen Niederlassung. 
 

Ich weise jedoch drauf hin, dass gegenüber dem Landesbetrieb Straßenbau, weder jetzt noch in Zukunft aus 

dieser Planung Anspräche auf aktiven und/oder passiven Lärmschutz oder ggfls. Erforderlich werdende Maß-

nahmen bzgl. Der Schadstoffausbreitung geltend gemacht werden können. 

Außerdem wird auf das Problem der Schallreflektion hingewiesen. 

Keine Abwägung erforderlich  Kenntnisnahme  
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Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorla-

ge der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet/Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirt-
schaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 06.12.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 08.12.2022 und des Rates am 14.12.2022 

 
lfd. 

Nr. 
Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

  
 

Sollten Rückfragen bestehen, stehe ich Ihnen unter nachfolgenden Kontaktdaten zur Verfügung und verbleibe 

 

mit freundlichem Gruß 

2 NEW Netz GmbH, Nikolaus-Becker-Str. 28-34, 52511 Geilenkirchen 

Mail vom 27.04.2022 
  

 Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

vielen Dank für Ihre Anfrage. 

 

Wir haben Ihre Anfrage geprüft und teilen Ihnen mit, dass gegen diese keine Bedenken vorliegen. 

 
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Keine Abwägung erforderlich  Kenntnisnahme  

3 Deutsche Telekom Technik GmbH, West PTI 24 

Mail vom 03.05.2022 
  

 Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – als Netzeigentümerin und Nutzungsberech-

tigte i.S.v. § 125 Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 

Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 

und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o.g. Planung nehmen wir wie 

folgt Stellung: 
Gegen die Planung haben wir keine Bedenken. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Keine Abwägung erforderlich  Kenntnisnahme  

4 Bezirksregierung Arnsberg, Postfach, 44025 Dortmund 

Schreiben vom 06.05.2022 
  

 Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

zu den bergbaulichen Verhältnissen erhalten Sie folgende Hinweise: Das o.g. Vorhaben liegt über dem auf 

Braunkohle verliehenen Bergwerksfeld „Gerderath 1“ im Eigentum der RV Rheinbraun Handel und Dienstleis-

 
Im Zuge des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

wurde die RWE Power AG sowie die EBV und der Erftver-

band beteiligt. Zusätzlich wurden Informationen des 

Den Anregungen der Bezirksregierung 

Arnsberg wird gefolgt.  
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Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorla-

ge der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet/Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirt-
schaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 06.12.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 08.12.2022 und des Rates am 14.12.2022 

 
lfd. 

Nr. 
Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

  
tungen GmbH, hier vertreten durch die RWE Power AG, Abt. Liegenschaften und Umsiedlung in 50416 Köln, 

sowie über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld „Sophia Jacoba A“ im Eigentum der Vivawest GmbH, 

Nordsternplatz 1 in 45899 Gelsenkirchen. 

 

Der Planbereich befindet sich in einem früheren Einwirkungsbereich des Steinkohlenbergbaus, in dem nach 
derzeitigem Kenntnisstand durch einen Anstieg des Grubenwassers Hebungen an der Tagesoberfläche zu 

erwarten sind. Diese Bodenbewegungen können, insbesondere bei bestimmten geologischen Situationen wie 

Unstetigkeiten, zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Dies sollte bei Planungen und Vorhaben berück-

sichtigt werden. Inwieweit der vorliegende Planbereich hiervon betroffen ist, kann von hier aus nicht beurteilt 

werden. Ich empfehle Ihnen, hierzu eine entsprechende Auskunft bei der RAG Aktiengesellschaft, Im Welterbe 
10 in 45141 Essen einzuholen. 

 

Der Planungsbereich ist nach den hier vorliegenden Unterlagen (Differenzenplänemit Stand: 01.10.2018 aus 

dem Revierbericht, Bericht 1, Az.: 61.42.63-2000-1 -) von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenberg-

baus bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen. Für die Stellungnahme wurden folgende Grundwasserlei-
ter (nach Einteilung von Schneider & Thiele, 1965) betrachtet: Oberes Stockwerk, 9B, 8, 7, 6D, 6B, 2 – 5, 09, 07 

Kölner Scholle, 05 Kölner Scholle. 

 

Folgendes sollte berücksichtigt werden: 

Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Betrieb der Braunkohlentagebaue, 
noch über einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände 

im Planungsgebiet in den nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist 

nach Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. 

Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als auch bei einem späteren Grund-

wasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen möglich. Diese können bei bestimmten 
geologischen Situationen zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der Grundwasserflurab-

stände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung 

finden. 

 

Ich empfehle Ihnen diesbezüglich, zu zukünftigen Planungen, sowie zu Anpassungs-und Sicherungsmaßnah-
men eine Anfrage an RWE Power AG, Stüttgenweg 2 in 50935 Köln, sowie für konkrete Grundwasserdaten an 

den Erftverband, Am Erftverband 6 in ö50126 Bergheim, zu stellen. 

 

Soweit eine entsprechende grundsätzliche Abstimmung mit dem Feldeseigentümer/Bergwerksunternehmer 

Geologischen Dienstes eingeholt. 

Die EBV, die RWE Power AG sowie der Geologische Dienst 

haben keine Stellungnahme eingereicht.  

Der Hinweis wird um die Information für Bauwillige und 

Vorhabenträger erweitert, dass eine Kontaktaufnahme 
mit dem Bergwerksunternehmer / Feldeseigentümer 

empfohlen wird, um frühzeitig Informationen über erfor-

derliche, oder sinnvolle Sicherungsmaßnahmen einzuho-

len. 
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Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Beschlussvorla-

ge der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet/Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirt-
schaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung am 06.12.2022, des Haupt- und Finanzausschusses am 08.12.2022 und des Rates am 14.12.2022 

 
lfd. 

Nr. 
Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

  
nicht bereits erfolgt ist, empfehle ich, diesen in Bezug auf mögliche zukünftige bergbauliche Planungen, zu 

bergbaulichen Einwirkungen aus bereits umgegangenem Bergbau sowie zu dort vorliegenden weiteren Infor-

mationen bzgl. bergschadensrelevanter Fragestellungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Möglicher-

weise liegen dem Feldeseigentümer/Bergwerksunternehmer auch Informationen zu Bergbau in dem betreffen-

den Bereich vor, der hier nicht bekannt ist. Insbesondere sollte dem Feldeseigentümer / Bergwerksunterneh-
mer dabei auch Gelegenheit gegeben werden, sich zum Erfordernis von Anpassungs- oder Sicherungsmaß-

nahmen zur Vermeidung von Bergschäden zu äußern. Diese Fragestellung ist grundsätzlich privatrechtlich 

zwischen Grundeigentümer/Vorhabensträger und Bergwerksunternehmer/Feldeseigentümer zu regeln. 

 

Die bergbaulichen Verhältnisse wurden bereits in der Begründung unter „15. Hinweise – Bergbau“ erfasst. 
 

Bearbeitungshinweis: 

Diese Stellungnahme wurde bezüglich der bergbaulichen Verhältnisse auf Grundlage des aktuellen Kenntnis-

standes erarbeitet. Die Bezirksregierung Arnsberg hat die zugrundeliegenden Daten mit der zur Erfüllung ihrer 

öffentlichen Aufgaben erforderlichen Sorgfalt erhoben und zusammengestellt. Die fortschreitende Auswertung 
und Überprüfung der vorhandenen Unterlagen sowie neue Erkenntnisse können zur Folge haben, dass es im 

Zeitverlauf zu abweichenden Informationsgrundlagen auch in Bezug auf den hier geprüften Vorhabens- oder 

Planbereich kommt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Daten kann insoweit 

nicht übernommen werden. 

 
Soweit Sie als berechtigte öffentliche Stelle Zugang zur Behördenversion des Fachinformationssystems „Ge-

fährdungspotenziale des Untergrundes in NRW“ (FIS GDU) besitzen, haben Sie hierdurch die Möglichkeit, den 

jeweils aktuellen Stand der hiesigen Erkenntnisse zur bergbaulichen Situation zu überprüfen. Details über die 

Zugangs- und Informationsmöglichkeiten dieses Auskunftssystems finden Sie auf der Homepage der Bezirksre-

gierung Arnsberg (www.bra.nrw.de) mithilfe des Suchbegriffs „Behördenversion GDU“. Dort wird auch die 
Möglichkeit erläutert, die Daten neben der Anwendung ebenfalls als Web Map Service /WMS) zu nutzen. 

 

Mit freundlichen Grüßen und Glückauf 

5 Landesbetrieb Wald und Holz NRW – Regionalforstamt Rureifel-Jülicher Börde 

Mail vom 12.05.2022 
  

 Seitens Wald und Holz NRW, Regionalforstamt Rufeifel-Jülicher Börde als zuständige untere Forstbehörde 

keine Bedenken, Wald ist nicht betroffen. 
 

 

Keine Abwägung erforderlich  Kenntnisnahme   

http://www.bra.nrw.de/
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6 EBV GmbH, Myhler Str. 83, 41836 Hückelhoven 

Schreiben vom 11.05.2022 
  

 Sehr geehrte Damen und Herren, 

der oben genannte Geltungsbereich liegt innerhalb der EBV-Berechtsame. 

 

Wir verweisen auf unser Schreiben VU/23bVII/0478_Kr/Sh vom 09.08.2021, dessen Anlage wir nochmals beifü-
gen, sowie den Mail-Verkehr mit Herrn Reiners vom 13. und 16.08.2021. Auf bzw. im Umfeld des Planungsge-

biets ist eine projizierte Unstetigkeit aus Aktiver Abbauphase dokumentiert. 

 

Unter Berücksichtigung des v.g. Umstandes werden unsererseits keine Bedenken erhoben. 

 
Mit freundlichem Glückauf 

Ein entsprechender Hinweis ist im Bebauungsplan enthal-
ten,  die Sachlage in der Begründung unter Nr. 10 "Unste-

tigkeit im Untergrund" kurz erläutert. 

Kenntnisnahme  

7 WestVerkehr GmbH, Geilenkirchener Kreisbahn 1, 52511 Geilenkirchen 

Mail vom 24.05.2022 
  

 Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für die Zusendung der Planentwürfe (4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbegebiet/Sportplätze, 

Erkelenz-Gerderath“) bedanken wir uns. 
 

Als öffentliches Verkehrsunternehmen teilen wir Ihnen nach Prüfung der uns zur Verfügung gestellten Unterla-

gen mit, dass wir im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange keine 

Anregungen oder Bedenken vorzubringen haben. 

 
Bei Rückfragen stehe ich sehr gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Keine Abwägung erforderlich  Kenntnisnahme  

8 Bezirksregierung Köln, Dezernat 54, Gewässerentwicklung, Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln 

Mail vom 25.05.2022 
  

 Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ausgehend von dem o.g. Verfahren erkenne ich keine Betroffenheit in den Zuständigkeiten von Dezernat 54 der 
Bezirksregierung Köln (Obere Wasserbehörde). 

 

Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Keine Abwägung erforderlich  Kenntnisnahme  
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Mit freundlichen Grüßen 

9 Kreis Heinsberg, Valkenburger Str. 45, 52525 Heinsberg 

Mail vom 27.05.2022 
  

 Sehr geehrte Damen und Herren 

Nachfolgend erhalten Sie die Gesamtstellungnahme des Kreises Heinsberg zur 4. Änderung des Bebauungspla-

nes Nr. VII „Gewerbegebiet/Sportplätze“ in Erkelenz-Gerderath. 
 

Seitens der unteren Naturschutzbehörde, der unteren Immissionsschutzbehörde sowie der unteren Wasserbe-

hörde werden keine Bedenken geäußert. 

 

Das Gesundheitsamt und die untere Bodenschutzbehörde nehmen wie folgt Stellung: 
 

Gesundheitsamt: 

Aus gesundheitsaufsichtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen das Bauvorhaben, sofern die Immissions-

grenzwerte der TA-Lärm und TA-Luft eingehalten werden und eine gesundheitliche Beeinträchtigung der um-

liegenden Bevölkerung auch durch Altlasten des Bodens nicht zu besorgen ist Ein Schutz des Trinkwassers 
muss gewährleistet sein. 

 

Untere Bodenschutzbehörde: 

Gegen den Bebauungsplan bestehen aus Sicht des Bodenschutzes und aus altlastentechnischer Sicht keine 

grundsätzlichen Bedenken. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Plangebiet nach Angaben aus dem Altstandortverzeichnis mehrere Altbe-

triebe verzeichnet sind. 

 

Flurstück 1435 
ID 511: Schinkenkrone Fleischwarenfabrik GmbH: 15.13.0 Fleischverarbeitung 

ID 543: PACOMELT GmbH Didolff & Joisten: 25.2 Herstelldung von Kunststoffwaren 

ID 548: Pacomelt GmbH: 25.2 Herstellung von Kunststoffwaren 

ID 3714: SL-GFK-Technik oHG: 25.2 Herstellung von Kunststoffwaren 

ID 4027: GFK- und Kunststofftechnik GmbH: 25.2 Herstellung von Kunststoffwaren 
 

Es wird auf den Gem. RdErl. Des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport –V A 3 – 16.21 – und 

Zur Stellungnahme des Gesundheitsamtes 

Die vom Gesundheitsamt genannten Technischen Anlei-

tungen Lärm und Luft sind grundsätzlich von Bauleitpla-
nungen einzuhalten.  Eine Gefährdung der Bevölkerung 

durch Altlasten sowie des Trinkwassers ist prinzipiell 

durch Bauleitplanungen sowie die Ausführung der zuläs-

sigen Nutzungen auszuschließen, die Einhaltung der 

einschlägigen Richtlinien und Gesetze sind im Baugeneh-
migungsverfahren nachzuweisen. Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genommen. 

Zur Stellungnahme der unteren Bodenschutzbehörde 

 

Die Liste der Altbetriebe aus der Stellungnahme der unte-
ren Bodenschutzbehörde wird dem Bauaufsichtsamt 

zugeleitet. Von dort kann eine Beteiligung für den Fall 

erfolgen, dass auf den betreffenden Flurstücken Umbau-, 

Abbruch-und Neubaumaßnahmen oder Nutzungsände-

rungen durchgeführt werden sollen. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Den Anregungen des Kreises Heinsberg 

wird gefolgt. 
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des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz – IV – 5584.10/IV-6-3.6-21 

– vom 14. März 2005 (MBl. NRW 2005 S. 582) „Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbeson-

dere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren (Altlastenerlass)“ verwiesen. 

 

Es wird darum gebeten, die untere Bodenschutzbehörde im Rahmen von Umbau-, Abbruch-und Neubaumaß-
nahmen oder Nutzungsänderungen auf diesen Flächen immer zu beteiligen. 

 

Die Stellungnahme der Brandschutzdienststelle füge ich als Anlage bei. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

Brandschutz 

 
Gegen die Planungen bestehen seitens der Brandschutzdienststelle keine Bedenken, wenn folgende Punkte 

beachtet werden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass folgende Anforderungen zu erfüllen sind: 

 
1. Öffentliche Verkehrsfläche 

Gebäude dürfen nur errichtet werden, wenn gesichert ist, dass ab Beginn ihrer Nutzung das Grundstück in 

für die Zufahrt und den Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsgeräten angemessener Breite an einer be-

fahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liegt oder wenn das Grundstück eine befahrbare, öffentlich-

rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche hat und die erforderlichen 
Anlagen zur Versorgung mit Löschwasser vorhanden und benutzbar sind. 

 

Wohnwege, an denen nur Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 zulässig sind, brauchen nur befahrbar zu 

sein, wenn sie länger als 50 m sind ($ 4 BauO NRW). 

 
Bei Gebäude der Klasse 4 und 5 sind entsprechend Feuerwehraufstellflächen bzw. zusätzliche Feuerwehr-

bewegungsflächen einzuplanen (Musterrichtlinie für Flächen für die Feuerwehr). 

 

2. Löschwasserversorgung 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Zur Stellungnahme der Brandschutzstelle 

 
Die Anforderungen aus Sicht des Brandschutzes werden 

auf der Ebene der Genehmigungs- und Ausführungspla-

nung berücksichtigt. Die Hinweise der Brandschutzdienst-

stelle werden zur Kenntnis genommen. 
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Die nachfolgenden Anforderungen an die Löschwasserversorgung seitens der Feuerwehren setzen im All-

gemeinen voraus, dass Hydranten ausreichend zur Verfügung stehen. Bestehen Einschränkungen seitens 

der Trinkwasserversorgung werden auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel unterirdische Löschwasser-

behälter oder –brunnen, in Betracht gezogen. Weiterhin beziehen sich die Anforderungen nur auf den 

Grundschutz im Brandschutz für Wohngebiete, Gewerbegebiete, Mischgebiete und Industriegebiete ohne 
erhöhtes Sach-oder Personenrisiko. 

 

Das DVGW-Arbeitsblatt W 400-1:2015-02 äußert sich zu den Grundlagen der Löschwasserversorgung wie 

folgt: 

 
„Die Abstände von Hydranten müssen im Übrigen der Bebauung und Netzstruktur entsprechen. Für die Be-

reitstellung von Löschwasser ist DVGW W 405 (A) zu beachten. Die Abstände von Hydranten in Ortsnetzen, die 

auch der Löschwasserversorgung (Grundschutz) dienen, sind im Bedarfsfall abzustimmen.“ 

 

Seitens der Feuerwehren bestehen folgende Anforderungen: 
 

 Hydranten sind so anzuordnen, dass sie die Wasserentnahme leicht ermöglichen. 

 Die Löschwasserversorgung für den ersten Löschangriff zur Brandbekämpfung und zur Rettung von 

Personen muss in einer Entfernung von 75 m Lauflinie bis zum Zugang des Grundstücks von der öf-

fentlichen Verkehrsfläche aus sichergestellt sein. 

 Entnahmestellen mit 400 l/min (24m3/h) sind vertretbar, wenn die gesamte Löschwassermenge des 

Grundschutzes in einem Umkreis (Radius) von 300 m aus maximal 2 Entnahmestellen sichergestellt 
werden kann. 

 Die Abstände von Hydranten auf Leitungen in Ortsnetzen, die auch der Löschwasserversorgung 

(Grundschutz) dienen, dürfen 150 m nicht übersteigen. 

Größere Abstände von Hydranten bedürfen der Kompensation durch andere geeignete Löschwas-

serentnahmestellen. 

 Der Löschwasserbedarf für den Grundschutz ist bei niedriger, in der Regel freistehender Bebauung 

(bis 3 Vollgeschosse) mit 800 l/min (48 m3/h) und bei sonstiger Bebauung mit mindestens 1.600 l/min 

(96 m3/h) und für eine Dauer von mindestens 2 h zu bemessen. 

 Der insgesamt benötigte Löschwasserbedarf ist in einem Umkreis (Radius) von 300 m nachzuweisen. 

Diese Regelung gilt nicht über unüberwindbare Hindernisse hinweg. Das sind z.B. Bahntrassen, 

mehrspurige Schnellstraßen sowie große, langgestreckte Gebäudekomplexe, die die tatsächliche 
Laufstrecke zu den Löschwasserentnahmestellen unverhältnismäßig verlängern. 
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 Bei der oben genannten Wasserentnahme aus Hydranten (Nennleistung) darf der Betriebsdruck 1,5 

Bar nicht unterschreiten. 

 Für Gewerbe- und Industriegebiete ergeben sich ggf. höhere Anforderungen aufgrund von anderen 

rechtlichen Vorgaben, z.B. Muster-Industriebau-Richtlinie. 

In den Vorlagen zum Bauantrag z.B. Brandschutznachweis, sind der Löschwasserbedarf (inl/min) 
und der Löschwassernachweis für die erste Löschwasserentnahmestelle im 75 m Bereich (Lauflinie 

bis zum Grundstück) sowie für die gesamte Löschwassermenge in einem Umkreis (Radius) von 300 m 

darzustellen. 

Quelle: 

Information der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren und des Deutschen Feuer-
wehrverbandes in Abstimmung mit dem DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. 

(2018-4) 

 

Löschwasserversorgung aus Hydranten in öffentlichen Verkehrsflächen 

  
 

Bauliche Nutzung 

nach § 17 der Bau- 

nutzungsverordnung 
 

Klein- 

siedlung 

(WS) 
Wochenend- 

hausgebiete 

(SW) 

 Kerngebiete (MK) 

Gewerbegebiete 

(GE) 

Industrie- 

gebiete 

(GI) Gewerbe- 
gebiete (GE) 

 

Zahl der 

Vollgeschosse 
≤ 2 ≤ 3 > 3 1 > 1 - 

Geschossflächen- 

zahl (GFZ) 
≤ 0,4 ≤ 0,3 - 0,6 0,7 - 1,2 0,7 - 1,0 1,0 -2,4 - 

Baumassenzahl 

(BMZ) 
- - - - - ≤ 9 

Löschwasserbedarf 

bei unterschiedlicher m³/h m³/h m³/h m³/h 
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Sofern die obigen Anforderungen an die Löschwasserversorgung nicht hinreichend erfüllt werden können, 

müssen andere Möglichkeiten, zum Beispiel durch unterirdische Löschwasserbehälter, -brunnen, -teiche bzw. 
bei zu großen Entfernungen weitere Hydranten erwogen werden. 

Die Abstimmung zur Ausführung und zur Kostenübernehme erfolgt im Bedarfsfall zwischen der Gemeinde und 

dem Wasserversorgungsunternehmen. 

 

Zugänglichkeit der Grundstücke / Rettungswege 
Die Bebauung der Grundstücke ist so vorzunehmen, dass der Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsgeräten 

ohne Schwierigkeiten möglich ist. 

Liegen Gebäude ganz oder in Teilen weiter als 50 m von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt, ist eine Zu-

fahrt für Fahrzeuge der Feuerwehr gemäß § 5 BauO NRW herzustellen. 

Die Zufahrt ist gemäß § 5 BauO NRW herzurichten. Die Ausführung muss der Musterrichtlinie über Flächen für 
die Feuerwehr (MRFIFw) inklusive der Aufstell- und Bewegungsflächen entsprechen.  

Die Kurvenradien sind entsprechend zu beachten. 

Zu- und Durchfahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr sind so zu befestigen, dass sie 

von Feuerwehrfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse von 16 t und einer Achslast von 10 t befahren 

werden können. 
Notwendige Fenster in Obergeschossen müssen im Lichten eine freie Öffnungsfläche von mindestens 0,90 m x 

1,20 m besitzen und für die Feuerwehr erreichbar sein. Die Fenster sind zur öffentlichen Verkehrsfläche oder zu 

Feuerwehrbewegungsflächen hin auszurichten (§§ 14 und 37 BauO NRW). 

An den als zweiter Rettungsweg ausgewiesenen Fenstern muss das Aufstellen von tragbaren Leitern der Feuer-

wehr jederzeit möglich sein. Dies ist insbesondere bei Bepflanzungen und Parkflächen zu beachten (§ 14 BauO 
NRW). 

Für evtl. Gebäude der Gebäudeklassen 4 und 5 wird eine Aufstellfläche für Hubrettungsfahrzeuge gem. VV zu § 5 

Gefahr der  

Brandausbreitung 

klein 24 48 96 96 

mittel 48 96 96 192 

groß 96 96 192 192 
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BauO NRW benötigt, sofern diese Gebäude den zweiten Rettungsweg nicht auf andere Weise (zwei Treppen-

räume) sicherstellen.  

 

Hinweis 

 
Viele Bauvorhaben werden zwischenzeitlich u. a. auch als „Generationenhaus/ altersgerechtes oder senioren-

gerechtes Wohnen“ betitelt. 

In verschiedenen Nutzungseinheiten wird der zweite Rettungsweg dennoch über tragbare Leitern sicherge-

stellt.  

Die Brandschutzdienststelle weist im Rahmen des demographischen Wandels auf Folgendes hin:  
Der Personenkreis, der sich problemlos über diese Geräte retten lässt, wird im Laufe der nächsten Jahre eher 

kleiner werden. Das liegt zum einen an der immer älter werdenden Bevölkerung und zum anderen an der Zu-

nahme pflegebedürftiger Menschen. 

Auf Grund dieser Tatsache bestehen mit Sicht auf solche Bauvorhaben Bedenken an die Auslegung des zweiten 

Rettungsweges speziell für diese Nutzungsform. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

10 IHK Aachen, Postfach 10 07 40, 52007 Aachen 

Mail vom 25.05.2022 
  

 Da der vorgesehene Planentwurf die Belange der gewerblichen Wirtschaft entweder gar nicht berührt oder – wo 

es der Fall ist – hinreichend berücksichtigt, bestehen seitens der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen 

keine Bedenken. 
 

Freundliche Grüße 

Keine Abwägung erforderlich  Kenntnisnahme  

11 Erftverband, Postfach 13 20, 50103 Bergheim 

Mail vom 25.05.2022 
  

 Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

abwassertechnische Leitungen und Anlagen des Erftverbandes sind derzeit durch die v.g. Maßnahme nicht 
betroffen. Daher bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht seitens des Erftverbandes keine Bedenken. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Keine Abwägung erforderlich  Kenntnisnahme  

12 Wasserverband Eifel-Rur, Postfach 10 25 64, 52325 Düren   
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Schreiben vom 07.06.2022 

 Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

seitens des Wasserverbandes Eifel-Rur bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben. 
 

Freundliche Grüße 

Keine Abwägung erforderlich  
Kenntnisnahme 
 

    

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 10.10.2022 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

1 Landesbetrieb Straßenbau NRW: HS Mönchengladbach (Regionalniederlassung Niederrhein / Hauptsitz Mön-

chengladbach) 

mit Schreiben vom: 10.10.2022 

  

 Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich verweise auf meine Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung.  
Da das Gebiet bereits in der Örtlichkeit vorhanden und Erschlossen ist und es lediglich um die bauliche Ord-

nung geht, 

bestehen vom Grundsatz her keine Bedenken aus Sicht der hiesigen Niederlassung. 

 

Ich weise jedoch darauf hin, dass gegenüber dem Landesbetrieb Straßenbau, weder jetzt noch in Zukunft aus 
dieser Planung Ansprüche auf aktiven und/oder passiven Lärmschutz oder ggfls. erforderlich werdende Maß-

nahmen bzgl. der 

Schadstoffausbreitung geltend gemacht werden können. Außerdem wird auf das Problem der Schallreflektion 

hingewiesen. 

 
Sollten Rückfragen bestehen, stehe ich Ihnen unter nachfolgenden Kontaktdaten zur Verfügung und verbleibe 

 

Mit freundlichem Gruß 

Im Auftrag 

Die Stellungnahme des Landesbetrieb Straßenbau NRW 

wird zur Kenntnis genommen. 
Kenntnisnahme  

2 Deutsche Telekom Technik GmbH 

mit Schreiben vom: 11.10.2022 
  

 Sehr geehrte Damen und Herren, 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberech-

Keine Abwägung erforderlich  
 
Kenntnisnahme  
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tigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 

Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 

und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie 

folgt Stellung: 

 
Gegen die Planung haben wir keine Bedenken. 

 

Mit freundlichem Gruß 

3 Vodafone  

mit Schreiben vom 17.10.2022 
  

 Sehr geehrte Damen und Herren,  

danke für Ihre Beteiligung zum o.g. Bauvorhaben.  
Wie sie wissen, ist Vodafone (ehem. Unitymedia) allgemein an koordinierten Mitverlegungen unserer zukunfts-

sicheren Breitband-Glasfaserinfrastruktur (FTTB, Fibre to the Building) in Neubau-Erschließungen interessiert.   

Beim o.g. Bauvorhaben sehen wir die Wirtschaftlichkeit für einen Ausbau jedoch leider als nicht gegeben, 

weswegen wir von einer Mitverlegung in diesem Fall absehen müssen.  

Weiterhin bitten wir Sie uns bei neuen Informationen in laufenden Verfahren und für Koordinierungsgespräche  
(wenn möglich bitte mit Angabe der o.g. Vorgangsnr.) sowie auch bei zukünftigen Bauvorhaben frühzeitig zu 

beteiligen und uns über unser zentrales Eingangstor zu informieren:  

E-Mail: ZentralePlanung.ND@vodafone.com  

Vodafone wird digital und bittet daher nur noch um digitale Anfragen.  

Bei Rückfragen und auch weiteren Anfragen/Anregungen etc. können Sie sich gerne an uns wenden.  
Mit freundlichen Grüßen  

 

Keine Abwägung erforderlich  Kenntnisnahme  

4 NEW Netz GmbH 

mit Schreiben vom: 11.10.2022 
  

 Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für Ihre Anfrage. 
 

Wir haben Ihre Anfrage geprüft und teilen Ihnen mit, dass gegen diese keine Bedenken vorliegen.  

 

 

Keine Abwägung erforderlich  Kenntnisnahme  
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Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

5 Erftverband 

mit Schreiben vom: 25.10.2022 
  

 Sehr geehrte Damen und Herren, 

abwassertechnische Leitungen und Anlagen des Erftverbandes sind derzeit durch die v. g. Maßnahme nicht 
betroffen. Daher bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht seitens des Erftverbandes keine Bedenken 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Keine Abwägung erforderlich  Kenntnisnahme  

6 Kreis Heinsberg 

mit Schreiben vom: 04.11.2022 
  

 Sehr geehrte Damen und Herren, 
nachfolgend erhalten Sie die Gesamtstellungnahme des Kreises Heinsberg zur 4. Änderung des Bebauungs-

plans Nr. VII „Gewerbegebiet/Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath. 

Seitens des Gesundheitsamtes, der unteren Naturschutzbehörde sowie der unteren Wasserbehörde werden 

keine Bedenken geäußert. 

Die Brandschutzdienststelle sowie die untere Bodenschutzbehörde nehmen wie folgt Stellung: 
 

Brandschutzdienststelle: 

Gegen die Planungen bestehen seitens der Brandschutzdienststelle keine Bedenken. 

Die Stellungnahme vom 04.05.2022 findet weiterhin Beachtung. 

 
Untere Bodenschutzbehörde: 

Gegen den Bebauungsplan bestehen aus Sicht des Bodenschutzes sowie aus altlastentechnischer Sicht keine 

grundsätzlichen Bedenken. 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Plangebiet nach Angaben des Altstandortverzeichnis der unteren Boden-

schutzbehörde mehrere Altbetriebe dort verzeichnet sind. 
 

- Flurstück 1435: ID 511: Schinkenkrone Fleischwarenfabrik GmbH: 15.13.0 Fleischverarbeitung 

- ID 543: PACOMELT GmbH Didolff&Joisten: 25.2 Herstellung von Kunststoffwaren 

- ID 548: Pacomelt GmbH: 25.2 Herstellung von Kunststoffwaren 
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- ID 3714: SL-GFK-Technik oHG: 25.2 Herstellung von Kunststoffwaren 

- ID 4027: GFK- und Kunststofftechnik GmbH: 25.2 Herstellung von Kunststoffwaren 

Es wird auf den Gem.RdErl. des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport - V A 3 -16.21 - und 

des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - IV - 5-584.10/IV-6-3.6-21 

- vom 14. März 2005 (MBl. NRW 2005, S. 582) „Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbeson-
dere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren (Altlastenerlass)“ verwiesen. 

Im Rahmen von Umbau-, Abbruch-, und Neubaumaßnahmen oder Nutzungsänderungen auf diesen Flächen 

wird darum gebeten, die untere Bodenschutzbehörde immer zu beteiligen. 

Die Stellungnahme der unteren Immissionsschutzbehörde füge ich als Anlage bei. 

 
Immissionsschutzrechtliche Stellungnahme 
Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen aus folgenden Gründen erhebliche Bedenken 
gegen das o. g. Planvorhaben: 
Rücksichtnahmegebot nach § 1 Abs. 6 BauGB, Abwägungsgebot nach § 1 Abs. 7 BauGB sowie Trennungsgebot 

nach § 50 BImSchG Um dem Rücksichtnahme- und Abwägungsgebot des BauGB (§ 1 Abs. 6 BauGB, § 1 Abs. 67 
BauGB) sowie dem Trennungsgrundsatz (§ 50 BImSchG) gerecht zu werden, muss der Vorhabenträger sowohl 

die betroffenen Betriebsbereiche als auch die schutzbedürftigen Gebiete sachgerecht ermitteln und abwägen. 

Eine sachgerechte Ermittlung der Betriebsbereiche ist aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bei jetzigem 

Planungsstand nicht gegeben. Gegenwärtig haben sich in dem Plangebiet emissionsträchtige Betriebe ange-

siedelt, welche laut Planungskonzept künftig nicht mehrzulässig sein werden. Die Untere Umweltschutzbehör-
de empfiehlt daher das tatsächliche Emissionspotential der umliegenden Betriebstätten zu erfassen und zu 

bewerten. Auf dieser Grundlage ist eine sachgerechte Abwägung der konkurrierenden Nutzungen „Wohnen“ 

und „Gewerbe“ möglich. 
Gebietsbewahrungsanspruch - Mischgebiete (MI) vs. Gewerbegebiet (GE) MI und GE (§§ 6 und 8 BauNVO) unter-

scheiden sich immissionsschutzrechtlich in der zulässigen Nutzung sonstiger nicht wesentlich störender Ge-
werbebetriebe (MI) und nicht erheblich belästigender Gewerbebetriebe (GE). Zur Wahrung des Nutzungsan-

spruchs für das überplante GE muss daher sichergestellt werden, dass die dort angesiedelten Betriebe den 

zulässigen Nutzungen entsprechen. 
Aus der Festsetzungstabelle geht hervor, dass im GE 1 keine Anlagen und Betriebsarten der Abstandsklassen I-

VII zulässig sein werden. In diesem Rahmen wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in der Abstandliste 
2007 geführten Anlagen und Betriebsarten sich grundsätzlich durch ein hohes Emissionspotenzial auszeichnen. 

In der Regel ist eine Ansiedlung der hier aufgeführten Betriebsarten aus bauleitplanerischer Sicht ausschließ-

lich in Gewerbe-, Industrie- oder aber Sondergebieten vorgesehen. Die geplanten Festsetzungen führen hier 
jedoch dazu, dass die Planungskonzeption eines Gewerbegebietes auf unabsehbare Zeit nicht verfolgt werden 

Zur Stellungnahme der unteren Bodenschutzbehörde 

 

Die Liste der Altbetriebe aus der Stellungnahme der unte-

ren Bodenschutzbehörde wird dem Bauaufsichtsamt 

zugeleitet. Von dort kann eine Beteiligung für den Fall 
erfolgen, dass auf den betreffenden Flurstücken Umbau-, 

Abbruch-und Neubaumaßnahmen oder Nutzungsände-

rungen durchgeführt werden sollen. 

 

 
Zur immissionsschutzrechtlichen Stellungnahme: 

Die Gliederung des Gewerbegebietes entspricht in allen 

Belangen dem Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG. 

Hier wird verlangt, dass bei raumbedeutsamen Planungen 

und Maßnahmen die Flächen und Nutzungen so zueinan-
der zuzuordnen sind, dass schädliche Umwelteinwirkun-

gen und von schweren Unfällen hervorgerufene Auswir-

kungen auf die überwiegend dem Wohnen dienenden 

Gebiete sowie sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit 

wie möglich vermieden werden (keine wörtliche Wieder-
gabe des Gesetzestextes). 

Diese Trennung wird durch die vorliegende Bauleitpla-

nung, wie auch schon durch deren Vorläuferplanungen 

umgesetzt.  

Es ist selbstverständlich, das nicht in jedem Gewerbege-
biet Betriebe aller Abstandsklassen zugelassen werden 

können (Abstandsklasse I benötigt 1 500 Meter Abstand zu 

einem Reinen Wohngebiet). Dies schließt sich über den 

Grundsatz der gegenseitigen Rücksichtnahme gemäß § 15 

BauNVO aus.  
Genauso grundsätzlich ist, dass in direkter Nachbarschaft 

zu Wohngebieten (Abstand unter 100 Metern) Gewerbebe-

triebe aller Abstandsklassen (die geringste Klasse VII 

benötigt 100 Meter) ausgeschlossen werden müssen. Dies 

 

 

 

 

 
Den Anregungen der Unteren Wasserbe-

hörde wird gefolgt. 

 

 

 
 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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kann, da ebendiese in Gewerbegebieten zulässigen, nicht erheblich belästigende Gewerbebetriebe an einer 

Ansiedlung bzw. Betriebserweiterung gehindert werden. Bei einer gerichtlichen Überprüfung könnte der Be-

bauungsplan aus faktischen Gründen somit als funktionslos eingestuft werden. 
Hinweis: Der Drittschutz im Bereich einer bestandsgeschützten Nutzung kann sich aus denjenigen öffentlichen 

Belangen ergeben, die dazu führen, dass bei geändertem Nutzungsumfang im Plangebiet die weitere betriebs-
wirtschaftliche Ausnutzung des geschützten Baubestandes und deren Entwicklungspotentiale in Frage gestellt 

oder gewichtig beeinträchtigt würden. Der Ausschluss nicht erheblich belästigender Gewerbebetriebe ist hier 

eindeutig dazu geeignet, die Betreiber der bereits angesiedelten Betriebe massiv in ihrem Entwicklungspoten-

tial einzuschränken. 

 
Sport- und Freizeitlärm 
Gemäß Begründung ist nördlich des Plangebietes seitens der Sportplätze mit Sport- und Freizeitlärm zu rech-

nen. Die Begründung stellt die These auf, dass hier nicht mit immissionsschutzrechtlichen Konflikten nicht zu 

rechnen sei. Eine schalltechnische Immissionsprognose oder aber eine detaillierte Beschreibung der möglichen 

Emissionen (genehmigte Nutzungszeiten der Sportanlage, Nutzung Vereinsheim, Art der Freizeitanlagen) findet 

nicht statt. Eine sachgerechte Abwägung (s. o.) ist auf dieser Grundlage nicht möglich. 
Auch werden die in der Begründung erwähnten Freizeitanlagen weder in ihrer Lage noch in ihrer Art genauer 

beschrieben. Da Freizeitlärm und Sportlärm aber in Konkurrenz zueinanderstehen, ist dies für die Entscheidung 

der heranzuziehenden Rechtsgrundlage unumgänglich (Freizeitlärmerlass NRW, 18. BImSchV). Aufgrund der 

immissionsschutzrechtlichen Expertise obliegt diese Entscheidung grundsätzlich der Unteren Umweltschutz-

behörde. Da auch die Zuständigkeit für die immissionsschutzrechtliche Prüfung von Bauvorhaben sowie die  
Bearbeitung von Anwohnerbeschwerden über Sport- und Freizeitanlagen in der Zuständigkeit der Unteren 

Umweltschutzbehörde liegen, müssten entsprechende 
Fachbehördenbeteiligungen für Freizeitanlagen sowie mögliche Anwohnerbeschwerden bei der Unteren Um-

weltschutzbehörde vorliegen. Dies ist nicht der Fall; der Unteren Umweltschutzbehörde sind keine Freizeitan-

lagen im nahen Umfeld des Planvorhabens bekannt. Es wird daher um Erläuterung gebeten. 

 
Umweltbericht 
Laut Umweltbericht weist die betroffene Gewerbefläche keine direkte Nachbarschaft zu Wohngebieten auf. 

Dies ist offensichtlich nicht korrekt. Schon das angewandte Planungsinstrument der Abstandsregulierung 

(Abstandliste 2007) signalisiert, dass sich in einem Abstand von 100 m (Abstandsklasse VII) eine schützenswerte 

Bebauung befinden muss. 
In gleichem Maße konterkariert die folgende Aussage die eigentliche Intention der Abstandsregulierung (Ab-

kann nicht für das gesamte Gewerbegebiet gelten, da ein 

Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO vorwiegend zur Unter-

bringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebe-

trieben dient. Aus dem Sachverhalt, das es sich hierbei um 

ein vorwiegendes Dienen zur Unterbringung der vorge-
nannten Betriebe handelt ist klar ersichtlich, dass in 

Übergangsbereichen (Gewerbe und Wohnen in Nachbar-

schaft mit weniger als 100 Metern Abstand voneinander) 

auch die alleine Zulässigkeit von Gewerbebetrieben 

möglich ist, die nicht in den sieben Abstandsklassen 
erfasst sind, aber dennoch Gewerbebetriebe im Sinne des 

§ 8 Abs. 2 Ziffer 1 BauNVO sind. Diese Gewerbebetriebe 

fallen unter die allgemeine Zulässigkeit in einem Gewer-

begebiet. 

Zusätzlich sind Betriebe der nächsthöheren Abstandsklas-
se zulässig, sofern ein Nachweis erbracht wird, dass keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen und Auswirkungen auf 

die nächstgelegene, schutzbedürftige Nutzung ausgehen. 

Das Gewerbegebiet ist Teil eines größeren Ganzen, wel-

ches insgesamt Betriebe der Abstandsklassen VI, VII und 
Betriebe, welche nicht erfasst sind, zulässt. Ein Zulassen 

von Betrieben mit höherem Immissionspotential ist im 

Sinne des § 15 BauNVO nicht möglich und städtebaulich 

nicht vertretbar. 

Innerhalb des Stadtgebietes der Stadt Erkelenz existieren 
jedoch Gewerbegebiete, welche auch zur Zulassung von 

Betrieben, welche deutlich höhere Abstände erfordern, 

geeignet sind. 

Das Gewerbegebiet ist bereits über den Vorläuferplan 3. 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII "Gewerbegebiet-
Sportplätze", Erkelenz- Gerderath, und dessen Vorläufer-

plan Nr. VII „Gewerbegebiet/Sportplätze“, Erkelenz-

Gerderath über den jeweils zur Aufstellung geltenden 

Abstandserlass gegliedert. 
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standliste 2007) emissionsträchtiger Anlagen und Betriebsarten: 
„Es besteht durch die ausschließlich gewerbliche Nutzung eine gewisse Vorbelastung an gewerblichen Immis-

sionen, welche sich nach Bestandsaufnahme als nicht konfliktträchtig darstellen. Die nächsten Wohngebiete im 

Süden und Osten haben einen ausreichenden Abstand, um eine Verträglichkeit zwischen dem heutigen Be-

stand an Betrieben und den Wohngebieten vorauszusetzen.“ 
Es ist nicht ersichtlich, auf welcher Grundlage der Verfasser zum dem Schluss kommt, dass konfliktträchtige 

Anlagen und Betriebsarten nicht existieren. Eine Liste der tatsächlich angesiedelten Betriebsarten und den sich 

einstellenden Emissionen, welche diese Aussage untermauern würde, liegt nicht vor (s. o.). Da die Stadt Er-

kelenz sich aber für die Anwendung der Abstandliste entschlossen hat, dürfte die Ursache für diese Entschei-

dung wohl in zu geringen Abständen zur schützenwerten Bebauung liegen. 
Im Auftrag 

Die Gliederung eines Gewerbegebietes über den Ab-

standserlass ist in der Rechtsprechung anerkannt. Bei 

Einhaltung oder Überschreitung der angegebenen Ab-

stände ist davon auszugehen, dass Gefahren, erhebliche 

Nachteile oder erhebliche Belästigungen beim bestim-
mungsgemäßen Betrieb der Anlage in den umliegenden 

Wohngebieten nicht entstehen, wenn die Anlage dem 

Stand der Technik entspricht. 

 

Alle Betriebe, die hier angesiedelt sind wurden über die 
Gliederung der Abstandslisten gesteuert. Daher sind sie 

von vornherein so angelegt, dass mit Konflikten nicht zu 

rechnen ist. In den fast fünf Jahrzehnten, welche das 

Gewerbegebiet existiert, hat die Situation konfliktfrei 

funktioniert. Die vorliegende Planung beschränkt den 
Zulässigkeitskatalog sämtlicher Betriebe nicht. Der neue 

Abstandserlass integriert den fortgeschrittenen Stand der 

Technik sowie neueste Erkenntnisse über Immissionsbe-

lastungen.  

Die Änderung des Vorläuferplanes regelt neben der Um-
stellung der Gliederung auf den Abstandserlass 2007, den 

Ausschluss des Einzelhandels, gemäß dem Einzelhandels-

konzept der Stadt Erkelenz.  Weitere Änderungen zum 

Vorläuferplan werden nicht vorgesehen. Bereits zur Zeit 

der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. VII „Gewerbege-
biet/Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath im Jahre 1976 

waren die Möglichkeiten der Gewerbebetriebe durch die 

Nachbarschaft zum südlich gelegenen Wohngebiet im 

Zuge der gegenseitigen Rücksichtnahme beschränkt. 

Weitere Beschränkungen werden durch die 4. Änderung 
nicht vorbereitet.  

Damit sind die betroffenen Betriebsbereiche, sowie die 

schutzbedürftigen Gebiete bekannt, und bereits über die 

Vorläuferplanungen berücksichtig. An diesem Gefüge wird 
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keine Veränderung vorbereitet.   

Die Gliederung des Gewerbegebietes wurde dem Kreis 

Heinsberg (Untere Immissionsschutzbehörde) bereits im 

Zuge der frühzeitigen Beteiligung zur Stellungnahme 

vorgelegt. Bedenken wurden nicht geäußert. 
 

Sämtliche angesiedelten Betriebe entsprechen den zuläs-

sigen Nutzungen. Im Zuge der Genehmigung ist damit 

klargestellt worden, dass die Richt- und Orientierungswer-

te bezüglich des Immissionsschutzes eingehalten werden. 
Es handelt sich um Gewerbebetriebe die in einem Gewer-

begebiet gem. § 8 BauNVO allgemein zulässig sind. Sei-

tens der Stadt Erkelenz wird kein Konflikt mit dem An-

spruch zur Wahrung der Gebietstypik gesehen. 

Des Weiteren werden ebenfalls keine Konflikte bezüglich 
der Umsetzung der verfolgten Ziele der Planung gesehen. 

Die Gliederung des Gewerbegebietes sieht vor, dass im GE 

1 Betriebe der Abstandklassen I-VII unzulässig sind. Damit 

verbleiben alle Gewerbebetriebe, die mit einem Abstand 

unter 100 Metern konfliktfrei angesiedelt werden können. 
Ausnahmsweise sind Betriebe der Abstandsklasse VII 

zulässig, sofern durch besondere technische Maßnahmen 

oder durch Betriebsbeschränkungen im Einzelfall, die 

Emissionen soweit begrenzt   werden können, dass schäd-

liche Umwelteinwirkungen in schutzbedürftigen Gebieten 
vermieden werden. 

Im GE 2 sind Betriebe der Abstandsklassen V-VI unzulässig. 

Auch hier gelten vorgenannte Ausnahmen. Damit sind im 

Gewerbegebiet Betriebe der Klassen VI (GE 2 über Aus-

nahme) bis zu Betrieben, welche in den Abstandsklassen I-
VII nicht erfasst sind, möglich. Diese Plankonzeption, 

nämlich die Entwicklung des Gewerbegebietes zur Unter-

bringung der gemäß § 15 BauNVO möglichen Betriebe ist 

heute bereits umgesetzt. 
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Die Ausnutzbarkeit der Betriebsgrundstücke ändert sich 

zum Vorläuferplan nicht. In Einzelfällen kann eine margi-

nale Veränderung der Zulässigkeiten durch den neueren 

Stand der Technik, welcher im Abstandserlass 2007 be-
rücksichtigt ist, eintreten. Dies ist jedoch fast immer zum 

Vorteil des Betriebes. Eine weitergehende gewerbliche 

Ausnutzung war auch in der Vergangenheit nicht möglich 

und scheitert auch zukünftig regelmäßig an den Kriterien 

des § 15 BauNVO. 
 

In der Begründung wird fälschlicherweise von Freizeitlärm 

gesprochen. Es handelt sich jedoch um Sportlärm, der von 

den Sportanlagen nördlich des Plangebietes ausgeht. Die 

Nutzungen Gewerbegebiet und Sportplatz bestehen seit 
fast fünfzig Jahren, gesichert durch eine damals eigens 

dafür durchgeführte Bauleitplanung konfliktfrei nebenei-

nander. Am Zustand wird nichts verändert. Eine Prüfung 

der Situation wird daher nicht als notwendig erachtet. 

 
Der Umweltbericht erläutert auf Seite 10: "Die nächsten 

Wohngebiete im Süden und Osten haben einen ausrei-

chenden Abstand um eine Verträglichkeit zwischen dem 

heutigen Bestand an Betrieben und den Wohngebieten 

vorauszusetzen. Es sind keine Beschwerden bezüglich 
Lärmkonflikten bekannt.“ 

Es wird zusätzlich im Umweltbericht darauf hingewiesen, 

dass eine "gewisse Vorbelastung an gewerblichen Immis-

sionen" besteht. Trotz aller Verträglichkeit des Nebenei-

nanders von Wohnen und Gewerbe soll der Leser darauf 
hingewiesen werden, dass eine gewerbliche Nutzung 

wahrnehmbar, also beispielsweise hörbar ist, dass diese 

Auswirkungen aber im Bereich des Hinzunehmenden im 

Sinne der gegenseitigen Rücksichtnahme und unterhalb 
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der Richt- und Orientierungswerte liegen. Die Vergangen-

heit hat gezeigt, dass es sinnvoll ist, die Leser auf die 

Wahrnehmbarkeit benachbarter Nutzungen hinzuweisen. 

7 EBV 

mit Schreiben vom 08.11.2022 
  

 Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Reiners, 
mit Rückblick auf unser Schreiben VU/23bVII0478_Kr/Sh vom 09.08.2021 weisen wir nochmals darauf hin, dass 

sich im Geltungsbereich des o.a. Bebauungsplanes eine projizierte Unstetigkeit aus aktiver Abbauphase befin-

den. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ein entsprechender Hinweis ist im Bebauungsplan enthal-

ten,  die Sachlage in der Begründung unter Nr. 10 "Unste-

tigkeit im Untergrund" erläutert. 

Kenntnisnahme  

8 WVER - Wasserverband Eifel-Rur 

mit Schreiben vom: 11.11.2022 
  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
es ist sicherzustellen, dass bei Starkregenereignissen kein Niederschlagswasser oberflächlich der B221n zuflie-

ßen kann. Durch den Straßeneinschnitt wird das Wasser sehr schnell abgeführt und es kann zu einer Überlas-

tung des Myhler Baches kommen. 

Es ist im Entwässerungskonzept zu konkretisieren, ob und über welche Sonderbauwerke das Mischwasser bzw. 

Niederschlagswasser abgeführt werden soll. Außerdem liegt die angegebene Fläche im Gefährdungsgebiet der 
Starkregengefahrenkarte (sowohl seltenes, als auch extremes Ereignis). Bitte nehmen Sie Kontakt zu Herrn 

Justus Maassen (Tel.: 02421/494-3122, E-Mail: Justus. Maas- 

sen@wver.de) auf. 

Freundliche Grüße 

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um eine 
reine Umstellung von altem auf neues Recht. Es werden 

keinerlei neue Bauflächen erschlossen. Alle Baurechte, 

welche in dem vorliegenden Plan begründet und gesichert 

werden bestehen bereits heute.  

Die Abwassermengen aus dem Plangebiet werden sich in 
keiner Weise zu dem verändern, was heute bereits mög-

lich ist.  

Der Sachverhalt wurde in einem Telefonat mit Herrn 

Maassen vom Wasserverband nochmals erläutert. 

Die Bedenken des Wasserverbandes sind somit gegen-
standslos, da sie sich auf eine angenommene Vergröße-

rung der versiegelten Flächen und somit auf eine Erhö-

hung der Niederschlagsabflussmengen über das vorhan-

dene System bezogen. Eine Verschlechterung des Hoch-

wasserschutzes ist durch die Bauleitplanung nicht zu 
besorgen. 

Auf Wunsch des Wasserverbandes wird in die Begründung 

die Systematik der Niederschlagswasserbeseitigung 

bezüglich der Ableitungswege und Rückhaltestationen 

Kenntnisnahme  
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erläutert. 

9 IHK-Industrie und Handelskammer 

mit Schreiben vom:  
  

 Sehr geehrter Herr Reiners, 

da der vorgesehene Planentwurf die Belange der gewerblichen Wirtschaft entweder gar nicht 

berührt oder – wo es der Fall ist – hinreichend berücksichtigt, bestehen seitens der Industrie- 

und Handelskammer (IHK) Aachen keine Bedenken. 

Freundliche Grüße 

Industrie- und Handelskammer Aachen 

Keine Abwägung erforderlich  Kenntnisnahme  

 



Amtliche Basiskarte
Quelle: Land NRW (2019)
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Übersicht über den Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VII
„Gewerbegebiet Sportplätze“, Erkelenz-Gerderath



Beschlussvorlage

Federführend:
Planungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 61/660/2022
öffentlich

15.11.2022
Amt 61 Michael Joos

3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I/1 "Stadtkern", Erkelenz-Mitte

hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der frühzeiti-
gen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB, der öffentlichen 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB sowie Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB
Beratungsfolge:
Datum Gremium

06.12.2022 Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung
08.12.2022 Haupt- und Finanzausschuss
14.12.2022 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung der Stadt 
Erkelenz hat in seiner Sitzung am 15.02.2022 die Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. I/1 „Stadtkern“, Erkelenz-Mitte, beschlossen und die Verwaltung beauftragt, einen Entwurf des 
Bebauungsplanes zu erarbeiten. In der Sitzung wurde ferner beschlossen zu dem Entwurf des Be-
bauungsplanes die Öffentlichkeit frühzeitig gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange frühzeitig gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie den Bezirksausschuss 
Erkelenz-Mitte zu beteiligen.
Ziel und Zweck der Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I/1 „Stadtkern“, Erke-
lenz-Mitte, ist die Schaffung von Planungsrecht zur Errichtung eines neuen Parkhauses an der Ost-
promenade für Kfz und Fahrräder sowie innenstadtergänzende Nutzungen.
Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 0,47 Hektar und geht aus der Anlage hervor.

1. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
Die öffentliche Bekanntmachung des Termins der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit ge-
mäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde mit Amtsblatt Nr. 12 vom 21.06.2022 bekannt gemacht.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde vom 27.06.2022 bis 17.07.2022 in der Stadt-
verwaltung Erkelenz sowie über das Internet durchgeführt. Seitens der Öffentlichkeit wurden wäh-
rend des Beteiligungsverfahrens keine Stellungnahmen vorgetragen.

2. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB

Das Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde mit Schreiben vom 27.06.2022 an die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden kann, eingeleitet.
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Seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden während des Beteili-
gungsverfahrens abwägungsrelevante Stellungnahmen vorgetragen, die in der Anlage - Stellung-
nahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange - zur Abwägung und Beschlussfassung aufgelistet sind.

3. Beteiligung des Bezirksausschusses
Der Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte wurde mit Schreiben vom 21.06.2022 beteiligt.

4. Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Nach Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitali-
sierung vom 13.09.2022, des Haupt- und Finanzausschusses vom 15.09.2022 und des Rates der 
Stadt Erkelenz vom 21.09.2022 wurde der Entwurf des Bebauungsplanes nach Bekanntmachung 
im Amtsblatt Nr. 18 vom 30.09.2022 in der Zeit vom 10.10.2022 bis 11.11.2022 öffentlich ausgelegt 
und ins Internet eingestellt.
Während der öffentlichen Auslegung wurden keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen aus der 
Öffentlichkeit vorgetragen.

5. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentliche Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 10.10.2022 
über die öffentliche Auslegung unterrichtet und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt.
Seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden während des Beteili-
gungsverfahrens abwägungsrelevante Stellungnahmen zum Entwurf des Bauleitplanes vorgetra-
gen, die in der Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Abwägung und Beschlussfassung aufgelistet sind.

In dieser Sitzung soll über die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
BauGB und die während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorgetragenen Stel-
lungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB entschieden und der Satzungsbeschluss gefasst werden.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Haupt- und Finanzausschuss und Rat):
„1. Über die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB von 
der Öffentlichkeit und den Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und die während 
der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorgetragenen Stellungnahmen zum Entwurf 
der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. I/1 „Stadtkern“, Erkelenz-Mitte, wird nach Abwägung 
aller erkennbaren öffentlichen und privaten Belangen, wie in der als Anlage - Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange – zur 
Beschlussvorlage der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. I/1 „Stadtkern“, Erkelenz-Mitte beige-
fügten Abwägungstabelle vorgeschlagen, entschieden. Die Anlage - Stellungnahmen der Öffent-
lichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - ist Be-
standteil dieses Beschlusses.
2. Die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. I/1 „Stadtkern“, Erkelenz-Mitte wird unter Be-
rücksichtigung dieser Beschlüsse gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Für die Erarbeitung des Bebauungsplanes stehen im Haushaltsplan unter dem Produktsachkonto 
090100 542940 „Räumliche Planung / Planungs- und Gutachterkosten“ Haushaltsmittel zur Verfü-
gung.
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Anlagen:
Anlage - Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trä-
gern öffentlicher Belange - zur Beschlussvorlage der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I/1 
„Stadtkern“, Erkelenz-Mitte

Anlage - Übersicht über den Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I/1 „Stadt-
kern“, Erkelenz-Mitte
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Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der frühzeitigen Beteiligung vom 27.06.2022 bis 17.07.2022 

gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

1 Öffentlichkeit 

Schreiben vom  

  

 Es wurden keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen vorgetragen.   

    

Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der Offenlage vom 10.10.2022 bis 11.11.2022 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

1 Öffentlichkeit 

Schreiben vom 

  

 Es wurden keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen vorgetragen.   

    

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 27.06.2022 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

1 NEW Netz GmbH 

Schreiben vom 07.07.2022 
  

 
Wir haben Ihre Anfrage geprüft und teilen Ihnen mit, dass gegen diese keine Bedenken vorliegen. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen.  

2 Bezirksregierung Arnsberg – Abt. 6 (Bergbau und Energie in NRW) 

Schreiben vom 18.07.2022 
  

 Aus bergbehördlicher Sicht gebe ich Ihnen zum o. g. Planvorhaben folgende Hinweise und Anregungen: 
 

Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung liegt über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld 

„Sophia-Jacoba A“ sowie über den auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeldern „Erka 1“ und „Erka 3“. 

Rechtsnachfolgerin der Eigentümerin des verliehenen Bergwerksfeldes „Sophia-Jakoba A“ ist die Vivawest 

GmbH (Nordsternplatz 1 in 45899 Gelsenkirchen). 
Rechtsnachfolgerin der Eigentümerin der beiden verliehenen Bergwerksfelder „Erka 1“ und Erka 3“ ist die RV 

Rheinbraun Handel und Dienstleistungen GmbH, hier vertreten durch die RWE Power AG (Abteilung und Um-

siedlung, Stüttgenweg 2 in 50935 Köln).  

Soweit eine entsprechende grundsätzliche Abstimmung mit den vorgenannten Rechtsnachfolgerinnen der 

Bergwerksfeldeigentümerinnen nicht bereits erfolgt ist, empfehle ich, diese in Bezug auf mögliche zukünftige 

 
 

Die Hinweise auf die über den auf Steinkohle und Braun-

kohle verliehenen Bergwerksfeldern werden zur Kenntnis 

genommen und in den Entwurf der 3. Änderung des Be-

bauungsplanes Nr. I/1 „Stadtkern“ aufgenommen. 
 

 

 

Die genannten Rechtsnachfolgerinnen der Bergwerksfeld-

eigentümerinnen wurden ebenfalls mit Datum vom 

 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen. 
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bergbauliche Planungen, zu bergbaulichen Einwirkungen aus bereits umgegangenem Bergbau sowie zu dort 

vorliegenden weiteren Informationen bezgl. Bergschadensrelevanter Fragestellungen Gelegenheit zur Stel-

lungnahme zu geben. Möglicherweise liegen den Rechtsnachfolgerinnen der Bergwerksfeldeigentümerinnen 

auch Informationen zu Bergbau in dem betreffenden Bereich vor, der hier nicht bekannt ist. Insbesondere sollte 

diesen dabei auch Gelegenheit gegeben werden, sich zum Erfordernis von Anpassungs- oder Sicherungsmaß-
nahmen zur Vermeidung von Bergschäden zu äußern. Diese Fragestellung ist grundsätzlich privatrechtlich 

zwischen Grundeigentümer*in/Vorhabensträger*in und in diesem Falle den Rechtsnachfolgerinnen der Berg-

werksfeldeigentümerinnen zu regeln. 

 

Unabhängig der vorgenannten privatrechtlichen Aspekte teile ich Ihnen mit, dass in den hier derzeitig vorlie-
genden Unterlagen im Planbereich kein umgegangener Bergbau dokumentiert ist. 

Allerdings ist der Planbereich nach den hier vorliegenden Unterlagen (Differenzenpläne mit Stand 01.10.2018 

aus dem Revierbericht, Bericht 1, Auswirkungen der Grundwasserabsenkung des Sammelbescheides – AZ.: 

61.42.63-2000-1-) von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus bedingten Grundwasserabsen-

kungen betroffen. Für die Stellungnahme wurden folgende Grundwasserleiter (nach Einteilung von Schneider & 
Thiele, 1965) betrachtet: Oberes Stockwerk, 9B, 8, 7, 6D, 6 B, 2 – 5, 09, 07 Kölner Scholle, 05 Kölner Scholle. 

Folgendes sollte berücksichtigt werden: 

Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Betrieb der Braunkohlentagebaue, 

noch über einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände 

im Planbereich in den nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist nach 
Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. 

Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als auch bei einem späteren Grund-

wasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen möglich. Diese können bei bestimmten 

geologischen Situationen zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der Grundwasserflurab-

stände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung 
finden. 

Ein entsprechender Hinweis zu den möglichen Auswirkungen der Sümpfungsmaßnahme des Braunkohlen-

bergbaus ist bereits in den Planunterlagen unter dem Gliederungspunkt „III Hinweise – 2. Baugrund und Bo-

den“, enthalten. 

Unabhängig hiervon empfehle ich Ihnen, sofern nicht bereits geschehen, diesbezüglich eine Anfrage an die o. g. 
RWE Power AG sowie für konkrete Grundwasserdaten an den Erftverband (Am Erftverband 6 in 50126 Berg-

heim) zustellen. 

 

Hinsichtlich des Umfanges und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung werden aus dem Zuständigkeitsbe-

18.07.2022 beteiligt. Stellungnahmen sind nicht einge-

gangen bzw. es wurden keine Bedenken geäußert (vgl. lfd. 

Nr. 8).  

Die EBV AG nimmt nach telefonischer Rückfrage die Be-

lange der Vivawest wahr. 
 

 

 

 

 
Zu Grundwasser/Bodenbewegungen: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Der Erftverband wurde ebenfalls beteiligt, es bestehen 

keine Bedenken (vgl. lfd. Nr. 5). 

 

Zu Umweltprüfung: 
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reich der Bergbehörde keine Hinweise und Anregungen geäußert. 

 

Bearbeitungshinweis: 

Diese Stellungnahme wurde bezüglich der bergbaulichen Verhältnisse auf Grundlage des aktuellen Kenntnis-

standes erarbeitet. Die Bezirksregierung Arnsberg hat die zugrundeliegenden Daten mit der zur Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufgaben erforderlichen Sorgfalt erhoben und zusammengestellt. Die fortschreitende Auswertung 

und Überprüfung der vorhandenen Unterlagen sowie neue Erkenntnisse können zur Folge haben, dass es im 

Zeitverlauf zu abweichenden Informationsgrundlagen auch in Bezug auf den hier geprüften Vorhabens- oder 

Planbereich kommt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Daten kann insoweit 

nicht übernommen werden. Soweit Sie als berechtigte öffentliche Stelle Zugang zur Behördenversion des 
Fachinformationssystems "Gefährdungspotenziale des Untergrundes in NRW (FIS GDU) besitzen, haben Sie 

hierdurch die Möglichkeit, den jeweils aktuellen Stand der hiesigen Erkenntnisse zur bergbaulichen Situation 

zu überprüfen. Details über die Zugangs- und Informationsmöglichkeiten dieses Auskunftssystems finden Sie 

auf der Homepage der Bezirksregierung Arnsberg (www.bra.nrw.de) mithilfe des Suchbegriffs „Behördenversi-

on GDU“. Dort wird auch die Möglichkeit erläutert, die Daten neben der Anwendung ebenfalls als WebMap 
Service (WMS) zu nutzen. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu Bearbeitungshinweis: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 

 

 

 

3 Schwalmverband 

Schreiben vom 18.07.2022 
  

 Im Bereich des Bebauungsplans liegen keine Gewässer bzw. Anlagen des Schwalmverbandes, somit gibt es von 

Seiten des Schwalmverbandes keinerlei Einwände. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen.  

4 IHK Aachen 

Schreiben vom 21.07.2022 
  

 Da der vorgesehene Planentwurf die Belange der gewerblichen Wirtschaft entweder gar nicht berührt oder - wo 
es der Fall ist - hinreichend berücksichtigt, bestehen seitens der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen 

keine Bedenken. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen.  

5 Erftverband 

Schreiben vom 25.07.2022 
  

 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht seitens des Erftverbandes bestehen gegen die v.g. Planung keine Bedenken. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen.  

6 Kreis Heinsberg – Federführung 
Schreiben vom 27.07.2022 

  

 Nachfolgend erhalten Sie die Gesamtstellungnahme des Kreises Heinsberg zur 3. Änderung des Bebauungs-  Die Stellungnahme der unteren Boden-
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plans Nr. I/1 „Stadtkern“, Erkelenz-Mitte. 

 

Seitens der unteren Bodenschutzbehörde, der unteren Naturschutzbehörde sowie der unteren Wasserbehörde 

werden keine Bedenken geäußert. 

 
 

Das Gesundheitsamt sowie die untere Immissionsschutzbehörde nehmen wie folgt Stellung: 

Gesundheitsamt: 

Aus gesundheitsaufsichtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen den Bebauungsplan, sofern die Immissi-

onsgrenzwerte der TA-Lärm und der TA-Luft eingehalten werden und eine gesundheitliche Beeinträchtigung 
der umliegenden Bevölkerung auch durch Altlasten des Bodens nicht zu besorgen ist. Ein Schutz des Trinkwas-

sers muss gewährleistet sein. 

Die beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

auf den Menschen unter Punkt 5 in der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I/1 "Stadtkern", Erkelenz-Mitte, 

sind im weiteren Verlauf des Verfahrens zu beachten. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zu untere Bodenschutzbehörde, untere Naturschutzbe-

hörde, untere Wasserbehörde:  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 

Zu Gesundheitsamt: 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine 

schalltechnische Verträglichkeitsanalyse (Müller-BBM 

GmbH, Juni 2022) erstellt, welche die Geräuschimmissio-
nen an den umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen 

prognostiziert und nach den Anforderungen der TA Lärm 

beurteilt. Im Ergebnis werden die Immissionsrichtwerte 

der TA-Lärm an allen Immissionsorten eingehalten bzw. 

unterschritten. Nur das Irrelevanzkriterium nach der TA 
Lärm zur Berücksichtigung der gewerblichen Vorbelas-

tung wird nicht an allen Immissionsorten erreicht. Durch 

die Umsetzung der im Bebauungsplan festgesetzten 

schalltechnischen Maßnahmen kann die Einhaltung 

weitestgehend sichergestellt werden. Die im Bebauungs-
plan grundsätzlich maßgeblichen Orientierungswerte der 

DIN 18005 werden deutlich unterschritten.  

Darüber hinaus ist das betriebsbedingte Verkehrsauf-

kommen nicht in der Lage die Immissionsgrenzwerte der 

16. BImSchV erstmals oder weitergehend zu überschrei-
ten. Für den Nachtzeitraum trifft dies aufgrund der gerin-

gen Anzahl der Fahrten ebenfalls zu. Die zusätzlichen 

Haltevorgänge vor der Schrankenanlage sind ebenfalls 

diesbezüglich als nicht relevant einzustufen. Demzufolge 

sind organisatorische Maßnahmen bzgl. des betriebsbe-
dingten Verkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen nicht 

erforderlich. 

 

Es gibt keine Anhaltspunkte für eine Überschreitung der 

schutzbehörde, der unteren Natur-

schutzbehörde und der unteren Wasser-

behörde wird zur Kenntnis genommen. 

Der Stellungnahme des Gesundheitsam-

tes und der unteren Immissionsschutz-
behörde wird gefolgt.  
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Untere Immissionsschutzbehörde: 
Gegen die Planungen bestehen keine immissionsschutzrechtlichen Bedenken, wenn die Maßnahmen des 

vorgelegten Entwurfs sowie die genannten Randbedingungen und Schallschutzmaßnahmen aus der schall-

technischen Verträglichkeitsuntersuchung, Bericht Nr. M168791/01, Version 1 HALM/SFF der Müller-BBM GmbH, 

Niederlassung Gelsenkirchen, Fritz-Schupp-Straße 4, 45899 Gelsenkirchen vom 15.06.2022, umgesetzt werden. 

Folgende Randbedingungen und Schallschutzmaßnahmen werden vorausgesetzt: 
 

- Das Parkhaus wird im Regelbetrieb nur in der Tagzeit (06:00 bis 22:00 Uhr) genutzt. In der Nachtzeit finden nur 

einzelne Ausfahrten statt. 

 

- Bei der Pflasterausführung in den Ebenen E-1 und E0 ist auf eine Fugenbreite von <= 3 mm zu achten. Alle 
anderen Ebenen sind mit einem glatten Fahrbahnbelag mit DStrO = 0 dB auszuführen. 

 

- Die Decken der Parkdecks des Parkhauses werden hochabsorbierend mit einem Absorptionsgrad von α >= 

0,95 ausgekleidet. Die Trägerflansche sowie Deckenränder zur Außenfassade – bis zu einer Tiefe von 0,5 m – 

können davon 
ausgenommen werden. 

 

- Die Ostfassade ist mit einer Lochziegelfassade wie im übermittelten Planungsstand [1] zu realisieren. 

 

Immissionswerte der TA Luft. Aufgrund dessen erfolgte 

diesbezüglich keine gutachterliche Untersuchung.  

 

Altstandorte bzw. Altlastenverdachtsflächen sind im 

Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes nicht bekannt. 
 

Der Schutz des Trinkwassers wird bei Umsetzung der 

Planung gewährleistet. 

 

Die beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringe-
rung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen auf 

den Menschen werden im Zuge der Umsetzung der Pla-

nung sichergestellt. 

 

Zu untere Immissionsschutzbehörde: 
Im Zuge der Umsetzung der Planung wird auch die Um-

setzung der im vorliegenden Bebauungsplan festgesetz-

ten schalltechnischen Maßnahmen bzw. die der Planung 

zugrunde gelegten Randbedingungen sichergestellt.  
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Die Stellungnahme der Brandschutzdienststelle füge ich als Anlage bei. 

6.1 Kreis Heinsberg – Anlage Brandschutzdienststelle 

Schreiben vom 04.07.2022 
  

 Zu dem o. g. Vorhaben wird wie folgt Stellung genommen: 

 
Brandschutz: 

Gegen die Planungen bestehen seitens der Brandschutzdienststelle keine Bedenken, wenn folgende Punkte 

beachtet werden: 

Es wird darauf hingewiesen, dass folgende Anforderungen zu erfüllen sind: 

 
1. Öffentliche Verkehrsfläche 

Gebäude dürfen nur errichtet werden, wenn gesichert ist, dass ab Beginn ihrer Nutzung das Grundstück in für 

die Zufahrt und den Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsgeräten angemessener Breite an einer befahrbaren 

öffentlichen Verkehrsfläche liegt oder wenn das Grundstück eine befahrbare, öffentlich-rechtlich gesicherte 

Zufahrt zu einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche hat und die erforderlichen Anlagen zur Versorgung 
mit Löschwasser vorhanden und nutzbar sind. 

Wohnwege, an denen nur Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 zulässig sind, brauchen nur befahrbar zu sein, 

wenn sie länger als 50 m sind (§ 4 BauONRW). 

Bei Gebäude der Klasse 4 + 5 sind entsprechend Feuerwehraufstellflächen bzw. zusätzliche Feuerwehrbewe-

gungsflächen einzuplanen (Musterrichtlinie für Flächen für die Feuerwehr). 
 

2. Löschwasserversorgung 

Die nachfolgenden Anforderungen an die Löschwasserversorgung seitens der Feuerwehren setzen im Allge-

meinen voraus, dass Hydranten ausreichend zur Verfügung stehen. Bestehen Einschränkungen seitens der 

Trinkwasserversorgung werden auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel unterirdische Löschwasserbehälter 
oder –brunnen, in Betracht gezogen. Weiterhin beziehen sich die Anforderungen nur auf den Grundschutz im 

Brandschutz für Wohngebiete, Gewerbegebiete, Mischgebiete und Industriegebiete ohne erhöhtes Sach- oder 

Personenrisiko. 

 

Das DVGW-Arbeitsblatt W 400-1:2015-02 äußert sich zu den Grundlagen der Löschwasserversorgung wie folgt: 
 

„Die Abstände von Hydranten müssen im Übrigen der Bebauung und Netzstruktur entsprechen. Für die Bereit-

stellung von Löschwasser ist DVGW W 405 (A) zu beachten. Die Abstände von Hydranten in Ortsnetzen, die auch 

 

 
 

 

 

 

 
Zu 1. Öffentliche Verkehrsfläche: 

Die Flächen im Geltungsbereich der 3. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. I/1 liegen in Gänze an öffentlichen 

Verkehrsflächen. Die Zufahrt und der Einsatz von Feuer-

lösch- und Rettungsgeräten sind in angemessener Breite 
sichergestellt.  

Wohnwege sind im Plangebiet nicht vorhanden.  

Feuerwehraufstellflächen bzw. zusätzliche Feuerwehrbe-

wegungsflächen sind in den umliegenden Verkehrsflächen 

vorhanden.  
 

Zu 2. Löschwasserversorgung: 

Die Löschwasserversorgung ist nach Aussage der Feuer-

wehr der Stadt Erkelenz mit den bestehenden Leitungen 

in den umliegenden Verkehrsflächen in ausreichendem 
Maße sichergestellt.  

 

 

 

Die entsprechenden Vorgaben aus dem DVGW-Arbeitsblatt 
W 400 werden im Zuge der weiteren Planung und Umset-

zung berücksichtigt.  

 

Der Stellungnahe wir im Rahmen der 
weiteren Entwurfsplanung und Umset-

zung gefolgt.  
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der Löschwasserversorgung (Grundschutz) dienen, sind im Bedarfsfall abzustimmen.“ 

 

Seitens der Feuerwehren bestehen folgende Anforderungen: 

 Hydranten sind so anzuordnen, dass sie die Wasserentnahme leicht ermöglichen. 

 Die Löschwasserversorgung für den ersten Löschangriff zur Brandbekämpfung und zur Rettung von 

Personen muss in einer Entfernung von 75 m Lauflinie bis zum Zugang des Grundstückes von der öf-

fentlichen Verkehrsfläche aus sichergestellt sein. 

 Entnahmestellen mit 400 l/min (24 cbm/h) sind vertretbar, wenn die gesamte Löschwassermenge 

des Grundschutzes in einem Umkreis (Radius) von 300 m aus maximal 2 Entnahmestellen sicherge-

stellt werden kann. 

 Die Abstände von Hydranten auf Leitungen in Ortsnetzen, die auch der Löschwasserversorgung 

(Grundschutz) dienen, dürfen 150 m nicht übersteigen. Größere Abstände von Hydranten bedürfen 

der Kompensation durch andere geeignete Löschwasserentnahmestellen. 

 Der Löschwasserbedarf für den Grundbesitz ist bei niedriger, in der Regel freistehender Bebauung 

(bis 3 Vollgeschosse) mit 800 l/min (48cbm/h) und bei sonstiger Bebauung mit mindestens 

1.600l/min (96 cbm/h) und für eine Dauer von mindestens 2 h zu bemessen. 

 Der insgesamt benötigte Löschwasserbedarf ist in einem Umkreis (Radius) von 300 m nachzuweisen. 

Diese Regelung gilt nicht über unüberwindbare Hindernisse hinweg. Das sind z. B. Bahntrassen, mehrspurige 
Schnellstraßen sowie große, langgestreckte Gebäudekomplexe, die die tatsächliche Laufstrecke zu den Lösch-

wasserentnahmestellen unverhältnismäßig verlängern. 

 

 Bei der oben genannten Wasserentnahme aus Hydranten (Nennleistung) darf der Betriebsdruck 1,5 

bar nicht unterschreiten. 

 Für Gewerbe- und Industriegebiete ergeben sich ggf. höhere Anforderungen aufgrund von anderen 

rechtlichen Vorgaben, z. B. Muster-Industriebau-Richtlinie. 

In den Vorlagen zum Bauantrag, z. B. Brandschutznachweis, sind der Löschwasserbedarf (in l/min) und der 

Löschwassernachweis für die erste Löschwasserentnahmestelle im 75 m Bereich (Lauflinie bis zum Grundstück) 
sowie für die gesamte Löschwassermenge in einem Umkreis (Radius) von 300 m darzustellen. 

 

Richtwerte für den Löschwasserbedarf (m³/h) 

unter Berücksichtigung der baulichen Nutzung und der Gefahr der Brandausbreitung 

Bauliche Nutzung Klein- reine Wohngebiete (WR) Kerngebiete (MK) Industrie- 

 

 

Zu Anforderungen Feuerwehren: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 
Zur Löschwasserversorgung s. o.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Die Richtwerte für den Löschwasserbedarf werden im 

Zuge der weiteren Planung und Umsetzung berücksich-

tigt. 
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Sofern die obigen Anforderungen an die Löschwasserversorgung nicht hinreichend erfüllt werden können, 

müssen andere Möglichkeiten, z. B. durch unterirdische Löschwasserbehälter-, brunnen, -teiche bzw. bei zu 

großen Entfernungen weitere Hydranten erwogen werden. 

Die Abstimmung zur Ausführung und zur Kostenübernahme erfolgt im Brandfall zwischen der Gemeinde und 

nach § 17 der Bau- 

nutzungsverordnung 

 

siedlung 

(WS) 

Wochenend- 

hausgebiete 

(SW) 

allgem. Wohngebiete (WA) 

besondere Wohngebiete 

(WB) 

Mischgebiete (MI) 

Dorfgebiete (MD) 

Gewerbegebiete 

(GE) 

gebiete 

(GI) 

Gewerbe- 

gebiete (GE) 

 

Zahl der 
Vollgeschosse 

≤ 2 ≤ 3 > 3 1 > 1 - 

Geschossflächen- 

zahl (GFZ) 
≤ 0,4 ≤ 0,3 - 0,6 0,7 - 1,2 0,7 - 1,0 1,0 -2,4 - 

Baumassenzahl 

(BMZ) 
- - - - - ≤ 9 

 
Löschwasserbedarf 

bei unterschiedlicher 

Gefahr der  

Brandausbreitung m³/h m³/h m³/h m³/h 

klein 24 48 96 96 

mittel 48 96 96 192 

groß 96 96 192 192 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
Zur Löschwasserversorgung s. o. 
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dem Wasserversorgungsunternehmen. 

 

3. Zugänglichkeit der Grundstücke/Rettungswege 

Die Bebauung der Grundstücke ist so vorzunehmen, dass der Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsgeräten 

ohne Schwierigkeiten möglich ist. 
Liegen Gebäude ganz oder in Teilen weiter als 50 m von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt, ist eine Zu-

fahrt für Fahrzeuge der Feuerwehr gemäß § 5 BauO NRW herzustellen. Die Zufahrt ist gemäß § 5 BauO NRW 

herzurichten. Die Ausführung muss der Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (MRFIFw) inklusive der 

Aufstell- und Bewegungsflächen entsprechen. Die Kurvenradien sind entsprechend zu beachten. 

Zu- und Durchfahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr sind so zu befestigen, dass sie 
von Feuerwehrfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse von 15 t und einer Achslast von 10 t befahren 

werden können. 

 

Notwendige Fenster in Obergeschossen müssen im Lichten eine freie Öffnungsfläche von mindestens 0,9 x 1,2 

m besitzen und für die Feuerwehr erreichbar sein. Die Fenster sind zur öffentlichen Verkehrsfläche oder zu 
Feuerwehrbewegungsflächen hin auszurichten §§ 14 und 37 BauO NRW. 

An den als zweiter Rettungsweg ausgewiesenen Fenstern muss das Aufstellen von tragbaren Leitern der Feuer-

wehr jederzeit möglich sein. Dies ist insbesondere bei Bepflanzungen und Parkflächen zu beachten (§ 14 BauO 

NRW). 

Für evtl. Gebäude der Gebäudeklassen 4 und 5 wird eine Aufstellfläche für Hubrettungsfahrzeuge gem. VV zu § 5 
BauO NRW benötigt, sofern diese Gebäude den zweiten Rettungsweg nicht auf andere Weise (zwei Treppen-

räume) sicherstellen. 

 

4. Hinweis 

Viele Bauvorhaben werden zwischenzeitlich u. a. auch als „Generationenhaus/altersgerechtes oder seniorenge-
rechtes Wohnen“ betitelt. In verschiedenen Nutzungseinheiten wird der zweite Rettungsweg dennoch über 

tragbare Leitern sichergestellt. 

Die Brandschutzdienststelle weist im Rahmen des demographischen Wandels auf folgendes hin: 

Der Personenkreis, der sich problemlos über diese Geräte retten lässt, wird im Laufe der nächsten Jahre eher 

kleiner werden. Das liegt zum einen an der immer älter werdenden Bevölkerung und zum anderen an der Zu-
nahme pflegebedürftiger Menschen. Aufgrund dieser Tatsache bestehen mit Sicht auf solche Bauvorhaben 

Bedenken an die Auslegung des zweiten Rettungsweges speziell für diese Nutzungsform. 

 

 

 

Zu 3. Zugänglichkeit der Grundstücke/Rettungswege: 

s. Ausführungen unter zu 1. Öffentliche Verkehrsfläche. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Die Ausführungen werden im Zuge der weiteren Planung 

und Umsetzung berücksichtigt. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Zu 4. Hinweis 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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7 LVR – Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 

Schreiben vom 25.07. und 26.07.2022 
  

 Schreiben vom 25.07.2022 

Im östlichen Stadtzentrum von Erkelenz sind verschiedene Maßnahmen der Neuordnung vorgesehen, darunter 

die Errichtung einer Mobilstation, einer Fahrradabstellanlage, eines Parkhauses mit halbem Tiefgeschoss sowie 

eine Ergänzung der Wohnbebauung. Die Vorhabenfläche liegt innerhalb des vermuteten Bodendenkmals NWP 
2017/0136, mittelalterliche bis neuzeitliche Stadt- und Stadtbefestigung Erkelenz (Eintragung als Bodendenk-

mal HS 181 in Vorbereitung). In der Planungsfläche steht derzeit ein Parkhaus, das laut Herrn Joos, Stadt Er-

kelenz, derzeit nicht unterkellert ist. 

 

Erkelenz, an der mittelalterlichen Fernstraße Köln – Roermond – Antwerpen gelegen, ist bereits im Jahr 966 
erstmalig urkundlich belegt. Aus dem Ortskern sind bereits karolingerzeitliche Siedlungsspuren belegt, wie 

karolingische Funde aus dem 9. Jahrhundert am Süd- und Südostrand des Marktes belegen. Die im 2. Weltkrieg 

bis auf den Turm zerstörte spätbarocke Pfarrkirche hatte aufgrund von Grabungsergebnissen zwei Vorgänger-

anlagen. Die erste, vermutlich ein Holzbau, wird in die Zeit zwischen 800 – 1000 n. Chr. datiert, und durch eine 

steinerne Saalkirche abgelöst. Diese frühe Siedlung wird durch die Aachener Straße, dem ehem. Maar (Franzis-
kanerplatz), Gasthausstraße, Johannismarkt, Markt und heutigen Marktgasse begrenzt, wie historische Überlie-

ferungen belegen, und von einer Befestigung begrenzt. 1148 wird ein Wassergraben östlich der Koningsgasse 

1480 ein Graben am Kirchhof und noch 1557 ein Graben auf dem alten Markt erwähnt. Im Hoch-/Spätmittelalter 

wurde die Siedlung vergrößert. 1540 wurde die Stadt durch einen Brand fast vollständig vernichtet und 1945 

durch ein Bombardement fast vollständig zerstört. Trotz der Zerstörung im 2. Weltkrieg und des darauffolgen-
den Wiederaufbaus blieb die mittelalterliche Struktur der Stadt mit seinem Straßensystem, Stadtmauer und 

Stadtgraben bis in die Gegenwart erhalten. 

Archäologisch relevant ist zum einen die ehemals straßenseitige Bebauung, die z. T. bis in die heutigen Hinter-

höfe hineinreicht. Trotz des nachkriegszeitlichen Wiederaufbaus werden sich Fundamente und Keller dieser 

Bebauung im Untergrund erhalten haben. Bedeutende archäologische Zeugnisse finden sich aber auch in den 
rückwärtigen Bereichen der Parzellen, da hier mit materiellen Hinterlassenschaften die Arbeits-, Ver- und 

Entsorgungsbereiche, aber auch diverse Siedlungsschichten archäologisch fassbar werden. Sie geben wertvolle 

Informationen über die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse. Darüber hinaus erlauben die in 

den Verfüllschichten enthaltenen Zeugnisse tierischen und pflanzlichen Lebens, Aussagen über die Ernäh-

rungsgewohnheiten der damaligen Bewohner zu machen und ermöglichen eine Rekonstruktion der Umwelt. 
Hier finden sich aber auch z. B. Brandschichten, die auf eine Brandkatastrophe oder Kriegseinwirkungen 

schließen lassen. 

 

 

Das vermutete Bodendenkmal wird nachrichtlich in die 

3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I/1 „Stadtkern“ 

aufgenommen.  
 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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lfd. 

Nr. 
Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

  
Für die Vorhabenfläche besteht daher eine konkrete Befunderwartung. Es ist davon auszugehen, dass sich im 

Untergrund Reste der früh- und hochmittelalterlichen Besiedlung erhalten haben. Bei Erdeingriffen ist daher 

mit dem Antreffen von Bau- und Erdbefunden, Kulturschichten, Bodenveränderungen sowie darin eingeschlos-

senen Funden zu rechnen, die im Zusammenhang mit historischen Entwicklungen der Stadt Erkelenz entstan-

den bzw. in den Boden gelangten. 
 

Fazit: 

Die vorgesehene Überplanung geht mit der Beeinträchtigung ggf. vorhandener Bodendenkmalsubstanz einher. 

Somit bestehen zunächst Bedenken gegen das geplante Vorhaben. Da bei Erdeingriffen mit der Aufdeckung von 

Bodendenkmalsubstanz zu rechnen ist, sind zum einen alle erdseitigen Abrissarbeiten in der Planungsfläche 
durch eine Fachfirma archäologisch zu begleiten. Darüber hinaus ist im Bereich der Neubauten, insbesondere 

jener mit geplanter Unterkellerung, eine großflächige Sachverhaltsermittlung durch eine Fachfirma erforder-

lich, um die Planung im Hinblick auf die im Boden erhaltene Denkmalsubstanz bewerten zu können. Dabei ist 

nicht auszuschließen, dass in der Planungsfläche bedeutende Befunde angetroffen werden, deren Erhaltung in 

situ durch planerische Berücksichtigung zu gewährleisten wäre. 
 

Es empfiehlt sich, die archäologische Abrissbegleitung des Parkhauses mit der Sachverhaltsermittlung in die-

sem Bereich zu kombinieren. 

 

 
Schreiben vom 26.07.2022 

Für die Übersendung der Planunterlagen im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

danke ich Ihnen. 

 

Wie Sie der beigefügten archäologischen Bewertung entnehmen können, wäre mit Erdeingriffen im Plangebiet 
eine Beeinträchtigung von Bodendenkmalsubstanz verbunden. Gegen die Planung bestehen aus bodendenk-

malpflegerischer Sicht deshalb zunächst Bedenken. 

 

Die Belange des Denkmalschutzes und die kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 und 5 

BauGB) sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen. Dies setzt zunächst eine Ermittlung und 
Bewertung der Betroffenheit dieser Belange im Rahmen der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials (§ 2 

Abs. 3 BauGB) voraus. Darüber hinaus haben die Gemeinden nach dem Planungsleitsatz des § 14 Abs. 3 DSchG 

NW die Sicherung der Bodendenkmäler bei der Bauleitplanung zu gewährleisten. Voraussetzung hierfür ist die 

Ermittlung und Bewertung der Betroffenheit dieser Belange im Rahmen der Zusammenstellung des Abwä-

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

  
gungsmaterials (§ 2 Abs. 3 BauGB). Der Schutz von Bodendenkmälern ist dabei nicht von der Eintragung in die 

Denkmalliste abhängig (§ 5 Abs. 2 DSchG NW). Den Erhalt der Bodendenkmäler gilt es durch geeignete, die 

Bodendenkmalsubstanz langfristig sichernde Darstellungen und Festsetzungen zu erreichen. 

 

Durch den vorliegenden Bebauungsplan soll eine Bebauung am Bestand ermöglicht werden. Wie erwähnt, ist 
nicht auszuschließen, dass dadurch archäologische Relikte angeschnitten und beeinträchtigt werden. Die 

damit grundsätzlich bestehenden Bedenken gegen die Planung können – bei Inkaufnahme der Beeinträchti-

gung durch die Bautätigkeit – nur dadurch ausgeräumt werden, dass die Erdarbeiten im Plangebiet durch eine 

archäologische Fachfirma begleitet und Funde untersucht, geborgen und dokumentiert werden. 

 
Gemäß § 27 DSchG NRW hat auch derjenige, der ein Bodendenkmal verändert oder beseitigt, die vorherige 

wissenschaftliche Untersuchung, Bergung und Dokumentation sicherzustellen und die Kosten dafür zu tragen. 

Entsprechende Regelungen sind in einem Verwaltungsakt der Unteren Denkmalbehörde zu treffen. 

 

Eine angemessene Berücksichtigung im Bauleitplanverfahren kann nur durch eine Festsetzung gem. § 9 2 
BauGB (aufschiebende Bedingung) dergestalt erreicht werden, dass die jeweilige Inanspruchnahme der Fest-

setzungen zur baulichen und sonstigen Nutzung des Bebauungsplanes erst zulässig ist, wenn eine Abstimmung 

mit der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Erkelenz und dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege erfolgt ist und 

ein entsprechender Bescheid der Unteren Denkmalbehörde vorliegt. 

 
Es sollte darauf hingewiesen werden, dass der jeweilige Bauantrag der Unteren Denkmalbehörde vorzulegen 

und auch sonstige mit Erdeingriffen verbundene Planungen mit ihr abzustimmen sind und mit den Erdeingrif-

fen erst begonnen werden darf, wenn der Bescheid der Unteren Denkmalbehörde vorliegt. Es muss dann durch 

die Untere Denkmalbehörde in Abstimmung mit dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland geprüft 

und festgelegt werden, ob und in welchem Umfang archäologische Begleitmaßnahme erforderlich werden. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Auf eine Festsetzung gemäß § 9 Abs. 2 BauGB kann nach 
Abstimmung mit dem LVR - Amt für Bodendenkmalpflege 

verzichtet werden.  

 

 

 
In Abstimmung mit dem LVR - Amt für Bodendenkmalpfle-

ge und der Unteren Denkmalbehörde wird im Zuge des 

Abrisses des bestehenden Parkhauses eine archäologi-

sche Baubegleitung in Kombination mit der Sachverhalts-

ermittlung durchgeführt. 
Eine aufschiebend bedingte Festsetzung nach § 9 Abs. 2 

BauGB ist demnach nicht erforderlich.  

 

8 EBV GmbH 

Schreiben vom 22.07.2022 
  

 

Zum o.g. Bebauungsplan werden unsererseits keine Bedenken erhoben. 
Eine Kennzeichnung nach § 9(5) 2. BauGB halten wir für nicht erforderlich. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen. 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 10.10.2022 

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

1 Erftverband 

Schreiben vom 19.10.2022 
  

 Abwassertechnische Leitungen und Anlagen des Erftverbandes sind derzeit durch die v. g. Maßnahme nicht 
betroffen. Daher bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht seitens des Erftverbandes keine Bedenken. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 

2 Kreis Heinsberg 

Schreiben vom 04.11.2022 
  

 Nachfolgend erhalten Sie die Gesamtstellungnahme des Kreises Heinsberg zur 3. Änderung des Bebauungs-

plans "Stadtkern", Erkelenz. 

 

Seitens des Gesundheitsamtes, des Aufgabenträgers für den ÖPNV, der unteren Immissionsschutzbehörde, der 
unteren Naturschutzbehörde sowie der unteren Wasserbehörde werden keine Bedenken geäußert. 

 

 

 

Die Brandschutzdienststelle sowie die untere Bodenschutzbehörde nehmen wie folgt Stellung: 
Brandschutzdienststelle: 

Gegen die Planungen bestehen seitens der Brandschutzdienststelle keine Bedenken. 

Die Stellungnahme vom 04.07.2022 findet weiterhin Beachtung. 

 

 
 

Untere Bodenschutzbehörde: 

Künftig wird darum gebeten, im Bauleitverfahren bereits durchgeführte Baugrundgutachten/ Bodenuntersu-

chungen und/oder hydrogeologische Untersuchungen anzuhängen. 

 

 

 

Zu Gesundheitsamt, Aufgabenträger für den ÖPNV, Untere 
Immissionsschutzbehörde, Untere Naturschutzbehörde 

sowie Untere Wasserbehörde: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu Brandschutzdienststelle: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Zur Stellungnahme vom 04.07.2022 wird auf die Beant-

wortung unter lfd. Nr. 6.1 der Beteiligung der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 

1 BauGB verwiesen.  
 

Zu Untere Bodenschutzbehörde: 

Künftig werden entsprechende Untersuchungen beigefügt 

sofern vorhanden. 

 

Der Stellungnahme der Brandschutz-

dienststelle und der Unteren Boden-

schutzbehörde wird gefolgt. 

Die übrige Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen.  

3 NEW Netz GmbH 

Schreiben vom 11.10.2022 
  

 Wir haben Ihre Anfrage geprüft und teilen Ihnen mit, dass gegen diese keine Bedenken vorliegen. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
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genommen. 

4 Schwalmverband 

Schreiben vom 14.10.2022 
  

 Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen seitens des Schwalmverbands gegen die v.g. Planung keine Beden-

ken. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen. 

5 Stadt Hückelhoven 

Schreiben vom 08.11.2022 
  

 
Von Seiten der Stadt Hückelhoven bestehen keine Bedenken. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen. 

6 Westnetz GmbH 

Schreiben vom 11.10.2022 
  

 Wir haben die Unterlagen auf unsere Belange geprüft. Hier unsere Stellungnahme: 

 
Wir sind von dieser Baumaßnahme nicht betroffen. Daher bestehen unsererseits keine Einwände gegen den 

obigen Bebauungsplan. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 

genommen. 

7 Industrie- und Handelskammer Aachen 

Schreiben vom 11.11.2022 
  

 Da der vorgesehene Planentwurf die Belange der gewerblichen Wirtschaft entweder gar nicht berührt oder – wo 

es der Fall ist – hinreichend berücksichtigt, bestehen seitens der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen 
keine Bedenken. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 

 



Übersicht über den Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I/1

 "Stadtkern", Erkelenz-Mitte

Übersicht über den Geltungsbereich

Allgemeine Basiskarte

Quelle: Land NRW (2019)

0 100 m



Beschlussvorlage

Federführend:
Planungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 61/665/2022
öffentlich

26.10.2022
Amt 61 Michael Joos

Antrag der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Erkelenz vom 20.06.2022: Tiny-Hou-
se-Siedlung
Beratungsfolge:
Datum Gremium

06.12.2022 Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung
08.12.2022 Haupt- und Finanzausschuss
14.12.2022 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Mit Datum vom 20.06.2022 beantragt die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Erkelenz:

Der Rat der Stadt Erkelenz möge beschließen:
„Der Rat der Stadt Erkelenz stellt fest, dass die Möglichkeit, in Erkelenz eine Tiny-House-Siedlung 
zu entwickeln, dazu dienen kann, die Wohnungsnot zielgerichtet zu mindern. Der Rat der Stadt 
beauftragt daher die Stadtverwaltung, eine geeignete Siedlungsfläche bereitzustellen bzw. pla-
nungsrechtlich herzustellen.

Gegebenenfalls übernimmt die GEE die Aufgabe, diese Fläche zu erschließen und zur Errichtung 
von Tiny-House privat zu vermarkten. Sobald die GEE dazu ermächtigt wurde, sollte sie auch dazu 
gebeten werden bzw. dazu übergehen, in Eigenregie Tiny-House zu errichten und zu vermieten.“

Zur Begründung wird auf die Anlage dieser Beschlussvorlage verwiesen.

Die Verwaltung führt hierzu aus:
Tiny-House als Wohngebäude sind regelmäßig in allen Wohnbaugebieten zulässig. 

Tiny-House benötigen i.d.R. nur kleine Grundstücksflächen, da die Gebäude relativ klein sind. Die 
genaue Größe der Grundstücksflächen ist nicht über Bebauungspläne regelbar. In § 9 BauGB sind 
die zulässigen Festsetzungsarten abschließend geregelt. Es können lediglich über die Festsetzung 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB Mindestmaße und aus Gründen des sparsamen und schonenden Um-
gangs mit Grund und Boden für Wohnbaugrundstücke auch Höchstmaße festgesetzt werden. Da 
die Baugebiete in der Stadt Erkelenz in der Regel über die GEE vermarktet werden, wird hierfür 
jedoch kein Bedarf gesehen, um flexibel bei der Vermarktung zu sein. 

Gleichwohl verzeichnen Stadtverwaltung als auch GEE eine Nachfrage nach kleineren Grundstü-
cken. Insofern wird dies bei der Planung von neuen Baugebieten berücksichtigt. So werden die 
Verkehrsflächen so vorgesehen, dass nicht sehr große Grundstücke gebildet werden können.
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Anlässlich des Runden Tischs der Erkelenzer Wohnungswirtschaft, welcher am 25.10.2022 getagt 
hat, wurde das Thema Erfahrung zu und mit Tiny House diskutiert. Aus der Runde der Teilnehmen-
den (Bauträger, Architekten, Kreditinstitute, Wohnungsverwalter, GEE sowie Teilnehmenden aus 
der Verwaltung) hat bis dato niemand ein Interesse an der Wohnform Tiny House verzeichnet. Ein 
Bauträger berichtete von einem Mietobjekt mit sehr kleinen Wohneinheiten in Erkelenz, welches 
gut angenommen würde. Ein Teilnehmer stellte die Frage in den Raum, ob es keine Nachfrage 
nach dieser Wohnform gäbe, weil kein Angebot bestünde. Ein weiterer Bauträger verdeutlichte, 
dass er vor Jahren in Übach-Palenberg sehr stark verdichtete Reihenhäuser auf sehr kleinen 
Grundstücken errichtet habe. Die Nachfrage danach aus dem Kreis Heinsberg tendierte gegen Null, 
nahezu alle Objekte wurden an Personen aus der Städteregion vermarktet. Er führte dies auf die 
dort gewohntere dichtere Bebauung zurück.

Die Verwaltung sieht aus vorgenannten Gründen keinen Bedarf, spezielle Baugebiete für Tiny-Hou-
se-Siedlungen auszuweisen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Haupt- und Finanzausschuss und Rat):
„…“

Finanzielle Auswirkungen:
Zur Schaffung von Baurecht sind Mittel in den Haushalt einzustellen. Sofern die GEE ein Baugebiet 
entwickelt, werden die Kosten per städtebaulichem Vertrag geregelt und seitens der GEE getragen.

Anlage:
Anlage – Antrag der der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Erkelenz vom 20.06.2022: Tiny-House





Beschlussvorlage

Federführend:
Amt 10 - Chief Digital Officer (CDO)

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

CDO/010/2022
öffentlich

17.11.2022
Amt 10 Sebastian Bohmann

Digitalstrategie für die Stadt Erkelenz
Beratungsfolge:
Datum Gremium

06.12.2022 Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung
08.12.2022 Haupt- und Finanzausschuss
14.12.2022 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Mit der Entscheidung zur Gründung eines Digitalbeirates hat die Stadtverwaltung den Entwick-
lungsprozess einer Digitalstrategie angestoßen. 

In diesem Gremium wurden zunächst fünf Thesen (Vision) entwickelt, welche die Stadt in ihrem 
Handeln über einen langfristigen Zeitraum hinweg leiten sollen. Daran anschließend wurden ins-
gesamt neun Handlungsfelder definiert, in denen die Stadt aus heutiger Sicht für die kommenden 
Jahre mit der Digitalisierung einen Beitrag leisten und unterstützen wird. 

Der dynamische Teil der Digitalstrategie ist die sog. „Roadmap“. In dieser werden zukünftig alle 
laufenden und geplanten Digitalisierungsprojekte erfasst und mit den in der Digitalstrategie defi-
nierten Handlungsfeldern abgeglichen. So wird sichergestellt, dass alle laufenden und zukünftigen 
Digitalisierungsprojekte mit der Digitalstrategie in Einklang zu bringen sind. Das gilt sowohl für 
verwaltungsinterne als auch für Projekte mit externer Beteiligung. 

Die Strategie und auch die Roadmap werden dabei im Sinne einer größtmöglichen Transparenz 
des Verwaltungshandelns auch den Bürger*innen der Stadt in geeigneter Form verfügbar gemacht.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Haupt- und Finanzausschuss und den Rat):
„Der Rat der Stadt Erkelenz beschließt die vorliegende Digitalstrategie.“

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage:
Digitalstrategie für die Stadt Erkelenz



Digitalstrategie 
der Stadt Erkelenz



Wie ist diese Digitalstrategie entstanden?

Die Digitalstrategie der Stadt Erkelenz ist ein echtes Gemeinschaftswerk! 

Der Startschuss für die Strategieentwicklung fiel mit der Entscheidung zur Gründung eines elfköpfigen Digitalbeirates für 
die Stadt Erkelenz per Ratsbeschluss vom 27.05.2021. Dieser Beirat setzt sich zusammen aus fünf Bürger:innen, fünf 
Wirtschaftsvertretungen von lokalen Unternehmungen sowie einer Vertretung der Stadtverwaltung.

In diesem Gremium wurde zunächst die Vision für die Strategie entworfen. Die Entwürfe der Vision wurden dem 
Verwaltungsvorstand und dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung in 
seiner Sitzung vom 07.06.2022 zur Abstimmung vorgelegt und dort diskutiert. Im weiteren Verlauf wurden mit dem 
Digitalbeirat die Handlungsfelder definiert, in denen die Stadt Erkelenz für die kommenden Jahre mit der Digitalisierung 
einen Beitrag leisten und unterstützen wird. 

Diese Digitalstrategie gliedert sich in drei Teile. Eine Vision, neun Handlungsfelder und eine „Roadmap“. 
Die Vision stellt dabei den langfristigsten Teil der Strategie dar. Die hier formulierten Thesen sollen die Stadt in ihrem 
Handeln über einen langfristigen Zeitraum leiten. 
Die aufgeführten Handlungsfelder sind die Bereiche, in denen die Stadt aus heutiger Sicht für die kommenden Jahre mit 
der Digitalisierung unterstützen wird. 
Die Roadmap stellt dabei den dynamischen Teil der Digitalstrategie dar und wird fortlaufend gepflegt und ergänzt 
werden. 

2Digitalstrategie der Stadt Erkelenz
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Vision/
Leitbild

Handlungsfelder

Umsetzungsprojekte
(„Roadmap“)

Die drei Elemente der Digitalstrategie

Langfristig

Laufende Anpassung

Digitalstrategie der Stadt Erkelenz

Mittelfristig



Fünf Thesen, die uns bei der Digitalisierung leiten werden

Vision und Leitbild für die Digitalisierung

4Digitalstrategie der Stadt Erkelenz



Vision und Leitbild für die Digitalisierung
Statement Nummer 1

5Digitalstrategie der Stadt Erkelenz

Die Stadt Erkelenz stellt ihren Bürger:innen
Verwaltungsdienstleistungen proaktiv bereit.



Vision und Leitbild für die Digitalisierung
Statement Nummer 2

6Digitalstrategie der Stadt Erkelenz

Dienstleistungen und Antragsverfahren werden nach dem Grundsatz 
„digital first“ entwickelt. 

Wir vergessen dabei nicht, dass es zusätzlich einen analogen Zugang zu 
Angeboten geben muss. 

Die Entscheidung für oder gegen ein digitales Angebot trifft jede:r
Bürger:in nach ihren/seinen lebensphasengerechten Bedürfnissen.



Vision und Leitbild für die Digitalisierung
Statement Nummer 3

7Digitalstrategie der Stadt Erkelenz

Die Bürger:innen können selbstbestimmt und unabhängig von Raum 
und Zeit städtische Daten oder Dienstleistungen abrufen. 

Die städtischen Daten stehen zur offenen Nutzung in guter Qualität für 
Alle zur Verfügung.



Vision und Leitbild für die Digitalisierung
Statement Nummer 4

8Digitalstrategie der Stadt Erkelenz

Die Stadt Erkelenz versteht sich als Bindeglied zu weiterführenden und 
mitunter nicht-städtischen Digitalisierungsinitiativen in den Bereichen 
Bildung, Mobilität, Gesundheit, Gesellschaft, Umwelt und Klimaschutz 

und hält dafür entsprechende Ressourcen bereit.



Vision und Leitbild für die Digitalisierung
Statement Nummer 5

9Digitalstrategie der Stadt Erkelenz

Die Stadt Erkelenz fördert den Aufbau und die Weiterentwicklung von 
digitalen Kompetenzen bei Bürger:innen und den Mitarbeitenden in der 
Verwaltung durch eigene Aktivitäten, um einen nachhaltigen Nährboden 

für die Entwicklung und Nutzung von digitalen Angeboten zu schaffen.



Neun Bereiche, in denen wir mit der Digitalisierung unterstützen werden

Handlungsfelder
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Dienstleistung Datenaustausch Infrastruktur

Die Stadt Erkelenz denkt 
Verwaltungsdienstleistungen 
ohne organisatorische Grenzen 
neu. Die Dienstleistungen 
werden digital angeboten. Die 
Stadt Erkelenz nutzt 
vorhandene Daten sinnvoll und 
gestaltet die internen Prozesse 
effizienter. 

Die Stadt Erkelenz stellt 
anonymisierte Daten der 
Öffentlichkeit bereit. Sie nimmt 
im Rahmen der rechtlichen 
Möglichkeiten eine aktive Rolle 
in Open-Data-Projekten ein.
Die Stadt fördert den 
Austausch personenbezogener 
Daten zwischen autorisierten 
Stellen.

Die Stadt Erkelenz stellt eine 
flächendeckende Infrastruktur 
bereit, um die Nutzung von 
digitalen Angeboten für alle im 
gesamten Stadtgebiet zu 
ermöglichen.

Digitalstrategie der Stadt Erkelenz
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Vernetzung Wirtschaft Bildung

Die Stadt sucht und pflegt 
strategische Partnerschaften 
mit anderen Kommunen, IT-
Dienstleistern sowie Landes-
und Bundesverwaltung, um 
eine Standardisierung im 
Bereich der Digitalisierung zu 
erreichen.

Die Stadt stellt Unternehmen 
und Start-Ups eine Digital-
Infrastruktur zur Verfügung.
Die Stadt Erkelenz sorgt durch 
bedarfsgerechte 
Modernisierungen dafür, dass 
Erkelenz ein attraktiver 
Wirtschaftsstandort bleibt.

Die Stadt Erkelenz stellt den 
städtischen 
Bildungseinrichtungen eine 
zukunftsfähige technische 
Ausstattung und Infrastruktur 
bereit.

Digitalstrategie der Stadt Erkelenz
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Mitwirkung Mobilität Kompetenzen

Die Stadt Erkelenz bietet für 
eine aktive Mitwirkung an 
Digitalisierungsprojekten die 
Möglichkeiten für den 
Austausch mit engagierten 
Menschen. Die Entscheidungen 
der Stadtverwaltung werden 
für alle Bürger:innen
transparent kommuniziert.

Die Stadt Erkelenz optimiert 
die Bedingungen für eine 
nachhaltige und 
zukunftsgerichtete Mobilität im 
gesamten Stadtgebiet.
Mobilitätsangebote werden 
sinnvoll miteinander vernetzt.

Die Stadt Erkelenz baut digitale 
Kompetenzen innerhalb der 
Stadtverwaltung und bei den 
Bürger:innen auf.

Digitalstrategie der Stadt Erkelenz
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Roadmap 
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Beispiel

 Befüllung und anschließende Publikation mit weiteren 
Echtdaten in 2023



Fragen? Ideen? Anregungen?

Immer gerne an:
team-digital@erkelenz.de



Beschlussvorlage

Federführend:
Referat für Klimaschutz

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

RKS/017/2022
öffentlich

21.11.2022
Oliver Franz

Förderprogramm Klimaschutz und Klimaanpassung in Erkelenz 2023
Beratungsfolge:
Datum Gremium

07.12.2022 Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt
08.12.2022 Haupt- und Finanzausschuss
14.12.2022 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Der Rat der Stadt Erkelenz hat am 29.09.2021 erstmals ein Förderprogramm Klimaschutz und Kli-
maanpassung in Erkelenz in Höhe von 45.000 Euro für 2022 beschlossen, um das Klimaschutzen-
gagement der Bürgerschaft zu unterstützen. Das Programm umfasst Fördertatbestände aus den 
Bereichen Mobilität, Bauen und Sanieren, Erneuerbare Energien, Klimafolgenanpassung & Biodi-
versität und Nachhaltiger Konsum. Die Förderbedingungen sind in einer Richtlinie geregelt, die im 
Januar 2022 in Kraft getreten ist und zum 31.12.2022 endet. Für die Fortführung des Förderpro-
gramms muss eine neue Richtlinie beschlossen werden, die sinnvollerweise auf den bisher ge-
machten Erfahrungen aufbaut. Dazu wurde dem Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und 
Umweltschutz am 14.09.2022 von der Verwaltung eine Evaluation vorgelegt und Empfehlungen 
ausgesprochen. 

Das Förderprogramm 2022 wurde von der Bürgerschaft angenommen und hat sich bewährt. Die 
Fördertatbestände sollten daher aus Sicht der Verwaltung fortgeführt werden. Als ergänzender 
Fördertatbestand wird die Förderung von Fahrradanhängern vorgeschlagen. Die Fördermittel von 
45.000 € wurden in 2022 vollständig abgerufen. Bei einigen Fördertatbeständen war die Nachfrage 
deutlich größer als das zur Verfügung stehende Budget. 

Die Verwaltung empfiehlt daher, wie bei der Konzeption des Förderprogramms in 2021 vorgese-
hen, die Mittel in 2023 auf 90.000 Euro aufzustocken und die Teilbudgets für unterschiedliche För-
dertatbestände entsprechend den Erfahrungen in 2022 für 2023 wie folgt anzupassen (Mobilität 
15.000 €, Bauen und Sanieren 10.000 €, Erneuerbare Energien 45.000 €, Klimaanpassung & Biodi-
versität 15.000 €, Nachhaltiger Konsum 5.000). Weitere Anpassungen wurden in einen Richtlinien-
entwurf für 2023 eingearbeitet und den Fraktionen am 22.10.2022 mit der Möglichkeit zur Anmel-
dung von Änderungswünschen zugesandt. Es sind keine Änderungswünsche eingegangen.

Die Verwaltung empfiehlt, die beiliegende Richtlinie zum Förderprogramm Klimaschutz und Kli-
maanpassung in Erkelenz für das Jahr 2023 zu beschließen. 



Vorlage RKS/017/2022 der Stadt Erkelenz                                                            Seite: 2/2

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Haupt- und Finanzausschuss und Rat):
„Die beiliegende Richtlinie zum Förderprogramm Klimaschutz und Klimaanpassung in Erkelenz für 
das Jahr 2023 wird beschlossen. Die Umsetzung ist abhängig von der Genehmigung des Haushalts 
2023.“

Finanzielle Auswirkungen:
Kosten für die Fördermittel in Höhe von 90.000 Euro für das Jahr 2023. 

Anlage:
Richtlinie zum Förderprogramm Klimaschutz und Klimaanapassung in Erkelenz für das Jahr 2023.



 

Richtlinie zum Förderprogramm 

„Klimaschutz & Klimaanpassung“  

in Erkelenz 
 

Förderprogramm Klimaschutz 

2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadt Erkelenz  
Referat für Klimaschutz 

Johannismarkt 17 
41812 Erkelenz 
  

 



1. Förderzweck – die Ziele  

Die Stadt Erkelenz ist seit vielen Jahren im Klimaschutz engagiert und hat das Ziel, bis spätestens 
2045 klimaneutral zu werden. Die dazu notwendige Minderung der Treibhausgasemissionen soll 
durch Energieeinsparung, effizientere Energienutzung und den Einsatz erneuerbarer Energien 

erreicht werden. Die Stadtverwaltung geht mit der energetischen Modernisierung der städtischen 

Liegenschaften und der Umstellung des städtischen Fuhrparks auf Elektromobilität mit gutem 
Beispiel voran und strebt an, bereits bis 2030 klimaneutral zu sein. Diese direkt steuerbaren 
Treibhausgasemissionen machen allerdings nur 2 % der Treibhausgasemissionen im Stadtgebiet 

aus. Die lokalen Klimaschutzziele können daher nur erreicht werden, wenn alle Bürgerinnen und 
Bürger sowie sonstige Akteure in Erkelenz sich engagieren und einen Beitrag zum Klimaschutz 

leisten.  

Mit dem Förderprogramm Klimaschutz & Klimaanpassung in Erkelenz möchte die Stadt das 
persönliche Engagement innerhalb der Bürgerschaft unterstützen und die Aufmerksamkeit für das 
Thema Klimaschutz und Klimaanpassung stärken.  

Ziele des Förderprogramms sind: 

 Lokale Klimaschutzmaßnahmen zu initiieren und damit zur Treibhausgasminderung und 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels beizutragen 

 Die Umsetzung der Ziele und Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept voranzutreiben 

 Das Klimaschutzengagement der Bürgerschaft zu honorieren und zu stärken  

 Best Practice Beispiele zur Nachahmung zu generieren und durch Öffentlichkeitsarbeit sichtbar 

zu machen 

 Durch die Breite der geförderten Maßnahmen aufzuzeigen, dass Bürgerinnen und Bürger sich 

beim Klimaschutz einbringen können 

 

2. Antragsberechtigt sind  

 ausschließlich Privatpersonen (keine Unternehmen oder Institutionen) 

 alle Personen, die in Erkelenz gemeldet sind 

 Personen, die Immobilien in Erkelenz besitzen, wenn für diese Immobilien Förderung beantragt 
wird 

 

3. Fördertatbestand und Höhe der Förderung 

Die Förderung umfasst Fördertatbestände in den Bereichen 

 Mobilität 

 Bauen und Sanieren 

 Erneuerbare Energien 

 Klimaanpassung und Biodiversität 

 Nachhaltiger Konsum  

Die Fördertatbestände, die Förderhöhe, die zu erfüllenden Bedingungen sowie die zu erbringenden 
Nachweise sind nachfolgend in der Richtlinie geregelt. 

 

 

  



3.1 Mobilität 

Der Verkehrssektor ist in Erkelenz für 34 % der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Ein 

wichtiger Baustein für eine nachhaltigere Mobilität auf lokaler Ebene ist die vermehrte Nutzung des 

Fahrrades und elektrisch unterstützter Fahrradräder sowie die Reduzierung des Autoverkehrs.  

Mobilität 

Fördertatbestand  Lastenfahrrad (mit oder ohne Elektro-Antrieb) 

Förderhöhe  25% des Kaufpreises, max. 750,- Euro 

Bedingungen  Es werden nur Lastenfahrräder gefördert, die serienmäßig vom 

Hersteller montierte Vorrichtungen haben, um Kinder vorschriftsgemäß 
zu befördern oder Gegenständige vorschriftsgemäß zu transportieren 

 Nutzlast von mindestens 60 kg ohne Fahrer 

Nachweise  Rechnung oder Leasingvertrag 

 Technische Daten des Lastenrads und Foto 

 Bei Elektro-Antrieb: Nachweis Ökostrombezug  

Fördertatbestand Lastenfahrrad (mit oder ohne Elektro-Antrieb) als Autoersatz 

Förderhöhe  50% des Kaufpreises, max. 1.500,- Euro 

Bedingungen  Es werden nur Lastenfahrräder gefördert, die serienmäßig vom 

Hersteller montierte Vorrichtungen haben, um Kinder vorschriftsgemäß 
zu befördern oder Gegenstände vorschriftsgemäß zu transportieren 

 Nutzlast von mindestens 60 kg ohne Fahrer 

Nachweise  Rechnung oder Leasingvertrag 

 Technische Daten des Lastenrads und Foto 

 Bei Elektro-Antrieb: Nachweis Ökostrombezug  

 Nachweis über Abschaffung eines Autos (Abmeldung, Kaufvertrag)  

 Motivations- und Erfahrungsbericht mit Foto für die städtische 
Homepage 

Fördertatbestand E-Bike / Pedelec / Fahrrad 

Förderhöhe 20% des Kaufpreises, max. 250,- Euro 

Bedingungen  Förderung von E-Bikes, Pedelecs und Fahrrädern, die für regelmäßige 

Fahrten eingesetzt werden und die ansonsten mit dem PKW 
zurückgelegt würden: Einsatz für Arbeits- oder Ausbildungswege (keine 

Förderung von reinen „Freizeiträdern“) 

 Kauf oder Leasing bei regionalen Fahrradhändlern (Umkreis 30 km um 
Erkelenz) 

Nachweise   Rechnung oder Leasingvertrag 

 Bei Elektro-Antrieb: Nachweis Ökostrombezug  

 Bescheinigung vom Arbeitgeber oder der Ausbildungsstätte über die 
Nutzung für den Arbeits-/Ausbildungsweg oder schriftliche 



Einzelbegründung über die regelmäßige Nutzung, die PKW- Fahrten 
ersetzen  

Fördertatbestand Fahrradanhänger für Lastentransport oder Kinderbeförderung 

Förderhöhe  25% des Kaufpreises, max. 200,- Euro  
Förderungen unter 50 Euro kommen nicht zur Auszahlung 
(Bagatellgrenze) 

Bedingungen  Serienmäßig konzipierte Anhänger für Fahrräder und Pedelecs mit einer 

Zuladung von mindestens 40 kg 

 Nicht förderfähig sind Eigenbauten 

Nachweise  Rechnung des Fachbetriebs 

Foto des Fahrradanhängers 

 

3.2 Bauen und Sanieren 

27 % der Treibhausgasemissionen in Erkelenz entstehen in privaten Haushalten. Ein großer Teil 

davon bei der Erzeugung von Heizungswärme. Daher ist es wichtig, durch energetische Sanierungen 

der Gebäude den Wärmebedarf zu senken und die Heiztechnik zu optimieren. In diesem Bereich 

existieren zudem umfangreiche Förderprogramme des Bundes, über die man sich im Rahmen einer 

Energieberatung informieren kann. 

Bauen und Sanieren 

Fördertatbestand Sanierung eines Bestandsgebäude zum Effizienzhaus KfW 70 Standard 

Förderhöhe  pauschal 1.500,- Euro 

Bedingungen  Gilt nur für Bestandsgebäude 

Nachweise  Fördermittelnachweis der KfW oder Bestätigung des KfW 70 Standards 
durch einen qualifizierten Energieberater oder Architekten 

Fördertatbestand Sanierung eines Bestandsgebäude zum Effizienzhaus KfW 55 Standard 

Förderhöhe  pauschal 3.000,- Euro 

Bedingungen  Gilt nur für Bestandsgebäude  

Nachweise  Fördermittelnachweis der KfW oder Bestätigung des KfW 55 Standards 

durch einen qualifizierten Energieberater oder Architekten 

Fördertatbestand Energetische Sanierung : Tausch von Fenstern und Türen 

Förderhöhe pauschal 100,- € pro Fenster; 200,- € pro Tür; max. 1.000,- € gesamt  

Bedingungen  Gilt nur für Bestandsgebäude 

 Gilt nur für Türen und Fenster, die eine beheizte Wohnung nach außen 
abgrenzen 



 Balkon- und Terrassentüren zählen als Fenster  

 Einbau durch beauftragte Fachfirma aus der Region (Umkreis 30 km um 
Erkelenz)  

 Energieberatung durch die Verbraucherzentrale NRW (kostenlos) oder 
einen anderen qualifizierten Energieberater vor Auftragserteilung an den 

Handwerker. Eine Beratung durch die ausführende Fachfirma ist nicht 
ausreichend  

 Fenster/Glastüren: Uw-Wert 0,95 W/m2K oder besser 

 Türen: Ud-Wert 1,3 W/m2K oder besser 

Nachweise   Nachweis einer unabhängigen Energieberatung zum geförderten 

Sachverhalt vor Auftragserteilung an den Handwerker. Eine Beratung 

durch die ausführende Fachfirma ist nicht ausreichend.  

  

 Rechnung des Fachbetriebs mit technischen Angaben und 

Herstellernachweis der Uw-bzw. Ud-Werte zu den Fenster und Türen  

Fördertatbestand Heizungspumpentausch 

Förderhöhe pauschal 100,- € pro Heizungspumpe  

Bedingungen  Gilt nur für den Heizungspumpentausch für Bestandsanlagen (keine 

Förderung von Pumpen neuer Heizungsanlagen) 

 Einbau durch beauftragte Fachfirma aus der Region (Umkreis 30 km von 

Erkelenz)  

Nachweis   Rechnung des Fachbetriebs  

 

3.3 Erneuerbare Energien 

Ein wichtiger Baustein der Energiewende ist die Erzeugung von erneuerbaren Energien, vor allem 

vom Strom, aber auch von Wärme. Private Photovoltaik- und Solarthermieanlagen können dazu 

einen erheblichen Beitrag leisten.  

Erneuerbare Energien 

Fördertatbestand Photovoltaikanlage (Dach/Fassade) 

Förderhöhe  100,- € pro kWp installierte Leistung, max. 1.000 € gesamt  

Bedingungen  Dach oder Fassadenmontage 

 Energieberatung durch die Verbraucherzentrale NRW (kostenlos) oder 
einen anderen qualifizierten Energieberater vor Auftragserteilung an 
den Handwerker. Eine Beratung durch die ausführende Fachfirma ist 
nicht ausreichend.  

 Nicht für KfW 40 Plus oder Passivhaus Plus Häuser, wenn dafür 

Fördermittel bezogen wurden 

 Einbau durch beauftragte Fachfirma aus der Region (Umkreis 30 km um 
Erkelenz)  



 Nachweise  Nachweis einer unabhängigen Energieberatung zum geförderten 

Sachverhalt vor Auftragserteilung an den Handwerker. Eine Beratung 
durch die ausführende Fachfirma ist nicht ausreichend.  

 Rechnung des Fachbetriebs aus der Region (Umkreis 30 km um 
Erkelenz) 

 Auszug aus dem Marktstammdatenregister, aus der die Inbetriebnahme 
der Anlage hervorgeht. 

Fördertatbestand  Stecker-Solar-Geräte bis 0,6 kWp 

Förderhöhe  pauschal 100,- € 

Nachweise  Rechnung über die Anschaffung des Geräts  

 Foto der installierten Anlage 

Hinweis:  Eine Stecker-Solaranlage muss beim Netzbetreiber angemeldet und im 
Marktstammdatenregister eintragen werden. 

Fördertatbestand Solarthermische Anlagen  

Förderhöhe pauschal 500,- € für Anlagen zur Warmwasserbereitung 

pauschal 1.000,-€ für Anlagen zur Warmwasserbereitung und 

Heizungsunterstützung  

Bedingungen  Gilt nur für Bestandsgebäude 

 Energieberatung durch die Verbraucherzentrale NRW (kostenlos) oder 

einen anderen qualifizierten Energieberater vor Auftragserteilung an 
den Handwerker. 

 Einbau durch beauftragte Fachfirma aus der Region (Umkreis 30 km um 

Erkelenz) 

Nachweise   Nachweis einer Energieberatung zum geförderten Sachverhalt vor 
Auftragserteilung an den Handwerker 

 Rechnung des Fachbetriebs aus der Region (Umkreis 30 km um 

Erkelenz) 

 

3.4 Klimafolgenanpassung und Biodiversität 

Als Folge des globalen Klimawandels werden Wetterextreme wie Hitze und Starkregenereignisse 

zunehmen. Zudem stellt die seit Jahren abnehmende Pflanzenvielfalt sowie das Insektensterben 

eine große Herausforderung dar. Mit vielen kleinen Maßnahmen im Haus- und Gartenbereich 

können auf lokaler Ebene positive Effekte zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels und die 

Stärkung der Biodiversität erreicht werden. 

Klimafolgenanpassung und Biodiversität 

Fördertatbestand Dachbegrünung 

Förderhöhe  20,- € /m2, maximal 1.000,- € gesamt für Pflanzen-, Material- und 
Baukosten 



Bedingungen  Dachbegrünung mit Substratauflage von mindestens 8 cm  

 Bepflanzung mit mehrjährigen vorzugsweise heimischen Pflanzen 

Nachweise  Rechnung des Fachbetriebs aus der Region (Umkreis 30 km um Erkelenz) 

 Erfahrungsbericht mit Darstellung des Substrataufbaus und Foto des 
Förderobjekts (vorher/nachher) 

Fördertatbestand Fassadenbegrünung 

Förderhöhe  10,- € /m2, maximal 1.000,- € gesamt für Pflanzen-, Material- und 
Baukosten 

Bedingungen Förderfähig sind: 

 Rankhilfen, Fassadenbegrünungssysteme, Pergolen sowie Pflanzen und 
Pflanzmaßnahmen  

 Es werden nur Pflanzen gefördert, die nur mit einer Rankhilfe gedeihen 

  keine Förderung von Pflanzkübeln 

  Förderfähig sind auch vorbereitende Maßnahmen wie das Entfernen von 

Bodenversiegelungen, aber keine Fassadensanierung,  

Nachweise  Rechnung des Fachbetriebs aus der Region (Umkreis 30 km von 

Erkelenz) 

 Erfahrungsbericht und Foto des Förderobjekts (vorher/nachher) 

Fördertatbestand Rückbau Schottergärten /Entsiegelung von Flächen und Begrünung 

Förderhöhe 30% der förderfähigen Kosten, maximal 1.000,- € 

Bedingungen  Umwandlung von artenarmen und hitzebildenden Schotter- 

flächen oder anderweitig versiegelten Flächen in hochwertige 
Lebensräume (mindestens 5 m2 zusammenhängend) 

 Förderfähig sind der Rückbau und Abtransport von Schotter sowie der 
anschließende Auftrag von Mutterboden und die Bepflanzung, jedoch 
keine neuen baulichen Maßnahmen wie Zäune oder Gehwegplatten 

 Gilt nicht für Maßnahmen, mit denen ein durch den Bebauungsplan 
sowieso vorgeschriebener Zustand hergestellt wird  

Nachweise   Rechnung des Fachbetriebs aus der Region (Umkreis 30 km um Erkelenz) 

oder bei Eigenleistung die Rechnung der Sachkosten 

 Dokumentation mit Fotos (vorher/nachher)  

Fördertatbestand Anlage zur Regenwasser-Nutzung  

Förderhöhe 20% der förderfähigen Kosten, max. 1.000,- € gesamt 

Bedingungen  Anlage zur Regenwassernutzung von mindestens 2 m3  bzw. 2.000 Litern 

Hinweis: Einbau von Zwischenzähler für Berechnung der Kanalgebühren 
mit Ausnahme der Nutzung zur Gartenbewässerung 

Nachweise   Rechnung des Fachbetriebs 

 Dokumentation mit Fotos 



3.5 Nachhaltiger Konsum  

Der Kauf und die Nutzung von Konsumgütern aller Art hat große Auswirkungen auf den Klimawandel 

und auf den Verbrauch knapper Ressourcen. Die Herstellung, der Transport, die Nutzung wie auch 

die Entsorgung von Gütern des Alltags haben Folgen für die Umwelt. Durch bewusste 

Kaufentscheidungen kann man daher aktiv zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen.  

Nachhaltiger Konsum  

Fördertatbestand Stoffwindeln  

Förderhöhe  100,-  € pro Kind und Jahr  

Bedingungen  Kinder im Windelalter bis zum vollendeten 3. Lebensjahr 

 Förderung über maximal 3 Jahre 

 Stoffwindeln im Sinne von keine Einwegwindeln 

Nachweise  Rechnung vom Kauf von Windeln und Zubehör oder Vertrag mit einem 

Windelservice 

 Erfahrungsbericht und Dokumentation mit Foto 

Fördertatbestand Energiesparende Haushaltsgroßgeräte 

Förderhöhe  pauschal 50,- € 

Bedingungen:  Haushaltsgroßgeräte umfassen Kühlschränke, Tiefkühltruhen, 
Geschirrspüler, Waschmaschinen, Herde und Backöfen 

 Förderfähig ist maximal ein Gerät pro Haushalt und Jahr 

 Gefördert werden ausschließlich energieeffiziente Haushaltsgroßgeräte, 
die mit dem seit 2021 gültigen EU-Energielabels bewertet sind:   

o Waschmaschine (Effizienzklassen A oder B, gültig ab 01.03.2021) 

o Geschirrspülmaschine (Effizienzklassen A bis C, gültig ab 01.03.2021) 

o Kühl-/Gefriergerät (Effizienzklassen A bis C, gültig ab 01.03.2021) 

Mehr Infos zu den Energielabels inklusive Einspartipps unter: 

www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-

haushalt/nachhaltigkeit/energielabels-eine-uebersicht-5751 

Nachweise  Rechnung des Fachbetriebs aus der Region (Umkreis 30 km um Erkelenz) 

 Beleg der Energieeffizienzklasse z.B. mit Foto des Aufklebers 

Fördertatbestand Best Practice Beispiel Nachhaltiger Konsum 

Förderhöhe Förderung/Prämierung von fünf ausgewählten Praxisbeispielen 
nachhaltigen Konsums im Gesamtwert von 1.500,- € 

Die Auswahl erfolgt durch den Erkelenzer Klimaschutzbeirat 

Bedingungen  Einreichung einer schriftlichen Bewerbung 



 Das Best Practice Beispiel zeigt, wie ein nachhaltiges Konsumverhalten 

umgesetzt wurde (Ideen, die aber noch nicht umgesetzt wurden, können 
nicht prämiert werden) 

Nachweis   Bewerbung, die mindestens eine aussagekräftige Beschreibung umfasst 

und möglichst durch Fotos und/oder Filmbeiträge oder durch andere 
Formate ergänzt wird und das nachhaltige Konsumverhalten für die Jury 
nachvollziehbar darlegt und belegt. 

 

4. Allgemeine Förderbestimmungen 

Was ist zu beachten? 

Es gilt ein Förderhöchstbetrag von max. 3.000 Euro pro Haushalt und Jahr. 

Mehrere verschiedene Maßnahmen können gemeinsam zur Auszahlung beantragt werden. 

Es wird pro Haushalt und Jahr nur je eine gleiche Maßnahme gefördert (z.B. ein Pedelec pro Haushalt 

pro Jahr). 

Die „entstandenen Kosten laut Beleg“ können aus Sach- und Materialkosten (inkl. Mieten von 
Geräten) sowie aus Planungs- und Baukosten von Dienstleistern bestehen. 

Für die Festlegung der Förderhöhe können nur die „entstandenen Kosten laut Beleg“ anerkannt 

werden, die eindeutig der förderfähigen Maßnahme zuzuordnen sind und die für die Realisierung 

dieser Maßnahme erforderlich sind. 

Wenn eine Rechnungskopie/Angebot bzw. Nachweis von Verträgen als Nachweise gefordert werden, 

gilt: Die Unterlagen müssen den Verkäufer/Anbieter, den Käufer/Nutzer, die genaue Bezeichnung 
der Maßnahme/des Objektes, falls abweichend von der Rechnungsadresse die 

Durchführungsadresse, die Anzahl des Produktes/der Produkte sowie den gezahlten Preis 

enthalten. 

Kumulierungen mit anderen Förderprogrammen sind möglich, sofern diese eine Kumulierung 

zulassen. Es erfolgt keine Prüfung seitens der Stadt zur Verträglichkeit mit anderen 
Förderprogrammen und die Stadt übernimmt keine Haftung für durch die städtische Förderung ggf. 

wegfallende oder gekürzte Fördermittel einer anderen Stelle. 

Der Geltungsbereich ist auf das Stadtgebiet Erkelenz begrenzt. 

Förderfähig sind Maßnahmen, deren Umsetzung zum Zeitpunkt der Antragstellung maximal 12 
Monate zurückliegt. Eine Antragsstellung rückwirkend über diesen Zeitraum hinaus ist 

ausgeschlossen. 

Die Notwendigkeit einer denkmalrechtlichen Erlaubnis bleibt von der Förderung unberührt und 
bleibt im Verantwortungsbereich des Antragstellers. Für denkmalgeschützte Gebäude ist daher die 
Zustimmung der unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Erkelenz vorzulegen (Abteilung 
Bauaufsicht & Denkmalpflege). 

Das Förderprogramm verteilt an Privatpersonen ausschließlich städtische Haushaltsmittel als 
Fördermittel.  

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung.  

Bei allen Förderungen handelt es sich um den Ersatz von Aufwendungen. 

  



Was wird nicht gefördert? 

Maßnahmen, die gegen (bau)rechtliche Belange bzw. Gesetze oder Verordnungen verstoßen. Der 
Antragssteller hat die baurechtliche Zulässigkeit und Rechtmäßigkeit sicherzustellen. 

Maßnahmen, bei denen die Angemessenheit der Kosten nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann. 

Eigenleistungen in Form von selbst geleisteter Arbeit. Bei Eigenleistung sind nur Sach- bzw. 

Materialkosten förderfähig. 

Bäume, Sträucher und andere Gestaltungselemente werden nicht gefördert, wenn die Besitzer 
durch den dort geltenden Bebauungsplan zu einer Bepflanzung verpflichtet sind. 

Maßnahmen an Wohngebäuden, bei denen unter 50% der Fläche für Wohnzwecke genutzt wird 
sowie Maßnahmen an allen Gebäuden mit über acht Wohneinheiten. 

Maßnahmen, deren Umsetzung gesetzlich und/oder durch einen Bebauungsplan vorgeschrieben 
sind. 

5. Antrags- und Bewilligungsverfahren 

5.1. Antragsstellung 

Die Antragstellung erfolgt online über das Serviceportal auf der Internetseite der Stadt Erkelenz 
https://service.erkelenz.de/suche/-/egov-bis-detail/dienstleistung/164240/show. Auf gesonderte 

Anfrage können die Antragsformulare auch in gedruckter Form zur Verfügung gestellt werden. 

Fragen zum Förderprogramm können vorab per Mail an klimaschutz@erkelenz.de oder an Tel. 
02431/85-188 gerichtet werden. Eine Kontaktaufnahme vor Beantragung der Fördermittel wird 

empfohlen. 

Die Förderanträge sind online oder in Ausnahmenfällen schriftlich und möglichst vollständig 
zusammen mit den benötigten Nachweisen und Unterlagen einzureichen. 

Im Regelfall erfolgt die Antragsstellung auf Fördermittel nach bereits erfolgter Umsetzung der 

Maßnahme einschließlich der Begleichung der Schlussrechnung durch den Antragstellenden. Die 

Förderung ist in diesem Sinne ein „Rechnungszuschuss“. 

Bei Maßnahmen mit längeren Planungen (z.B. Sanierungen) oder langen Lieferzeiten, kann bereits 
vor Abschluss der Maßnahme ein Antrag auf Förderung gestellt werden. In diesem Fall können 

„Fördermittel reserviert“ werden. Dem Antrag sind in diesen Fall die vollständigen Unterlagen mit 

einem qualifizierten Angebot eines entsprechenden Dienstleisters/Anbieters und einer 
Auftragsbestätigung beizufügen. Dem Angebot muss zu entnehmen sein, dass die jeweils 

geforderten Bedingungen für die Fördermaßnahme eingehalten werden. Gegebenenfalls ist dies 
durch zusätzliche Unterlagen nachzuweisen. Sollte für die Förderung eine vorherige 

Energieberatung erforderlich sein, muss dem Antrag der Nachweis der erfolgten Energieberatung 
beigefügt sein. Nach erfolgreicher Prüfung des Antrags können Mittel für den Antrag reserviert 
werden. Mittelreservierungen können nur für Anträge gewährt werden, die bis zum 30.9. eines jeden 
Jahres gestellt werden. 

Bei „Mittelreservierungen“ ist nach Umsetzung der Maßnahme die Rechnung per E-Mail 

nachzureichen. Eine Förderung wird maximal in der Höhe gewährt, die vorab reserviert wurde. 

Antragsstellungen sind grundsätzlich nur bis zum 30.11. des aktuellen Jahres möglich.  

Damit ein Antrag im aktuellen Haushaltsjahr noch abgewickelt werden kann, müssen alle 

Unterlagen bis zum 30.11. des aktuellen Jahres vorliegen. Sofern nicht alle Unterlagen vorliegen, 

werden die Förderanträge abgelehnt und vorgenommene Reservierungen verfallen.  

https://service.erkelenz.de/suche/-/egov-bis-detail/dienstleistung/164240/show


Mit Beginn des jeweils nächsten Jahres bzw. nach Freigabe des Haushalts im Folgejahr können die 

Förderanträge neu gestellt werden, sofern vom Rat der Stadt Erkelenz Fördermittel für 
entsprechende Fördertatbestände zur Verfügung gestellt wurden. 

5.2. Prüfung und Bewilligung der Zuschüsse 

Die Förderung erfolgt grundsätzlich erst nach erfolgter und nachgewiesener Umsetzung der 

Maßnahmen und Zahlung durch den Antragstellenden. 

Die eingereichten Anträge werden zunächst fachlich von der Stadt Erkelenz und gegebenenfalls 
unter Einbeziehung der Expertise eines Energieberaters geprüft. 

Sollten die Anträge unvollständig sein, werden die fehlenden Unterlagen mit Fristsetzung 
nachgefordert.  

Vollständige Anträge werden in der Reihenfolge des Eingangsdatums bearbeitet. Das 
Eingangsdatum ist das Datum, bei dem alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.  

Wenn die Förderbedingungen erfüllt sind und die Nachweise vorliegen, wird der Zuschuss bewilligt. 
Dies erfolgt unter der Maßgabe der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel inklusive der 

Teilbudgets für bestimmte Fördertatbestände. 

Sollten mehr Anträge eingehen als Budget vorhanden ist, werden die Antragstellenden informiert. 

Sollten wieder Mittel verfügbar sein, rücken die Anträge in der Reihenfolge des Eingangsdatums 
nach. 

Nach Bewilligung der Förderung wird der Antragstellende von der Stadt Erkelenz mit einem 

Bewilligungsbescheid per E-Mail oder Post informiert.  

Dem Bewilligungsbescheid liegt ein Rückantwortschreiben bei, das der Antragstellende 
unterschrieben zurücksenden muss. Darin bestätigt der Antragstellende die Bindungsfristen und 

fördertatbestandbezogene Verpflichtungen, die sich aus der vorliegenden Richtlinie geben. 

Nach Eingang der unterschriebenen Rückantwort, wird seitens der Stadt die Auszahlung der 

Zuschüsse veranlasst. 

Beim Fördertatbestand „Best Practice Beispiel nachhaltiger Konsum“ handelt es sich um eine 
Prämierung, bei dem der Klimabeirat der Stadt Erkelenz mitentscheidet. Da der Klimabeirat 

unregelmäßig tagt, kann die Entscheidung mehrere Monate dauern und erfolgt spätestens bis zum 

Jahresende.  

6. Nachweise, Pflichten des Antragstellenden  

Die in Kapitel 3 definierten Nachweise dienen dazu, die Einhaltung der Förderbedingungen 
sicherzustellen. Die Nachweise sind digital oder in Ausnahmefällen postalisch als Kopie 

einzureichen. 

Die Stadt Erkelenz ist berechtigt, die Originalbelege und -unterlagen der bezuschussten 
Maßnahmen auf Anfrage einzusehen und zu prüfen bzw. prüfen zu lassen. Die Aufbewahrungsfrist 
beträgt fünf Jahre. 

Der Nachweis einer unabhängigen Energieberatung zu den Fördertatbeständen hat, wo es gefordert 

ist, schriftlich zu erfolgen. Es bedarf dazu keines ausführlichen Beratungsprotokolls sonderlich 
lediglich der Bestätigung, dass eine Energieberatung zu dem Sachverhalt stattgefunden hat, für den 
eine Förderung beantragt wird. Als Energieberatung werden folgende Beratungsstellen akzeptiert: 

Energieberatung der Verbraucherzentrale: Terminvereinbarung unter 02 11 / 33 99 65 65 oder über 

die Stadt Erkelenz: 02 43 1/ 85 188.  



Energieberatung durch die regioenergiegemeinschaft e.V. bzw. das Energieeffizienznetzwerk 

Aachen: Terminvereinbarung unter Tel. 02 41 / 99 00 13 0 

Alle unter www.energie-effizienz-experten.de gelisteten Energieberater und Energieberaterinnen  

Andere Energieberatungsstellen, wo eine Qualifizierung glaubhaft nachvollzogen werden kann. 

Ausdrücklich nicht akzeptiert werden Energieberatungen durch den Betrieb, der die zur Förderung 

beantragten Maßnahmen durchführt. 

Durch den Nachweis einer unabhängigen Energieberatung möchte die Stadt Erkelenz sicherstellen, 
dass die bereitgestellten Fördermittel bestmöglich und zum Nutzen des jeweiligen 

Fördermittelbegünstigten eingesetzt werden. 

Die Zweckbindungsfrist für die Fördermaßnahmen beträgt bei allen gebäudebezogenen 

Maßnahmen in den Bereichen „3.2. Bauen und Sanieren“, „3.3 Erneuerbare Energien“ sowie „3.4. 
Klimafolgenanpassung und Biodiversität“ fünf Jahre.  

Bei Veräußerung von bezuschussten Maßnahmen innerhalb der Zweckbindungsfrist ist dem 
zukünftigen Eigentümer die Fördermittelzusage sowie das Rückantwortschreiben mit Bestätigung 

der Bindungsfristen zu übergeben. Die Pflichten gehen auf den neuen Eigentümer über. 

Mitarbeitende der Stadt Erkelenz oder beauftragte Energieberater dürfen die bezuschussten 

Grundstücke, Gebäude bzw. Wohnungen für Prüfungen und Messungen nach Voranmeldung für die 
Dauer der Bindungsfristen betreten, um die Umsetzung der Maßnahmen nachzuvollziehen. 

Die Zweckbindungsfrist im Bereich „3.1 Mobilität“ beträgt drei Jahren. Bei einer Veräußerung der 

geförderten Maßnahme innerhalb der Bindungsfrist, ist dies schriftlich anzuzeigen und die 
Fördersumme zurückzuzahlen. 

7. Auszahlung 

Pro Haushalt und Jahr werden maximal 3.000 Euro ausgezahlt. 

Die finanzielle Förderung wird als einmaliger Zuschuss gewährt. 

Die geförderten Investitionskosten umfassen Material und Montage. Bei Eigenleistungen werden nur 
die Sachkosten gefördert. Die Mehrwertsteuer wird berücksichtigt. 

Die Auszahlung des Förderbetrags erfolgt mathematisch auf oder abgerundet auf den vollen 

Eurobetrag. 

Die Stadt Erkelenz behält sich vor, den gewährten Zuschuss komplett bzw. anteilig zuzüglich einer 

eventuellen Verzinsung nach § 49a VwVfG NRW. zurückzufordern, wenn gegen eine Bedingung dieser 
Richtlinie oder gegen die Verpflichtungen innerhalb der Zweckbindungsfrist verstoßen wird. 

Die Zweckbindungsfrist beginnt mit dem Datum der Auszahlung der Förderung. Die Zweckbindung 

umfasst den grundsätzlichen Erhalt/Weiterbetrieb der geförderten Maßnahmen mit den 
zugehörigen Bedingungen über die Dauer der Zweckbindungsfrist – die Förderung soll dauerhaft im 
Sinne des Klimaschutzes wirken. 

8. Ausschluss des Rechtsanspruchs 

Bei dem Förderprogramm „Klimaschutz & Klimaanpassung in Erkelenz“ handelt es sich um eine 

freiwillige Leistung aus städtischen Haushaltsmitteln. Ein Rechtsanspruch auf Bewilligung von 
Zuschüssen besteht nicht. 

Die Zuteilung erfolgt im Rahmen der haushaltsrechtlich zur Verfügung stehenden Mittel in der 
Reihenfolge des Eingangs der vollständigen prüfungsfähigen Anträge. Wenn die haushaltsrechtlich 



bereitgestellten Mittel aufgebraucht sind, findet in der Lokalpolitik eine Entscheidung über eine 

etwaige Erhöhung der Mittel statt. Zu einer Erhöhung ist die Stadt Erkelenz nicht verpflichtet. 

Bei einer gravierenden Änderung der Finanzlage ist die Stadt berechtigt, das Förderprogramm zu 
stoppen und keine Förderzusagen mehr zu erteilen. 

9. Datenschutz 

Mit Beantragung der Förderung willigt der/die Förderempfangende ein, dass die Stadt Erkelenz 
personenbezogene Daten zum Zwecke der Prüfung des Förderanspruchs, der Rückfrage zu 
Antragsunterlagen sowie zur Auszahlung der Förderung und einer Evaluation im Zeitraum der 

Bindungsfristen verarbeiten darf. Die Daten werden nicht an Dritte – mit Ausnahme an einen 
beauftragten Energieberater für den Fall von Vor-Ort-Kontrollen oder ggf. zur Unterstützung bei der 

Antragsbearbeitung – weitergegeben. Die Daten werden nach dem Ablauf der Bindungsfrist 

gelöscht. 

Der/Die Fördermittelempfangende verpflichtet sich prinzipiell bei Fördermaßnahmen bei denen ein 
Erfahrungsbericht gefordert wird, dass dieser in Rücksprache durch die Stadt veröffentlicht und im 

Rahmen von politischen Sitzungen für Präsentationen verwendet werden kann. Der/Die 

Fördermittelempfangende räumt somit der Stadt Erkelenz Veröffentlichungsrechte für von ihm/ihr 
erstellte Fotos und Texte ein. 

Die Stadt Erkelenz berichtet gegenüber der Kommunalpolitik über den Erfolg des Förderprogramms 
in Hinblick auf Klimaschutzeffekte und lokale Wertschöpfung. Zu diesem Zweck werden 

anonymisierte Daten zu den gestellten Anträgen, den geförderten Maßnahmen, den Förderhöhen 
sowie zur Umsetzung in Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen veröffentlicht. 

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie im Informationsblatt nach Artikel 13 der EU-

Datenschutz-Grundverordnung (als Download im Serviceportal) sowie unter folgendem Link: 

https://www.erkelenz.de/rat-verwaltung-serviceportal/eu-datenschutzgrundverordnung/ 

10. Inkrafttreten und Veröffentlichung  

Diese Richtlinie tritt zum 01.01.2023 in Kraft und gilt für alle Maßnahmen, die ab diesem Zeitpunkt 
umgesetzt werden sowie für Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Antragstellung maximal 12 Monate 

zurückliegen, sofern eine Förderung beantragt wurde und die Bedingungen erfüllt sind. 

Die Richtlinie ist zunächst bis zum 31.12.2023 gültig, solange die Stadt Erkelenz keine Änderung der 
Inhalte oder der Laufzeit beschließt. 

Für die Änderung der Inhalte der Förderrichtlinie bedarf es eines politischen Beschlusses des Rates 

der Stadt Erkelenz. 

Die Richtlinie wird auf der Internetseite der Stadt Erkelenz veröffentlicht.  

 

Ansprechpartner/Ansprechpartnerin: 

Klimaschutzmanager 
Oliver Franz Alexandra Bocken-Keimes 

Tel. 02 43 1 / 85 188 Tel. 02 43 1 / 85 131  
Email: oliver.franz@erkelenz.de Email: alexandra.bocken-keimes@erkelenz.de 
 
Stadt Erkelenz     

Referat für Klimaschutz 
Johannismarkt 17 

41812 Erkelenz 



Beschlussvorlage

Federführend:
Referat für Klimaschutz

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

RKS/018/2022
öffentlich

21.11.2022
Oliver Franz

Klima-Check für politische Beschlussvorlagen
Beratungsfolge:
Datum Gremium

07.12.2022 Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt
08.12.2022 Haupt- und Finanzausschuss
14.12.2022 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Der Rat der Stadt Erkelenz hat in der Sitzung vom 25.09.2019 die „Verpflichtungserklärung für 
mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ beschlossen. Konkret beschloss der Rat unter anderem: 
„Die Stadt Erkelenz wird bei zu treffenden Entscheidungen die Auswirkungen auf das Klima sowie 
die ökologische, gesellschaftliche und ökonomische Nachhaltigkeit berücksichtigen und wenn 
möglich jene Entscheidungen prioritär behandeln, welche den Klimawandel oder dessen Folgen 
abschwächen.“ Um die politischen Beschlüsse hinsichtlich der Klimarelevanz treffen zu können, 
hat der Rat der Stadt Erkelenz mit Beschluss vom 15.06.2022 die Verwaltung beauftragt, ein Ver-
fahren zur Prüfung der Klimaschutzrelevanz (im folgenden kurz Klima-Check) für politische Be-
schlussvorlagen zu erarbeiten. 

Diesem Auftrag entsprechend legt die Verwaltung einen Vorschlag vor. Dabei war zu berücksichti-
gen, wie die Klimarelevanzprüfung durch die Verwaltung erfolgen kann und in welcher geeigneten 
Art und Weise diese in der Beschlussvorlage dem Rat und den Ausschüssen zur Verfügung gestellt 
wird. Bei der Erarbeitung des Klima-Checks wurden verschiedene Verfahren aus anderen Kommu-
nalverwaltungen sowie Empfehlungen des Deutschen Städtetags und andere Orientierungshilfen 
genutzt und verwaltungsintern eine Vorgehensweise für Erkelenz erarbeitet.

Der Klima-Check, d.h. die Prüfung und die zusammenfassende Darlegung der Klimarelevanz in der 
Beschlussvorlage erfolgt durch den Fachbereich, der die Vorlage erstellt. Der Fachbereich kann 
dazu eine verwaltungsinterne Arbeitshilfe mit Leitfragen nutzen. Die Leitfragen unterstützen die 
Vorlagenerstellenden, die klimatischen und ökologischen Auswirkungen des Vorhabens zu reflek-
tieren und hinsichtlich ihrer Relevanz abzuwägen. Im Ergebnis handelt sich um eine qualitative 
Einschätzung der Klimarelevanz des Vorhabens und nicht um eine wissenschaftliche Analyse.

Die zusammenfassende Darlegung des Klima-Checks in der Beschlussvorlage erfolgt in einem se-
paraten Textblock (analog zur Rubrik finanzielle Auswirkungen). Dazu wird die Struktur der Be-
schlussvorlagen angepasst. Die Frage „Trägt der vorliegende Beschluss zum Klimaschutz oder zur 
Klimafolgenanpassung bei?“ wird mit Ja oder Nein beantwortet und durch eine kurze textliche 
Erläuterung der Klimarelevanz ergänzt.
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Die Verwaltung ist der Meinung, dass mit dem vorgeschlagenen Klima-Check für Beschlussvor-
lagen zwei wichtige Ziele erreicht werden. Den politischen Entscheidungsträgern wird es erleich-
tert, die Beschlüsse hinsichtlich ihrer Klimarelevanz zu bewerten und zu treffen. Die Verwaltung 
wird durch das Verfahren angehalten, im Vorfeld noch systematischer als bisher die Aspekte des 
Klimaschutzes mitzudenken.
Die Einführung des Klimachecks für Beschlussvorlagen erfordert vorab noch Anpassungen in Allris 
und die Einweisung der Vorlagenerstellenden und kann zeitnah im ersten Halbjahr 2023 umgesetzt 
werden. 

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Haupt- und Finanzausschuss und Rat):
„Beschlussvorlagen des Rates und der Ausschüsse der Stadt Erkelenz werden zukünftig mit einem 
Klima-Check auf ihre Klimarelevanz geprüft und die Ergebnisse in den Beschlussvorlagen doku-
mentiert.“

Finanzielle Auswirkungen:
keine



Beschlussvorlage

Federführend:
Tiefbauamt/ Städt. Abwasserbetrieb

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 66/461/2022
öffentlich

21.11.2022
Amt 66 Axel Freches

Fortschreibung Straßen- und Wegekonzept Stadtgebiet Erkelenz gemäß § 8a 
Kommunalabgabengesetz
Beratungsfolge:
Datum Gremium

07.12.2022 Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt
08.12.2022 Haupt- und Finanzausschuss
14.12.2022 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Seit dem 1. Januar 2020 ist eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG NRW) in Kraft. Der Landesgesetzgeber hat in das Kommunalabgabengesetz 
einen neuen § 8a „Ergänzende Vorschriften für die Durchführung von Straßenausbaumaßnahmen 
und über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen“ eingefügt. 

Gemäß § 8a Absatz 1 KAG NRW hat jede Gemeinde oder jeder Gemeindeverband ein gemeindliches 
Straßen- und Wegekonzept zu erstellen, welches vorhabenbezogen zu berücksichtigen hat, wann 
technisch, rechtlich und wirtschaftlich sinnvoll geplante Straßenunterhaltungsmaßnahmen mög-
lich sind und wann beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen an kommunalen Straßen erfor-
derlich werden können. Das Straßen- und Wegekonzept ist über den 5-jährigen Zeitraum der mit-
telfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des kommenden Haushaltsjahres anzulegen und bei Be-
darf, mindestens jedoch alle zwei Jahre, fortzuschreiben. 

Durch die o.g. gesetzliche Änderung im Straßenbaubeitragsrecht in Nordrhein-Westfalen kann die 
Kommune nun Fördermittel des Landes beantragen, um die Kostenbeteiligung der Anlieger zu 
senken. Um diese Landeszuweisungen zu generieren, muss für nach dem 01. Januar 2021 be-
schlossene Maßnahmen ein von der kommunalen Vertretung beschlossenes Straßen- und Wege-
konzept vorliegen.

Das Straßen- und Wegekonzept beinhaltet dabei keine Vorentscheidungen über eine Straßenaus-
baumaßnahme. Hierzu bedarf es nach wie vor des Beschlusses des zuständigen Ausschusses. Ziel 
des Straßen- und Wegekonzeptes ist es, vorhabenbezogen Transparenz über geplante Straßenun-
terhaltungsmaßnahmen, Straßenausbaumaßnahmen und Straßenbeleuchtungsmaßnahmen her-
zustellen. 

Die geplanten Straßenunterhaltungs- und Straßenausbaumaßnahmen sind in der Anlage tabella-
risch gegliedert und beziehen sich auf voraussichtlich beitragsfreie Unterhaltungsmaßnahmen 
und beabsichtigte beitragspflichtige Ausbaumaßnahmen.
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Es ist vorgesehen, das Straßen- und Wegekonzept zukünftig jährlich mit der Beschlussfassung zur 
Haushaltssatzung fortzuschreiben und zur Beschlussfassung vorzulegen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Haupt- und Finanzausschuss und den Rat):
„Die Durchführung von Straßenunterhaltungs- und Straßenausbaumaßnahmen in Erkelenz erfolgt 
auf Grundlage des als Anlage beigefügten fortgeschriebenen Straßen- und Wegekonzeptes.“

Finanzielle Auswirkungen:
Unmittelbar keine

Anlage:
Tabellarische Darstellung der Straßenunterhaltungs- und Straßenausbaumaßnahmen 2023 - 2027



Straßen- und Wegekonzept Stadt Erkelenz gemäß § 8a Kommunalabgabengesetz NRW ab 2021

Stand: Fortschreibung Dezember 2022

1. geplante voraussichtliche beitragsfreie Straßenunterhaltungsmaßnahmen

Lfd. Nr. Straßenname Abschnitt von - bis geplante Unterhaltungsmaßnahme Umsetzung im Jahr

1 Im Peschfeld Deckensan. (vorbehaltl. Förderzusage) 2023

2 Aachener Straße Minikreisel Deckensanierung 2023

3 Freiheitsplatz Minikreisel Deckensanierung 2023

4 St. Petersholzweg Moorheide Gerderhahn-Moorheide Deckensanierung 2023

2.  beabsichtigte beitragspflichtige Straßenbaumaßnahmen (> 10.000 €)

Lfd. Nr. InvestitionsnummerStraßenname Abschnitt von - bis konkrete Straßenausbaumaßnahme Umsetzung im Jahr

2.1  Straßenausbau

1 E12010004 Erschließung GIPCO, östlicher Teil Straßenerneuerung 2021

2 E12010035 Flandernstr. nördlicher Teil zw. Graf-Reinald-Str. und Am Flachsfeld Straßenerneuerung 2022

3 E12010036 Brabantstr. nördl. Teil zw. Graf-Reinald-Str. und Am Flachsfeld Straßenerneuerung 2022

4 E12010049 GIPCO II westlicher Teil Luxemburger Str. - Stichstr. Straßenerneuerung 2020

5 E12010054 Mühlenstraße von Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung Straßenerneuerung ab 2021

6 E12010055 Anton-Raky-Allee von Th.-Körner-Str. b. Mühlenstr. Straßenerneuerung ab 2021

7 E12010059 Am Hagelkreuz Hausnr. 1 bis 7 Straßenerneuerung 2021

8 E12010061 Glück-Auf-Straße zw. Anton-Heinen-Str. und Matin-Luther-Platz Straßenerneuerung ab 2024

9 E12010062 Anton-Heinen-Straße zw. Krefelder-Str. und Brückstraße Straßenerneuerung ab 2022

10 E12010063 Tenholter Straße Stichweg zw. Hausnr. 90a und 98c Straßenerneuerung ab 2021

11 E12015008 Lövenich, Bruchstraße in Gänze Straßenerneuerung ab 2021

12 E12015012 Lövenich, Am Lerchenpfad von Hs.Nr. 30 bis An der Hofkirche Straßenerneuerung ab 2021

13 E12015016 Lövenich, Dingbuchenweg Straßenerneuerung ab 2021

14 E12017012 Venrath, Wickrathberger Str. Straßenerneuerung 2021

15 E12018004 Dorferneuerung Holzweiler Straßenerneuerung ab 2021

16 Holzeiler, Friedrich-Gelsam-Straße Straßenerneuerung 2023

17 E12010060 Franz-Halcour-Straße Umsetzung B-Plan Straßenausbau 2023

18 E12011000 Gerderath, Am Floßbach Umsetzung B-Plan Straßenausbau 2023

19 E12016011 Kückhoven, Zur Malter Umsetzung B-Plan Straßenausbau 2023

20 E12018005 Holzweiler, In der Weidwäsch Umsetzung B-Plan Straßenausbau 2023
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2.2  Straßenbeleuchtung

16 E12020023 GIPCO II westlicher Teil Luxemburger Str. - Stichstr. Straßenbeleuchtung seit 2020

17 E12020061 Am Hagelkreuz Straßenbeleuchtung 2021

18 E12020062 Am Schneller Straßenbeleuchtung 2021

19 E12020063 Gewerbestraße Süd Straßenbeleuchtung seit 2020

20 E12020075 Rudolf-Diesel-Str. Straßenbeleuchtung 2021

21 E12020089 Erkelenz, Heinrich-Jansen-Weg Straßenbeleuchtung 2022

22 T12020013 Erkelenz, Anton-Heinen-Straße Straßenbeleuchtung 2022

23 E12020079 Erkelenz, Brabantstraße Straßenbeleuchtung 2022

24 E12020090 Erkelenz, Koepestraße Straßenbeleuchtung 2022

25 E12020076 Bellinghoven, Am Kapellchen Straßenbeleuchtung 2021

26 E12020077 Tenholt, Zum Wahnenbusch Straßenbeleuchtung 2021

27 E12024020 Tenholt, In Tenholt In Tenholt Straßenbeleuchtung 2022

28 E12020081 Am Bongert Straßenbeleuchtung seit 2020

29 E12020084 Mennekrath Haus-Nrn: 1-6 u. 7-8c Straßenbeleuchtung 2021

30 E12020086 Parkweg Fußweg in Richtung Kölner Straße Straßenbeleuchtung 2021

31 E12021008 Gerderath, Johann-Seb.-Bach-Str. Straßenbeleuchtung 2021

32 E12021012 Gerderath, Fr.-Nekes-Straße Straßenbeleuchtung 2021

33 E12021015 Gerderath, Weidbruchsweg Straßenbeleuchtung 2021

34 E12021016 Gerderath, Hermann-Josef-Straße Straßenbeleuchtung 2021

35 E12021018 Gerderath, Wachtelstraße Straßenbeleuchtung seit  2020

36 E12021020 Gerderath, Gendering Haus-Nr: 11-23 Straßenbeleuchtung 2021

37 E12021021 Gerderath, Schlesierstr. Haus-Nr: 25-31 Straßenbeleuchtung 2021

38 E12021022 Gerderath, Schlesierstr. Haus-Nr: 2-16 Straßenbeleuchtung 2021

39 E12021023 Gerderath, Fronderath Straßenbeleuchtung 2021

40 E12022003 Schwanenberg, Rheinweg Straßenbeleuchtung seit  2020

41 E12023004 Houverath, Houverather Heide Haus-Nr: 16-23 Straßenbeleuchtung seit 2020

42 E12024006 Granterath, Heerstraße Straßenbeleuchtung 2021

43 E12024015 Hetzerath, Houverather Str. Straßenbeleuchtung seit  2020

44 E12024016 Hetzerath, Peter-Holzmann-Str. Straßenbeleuchtung seit 2020

45 E12024019 Granterath, Brunnenstr. zw. Hausnr: 10 b. Oststraße Straßenbeleuchtung 2021

46 E12023006 Golkrath, Terreicken Rückbau Freileitung Straßenbeleuchtung 2022

47 E12025007 Lövenich, Am Lerchenpfad von Hs.Nr. 30 bis An der Hofkirche Straßenbeleuchtung 2021

48 E12025014 Lövenich, Schweizerstr. Straßenbeleuchtung 2021

49 E12025015 Lövenich, St.-Michaelis-Weg Straßenbeleuchtung seit  2020
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50 E12029000 Lövenich, Gebmannsweg Straßenbeleuchtung seit 2020

51 E12025017 Lövenich, Am Lerchenpfad von Dingbuchenweg b. Körrenziger Str. Straßenbeleuchtung seit 2020

52 E12025019 Lövenich, An der Hofkirche Straßenbeleuchtung 2021

53 E12025023 Lövenich, Hauptstr. Straßenbeleuchtung seit 2020

54 E12025025 Lövenich, Stettenerberg Straßenbeleuchtung 2021

55 E12025026 Katzem, Rainer-Langen-Weg Straßenbeleuchtung 2021

56 E12027004 Venrath, Wickrathberger Str. Straßenbeleuchtung 2021

57 E12027009 Wockerath, In Wockerath Straßenbeleuchtung 2021

58 E12027010 Wockerath, Kölner Heerweg Straßenbeleuchtung 2021

59 E12027011 Venrath, Am Westend Straßenbeleuchtung 2021

60 E12027012 Kaulhausen komplett Straßenbeleuchtung seit 2020

61 E12028001 Holzweiler, Am Berg Straßenbeleuchtung 2021

62 E12028003 Holzweiler, Im Grünfeld Straßenbeleuchtung seit 2020

63 E12028004 Holzweiler, Aschenhütte Straßenbeleuchtung 2021

64 E12028005 Holzweiler, Landstraße Ortseingang bis Ecke Im Grünfeld Straßenbeleuchtung seit 2020

65 E12028006 Holzweiler, Weyer Weg bis Ecke Seilerweg Straßenbeleuchtung seit 2020

66 E12028007 Holzweiler, Schützenweg Straßenbeleuchtung seit 2020

67 E12028008 Holzweiler, In der Weidwäsch Straßenbeleuchtung 2021

68 E12028009 Holzweiler, Klosterstraße Straßenbeleuchtung 2021

69 E12028010 Holzweiler, Hellenstr. Straßenbeleuchtung 2021

70 E12028011 Holzweiler, Seilerweg Haus-Nr: 12 b. 16b Straßenbeleuchtung 2021

71 E12028012 Holzweiler, Seilerweg Haus-Nr: 2 b. 22 Straßenbeleuchtung 2021

72 E12028013 Holzweiler, Niederstr. Weyerweg b. Kirche Straßenbeleuchtung 2021

73 E12028014 Holzweiler, Landstraße Ecke Im Grünfeld bis Holzweilermarkt Straßenbeleuchtung 2021

74 E12028015 Holzweiler, Kofferer Str. Straßenbeleuchtung 2021

75 E12028016 Holzweiler,Holzweilermarkt Straßenbeleuchtung 2021

76 E12028017 Holzweiler, Brüderstraße Straßenbeleuchtung 2021

77 E12028018 Holzweiler, Landstraße  (Klosterstraße alt) Straßenbeleuchtung 2022

78 E12022019 Holzweiler, Landstraße Holzweilermarkt bis Ortsausgang Straßenbeleuchtung 2022

79 E12028020 Holzweiler, Titzerstraße Straßenbeleuchtung 2022

80 Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Straße Straßenbeleuchtung 2023

81 Holzweiler, In der Weiwäsch Umsetzung B-Plan Straßenbeleuchtung 2023

82 E12020087 Franz-Halcour-Straße Umsetzung B-Plan Straßenbeleuchtung 2023

83 E12029000 Gerderath, Am Floßbach Umsetzung B-Plan Straßenbeleuchtung 2023

84 E12026004 Kückhoven, Zur Malter Umsetzung B-Plan Straßenbeleuchtung 2023

85 E12029000 Alle Stadtteile-öffentl. Straßenbeleuchtung < 10.000 € Straßenbeleuchtung 2023
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Beschlussvorlage

Federführend:
Hauptamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 10/253/2022
öffentlich

14.11.2022
Amt 10 Hans Bongartz

Berücksichtigung von Namen verstorbener Erkelenzer Bürgerinnen bei zukünf-
tigen Straßennamenvergaben
Beratungsfolge:
Datum Gremium

08.12.2022 Haupt- und Finanzausschuss

Tatbestand:
Frau Rita Hündgen, Vorsitzende des Heimatvereins der Erkelenzer Lande e. V., hat aktuell gegen-
über dem Bürgermeister sowohl mündlich als auch schriftlich angeregt, dass zukünftig bei der 
Straßennamenvergabe mit sich verdient gemachten Personen auch die Namen von Erkelenzer 
Bürgerinnen Berücksichtigung finden sollen. Als konkrete Vorschläge nennt Frau Hündgen dabei 
die Erkelenzer Künstlerin Ursula Klügel (Kunst im öffentlichen Straßenraum) und die Stifterin Ka-
tharina Hardy (vererbte ihr Vermögen der Stadt für den Bau des Hermann-Josef-Altenheims).

Zuständig für die Beschlussfassung über konkrete Straßennamenvergaben ist gemäß Zuständig-
keitsordnung des Rates der Haupt- und Finanzausschuss. Hierbei entscheidet der Haupt- und Fi-
nanzausschuss regelmäßig aufgrund eines entsprechenden empfehlenden Beschlusses des Be-
zirksausschusses, in dessen Stadtbezirk die Straße oder der Platz liegen, die oder der neu zu be-
nennen ist.

Soweit bisher Straßen, Wege und Plätze nach Erkelenzer Persönlichkeiten benannt sind, so ist es 
tatsächlich so, dass Frauennamen (abgesehen von diversen Heiligennamen wie ‚Plektrudis‘ oder 
‚Anna‘) nicht vorkommen.

Der Haupt- und Finanzausschuss als für die Beschlussfassungen zuständiges Gremium könnte hier 
seinerseits gegenüber den Bezirksausschüssen eine Empfehlung aussprechen, dem vorliegenden 
Vorschlag, verdiente verstorbene Erkelenzer Bürgerinnen bei zukünftigen Benennungen in die 
Auswahlverfahren aufzunehmen und zu berücksichtigen, nachzukommen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an die Bezirksausschüsse):
„Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt den Bezirksausschüssen bei deren empfehlenden 
Beschlüssen über die Neubenennung von Straßen, Wegen und Plätzen – sollte man diese Örtlich-
keiten nach verdienten verstorbenen Persönlichkeiten benennen wollen - sich um die Stadt Erke-
lenz verdient gemachte Erkelenzer Bürgerinnen zu berücksichtigen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine.



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaf-
ten/Kämmerei

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 20/598/2022
öffentlich

24.11.2022
Amt 20 Kämmerer Norbert 
Schmitz

Zustimmung zu erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW
Beratungsfolge:
Datum Gremium

08.12.2022 Haupt- und Finanzausschuss
14.12.2022 Rat der Stadt Erkelenz

Zurzeit liegen keine zustimmungsbedürftigen Geschäftsvorfälle vor.



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaf-
ten/Kämmerei

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 20/599/2022
öffentlich

18.11.2022
Amt 20 Marc van der Werf

Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung 
von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie 
über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen in der Zeit vom 
22.10.2022 - 18.11.2022
Beratungsfolge:
Datum Gremium

08.12.2022 Haupt- und Finanzausschuss
14.12.2022 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Für den vorgenannten Zeitraum liegen keine Entscheidungen zur Leistung von über- und außer-
planmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßigen Verpflich-
tungsermächtigungen vor, die eine Kenntnisnahme erfordern.
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